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EU-Rat: Keine Einigung im ECOFIN-Rat auf angepasste ViDA-Vorschläge 

Am 14.05.2024 hat der Rat „Wirtschaft und Finanzen“ (ECOFIN-Rat) u.a. zu den europäischen Ge-

setzesvorschlägen „VAT in the Digital Age“ (ViDA) getagt.  

Grundlage der Abstimmung war ein von der belgischen EU-Ratspräsidentschaft vorgelegter Kom-

promissvorschlag. Abweichend von dem ursprünglichen Richtlinienentwurf (vgl. TAX WEEKLY 

# 44/2022) soll u.a. die Einführung der zwingenden elektronischen Rechnungsstellung für be-

stimmte grenzüberschreitende Umsätze auf den 01.07.2030 (bislang 01.01.2028) verschoben wer-

den. Die Rechnungsstellung in diesen Fällen soll innerhalb von zehn Tagen (anstelle der bisheri-

gen zwei Tage) erfolgen und die digitalen Meldepflichten des Leistungsempfängers sollen inner-

halb von fünf Tagen (anstelle der bisherigen zwei Tage) nach Erhalt entsprechender Rechnungen 

zu erfüllen sein. Im Übrigen sieht die aktuelle Entwurfsfassung, wie bereits schon aufgrund der 

Diskussionen im Vorfeld zu erwarten war, insgesamt eine Verschiebung der geplanten Rechtsän-

derungen vor: Die Ausweitung des Übergangs der Steuerschuldnerschaft auf den Kunden soll zum 

01.07.2027 umgesetzt werden, die Konsignationslagerregelung soll erst zum 30.06.2028 entfallen.  

Die für eine Einigung erforderliche Einstimmigkeit scheiterte an Estland, welches die Zustimmung 

im Hinblick auf die ebenfalls geplante Einbeziehung von Plattformbetreibern bei kurzfristigen Be-

herbergungsleistungen und Personenbeförderungen verweigerte. Eine Unterteilung der ViDA-

Vorschläge in einzeln zu verabschiedende Pakete scheint derzeit nicht vorgesehen zu sein. Auf 

der nächsten ECOFIN-Sitzung am 21.06.2024 soll es erneut zu einer Abstimmung über die ViDA-

Vorschläge kommen. 

 

EU-Rat: Zustimmung zu einem EU-weiten vereinfachten Quellensteuerverfahren (sog. FASTER-

Richtlinie) 

Die Europäische Kommission hatte bereits am 19.06.2023 den ersten Entwurf der sog. FASTER-

Richtlinie („Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes“) veröffentlicht. Nach mehreren 

Anpassungen wurde nun im Rat der Europäischen Union am 14.05.2024 Einigung erzielt. Ziel der 

Richtlinie ist es, die Effizienz und Sicherheit der Quellensteuerverfahren in der EU für Investoren, 

Finanzintermediäre (z.B. Banken) und nationale Steuerbehörden zu erhöhen. Zudem sollen faire 

Steuerpraktiken gefördert, Steuerbetrug bekämpft und Hindernisse für grenzüberschreitende In-

vestitionen innerhalb der EU beseitigt werden. 

Die Richtlinie erfasst Quellensteuern, die im Falle grenzüberschreitender Investitionen von einem 

Mitgliedstaat in Bezug auf Dividenden aus börsennotierten Wertpapieren oder auf Zinsen aus öf-

fentlich gehandelten Anleihen einbehalten werden. 

Die folgenden Maßnahmen sollen die Entlastung von Quellensteuern künftig vereinfachen und ei-

nem Missbrauch vorbeugen: 

› Gemeinsame digitale EU-Ansässigkeitsbescheinigung: Eine einheitliche, digitale EU-Ansäs-

sigkeitsbescheinigung („Digital tax residence certificate (eTRC)“, vgl. Art. 4 der Richtlinie), 

die innerhalb von 14 Kalendertagen nach Beantragung ausgestellt werden soll, löst die in vie-

len Mitgliedstaaten noch papierbasierte Version ab. 

› Zwei Schnellverfahren zur Ergänzung des geltenden Standard-Erstattungsverfahrens: Zur 

EU-weiten Harmonisierung und Beschleunigung der Erstattungsverfahren werden zwei 

Schnellverfahren die bestehenden Regelungen ergänzen. Hierbei können sich die Staaten für 

eines der beiden Verfahren oder eine Kombination aus beiden entscheiden. Das Verfahren 
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zur „Entlastung an der Quelle“ („Relief at source system“, vgl. Art. 12 der Richtlinie) sieht vor, 

dass bereits zum Zeitpunkt der Zahlung von Zinsen oder Dividenden ein ermäßigter Steuer-

satz gemäß den Vorschriften der Doppelbesteuerungsabkommen angewendet wird. Das 

„schnelle Erstattungsverfahren“ („Quick refund system“, vgl. Art. 13 der Richtlinie) soll eine 

Erstattung zu viel entrichteter Quellensteuern innerhalb von 60 Kalendertagen nach Zahlung 

sicherstellen.  

› Nationales Register und standardisierte Meldepflicht: Große Finanzintermediäre (z.B. Ban-

ken) in der EU werden dazu verpflichtet, sich in einem nationalen Register für zertifizierte Fi-

nanzintermediäre zu registrieren (vgl. Art. 5 ff. der Richtlinie). Steuerpflichtige, die über re-

gistrierte Finanzintermediäre in der EU investieren, können die Schnellverfahren für die Ent-

lastung von der Quellensteuer in Anspruch nehmen. Zertifizierte Finanzintermediäre müssen 

der zuständigen nationalen Steuerverwaltung melden, von wem an wen Dividenden ausge-

schüttet oder Zinsen gezahlt werden (vgl. Art. 9 der Richtlinie). Daneben wird eine indirekte 

Meldepflicht eingeführt, nach welcher die Informationen entlang der Wertpapier-Zahlungs-

kette zu übermitteln sind. Potentielle Missbrauchsfälle sollen durch die erhöhte Transparenz 

leichter identifiziert werden können. 

Wichtig ist es zu betonen, dass die Mitgliedstaaten fakultativ ihre bestehenden Verfahren beibe-

halten können, wenn sie bereits ein System der Steuererleichterungen an der Quelle haben, wel-

ches für überschüssige Quellensteuer auf Dividenden oder auf Zinsen für öffentlich gehandelte 

Anleihen entsprechend der Vorschriften der Richtlinie zur Verfügung steht (vgl. Art. 10 Nr. 6 der 

Richtlinie). Außerdem können Anträge in definierten Hochrisikofällen durch die Mitgliedsstaaten 

von den beiden genannten Schnellverfahren ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, um 

weitere Kontrollen durchzuführen (vgl. Art. 10 Nr. 2 der Richtlinie).  

Die FASTER-Richtlinie erfasst darüber hinaus explizit nur Fälle von börsennotierten und börsenge-

handelten Wertpapieren, die über Finanzintermediäre gehalten werden. Entlastungen für kon-

zerninterne Dividendenzahlungen oder Lizenzgebühren sind bislang nicht vorgesehen.  

Aufgrund der Änderungen, die der Rat während der Verhandlungen an der Richtlinie vorgenom-

men hat, wird nun zuächst das Europäische Parlament erneut zu dem vereinbarten Text angehört 

werden müssen. Der vereinbarte Text wird von den Rechts- und Sprachsachverständigen geprüft, 

und die Richtlinie muss dann vom Rat förmlich angenommen werden, bevor sie im Amtsblatt der 

EU veröffentlicht wird und in Kraft tritt. 

Die Mitgliedstaaten müssen die Vorgaben gemäß Art. 22 der Richtlinie bis zum 31.12.2028 in nati-

onales Recht umsetzen, welches dann ab dem 01.01.2030 anwendbar sein soll.  

 

EuGH: Schlussanträge zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Innenumsätzen 

In Bezug auf die vom EuGH zu entscheidende Frage, ob die zwischen den Mitgliedern einer um-

satzsteuerrechtlichen Organschaft ausgetauschten Leistungen der Umsatzsteuer unterfallen kön-

nen (vgl. TAX WEEKLY # 11/2023), liegen nunmehr die Schlussanträge des Generalanwalts vom 

16.05.2024 (C-184/23) vor.  

Nach gefestigter BFH-Rechtsprechung und der unstreitigen Finanzverwaltungsauffassung sollen 

Umsätze zwischen den Mitgliedern einer Organschaft, sog. Innenumsätze, gerade nicht der Um-

satzsteuer unterliegen. Zweifel an dieser Betrachtung hatten sich für den BFH aber daraus erge-

ben, dass der EuGH in einer Urteilsbegründung die Organgesellschaft als selbständig handelnd 
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bezeichnet hat. Nach dem deutschen Verständnis resultiert die Nichtsteuerbarkeit der Innenum-

sätze hingegen gerade aus der fehlenden Selbständigkeit der Organgesellschaften nach § 2 

Abs. 2 Nr. 2 UStG. Die Organgesellschaften werden hierdurch Teil eines Unternehmens, dem des 

Organträgers, weshalb die zwischen ihnen ausgetauschten Leistungen als unternehmensinterne 

Vorgänge nicht der Umsatzsteuer unterliegen.  

Der Generalanwalt verneint in seinen Schlussanträgen ebenfalls die Steuerbarkeit derartiger Um-

sätze. Zwar fehle es insoweit an einer ausdrücklichen Rechtsprechung des EuGH. Allerdings muss 

eine Leistung für die Annahme eines steuerbaren Umsatzes von einem Steuerpflichtigen an eine 

andere – von diesem Steuerpflichtigen gesonderte – Partei erbracht werden. Wenn im Falle einer 

Mehrwertsteuergruppe/Organschaft jedoch nur noch ein einziger Steuerpflichtiger besteht und 

die Gruppenmitglieder nicht mehr als getrennte Steuerpflichtige betrachtet werden dürfen, dann 

müssten Umsätze, die zwischen den Mitgliedern der Gruppe bewirkt werden, als Insichgeschäfte 

der Gruppe angesehen werden und sollten demzufolge mehrwertsteuerrechtlich nicht existent 

sein. Ferner sieht der Generalanwalt auch keine Notwendigkeit, den Grundsatz der Nichtsteuer-

barkeit einzuschränken, sofern das den Innenumsatz empfangende Gruppenmitglied nicht oder 

nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.  

Die Aussagen des Generalanwalts entsprechen dem bisherigen Rechtsverständnis zur Behandlung 

von Innenumsätzen in Deutschland und würden die durch das Vorlageverfahren des BFH geschaf-

fenen Unsicherheiten beseitigen. Nach Auffassung des Generalanwalts habe der BFH die Aussa-

gen des EuGH zur Selbständigkeit von Organgesellschaften lediglich missinterpretiert. Der Ge-

richtshof selbst ist bei seiner Entscheidung jedoch nicht an die Beurteilung des Generalanwalts 

gebunden. Es ist daher das Urteil in diesem Verfahren abzuwarten. 

 

BFH: Erweiterte Kürzung bei Vermietung eines Hotelgrundstücks 

Im Urteil vom 11.01.2024 (IV R 24/21, NV) hatte der BFH zu entscheiden, ob die Vermietung eines 

Hotels inkl. Erstausstattung und Ersteinrichtung dazu berechtigt, dass der Vermieter die erwei-

terte Kürzung für ein Grundstücksunternehmen nach § 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG in Anspruch 

nehmen kann.  

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, ist Eigentümerin eines Hotelgrundstücks, welches an die  

M-GmbH vermietet wurde. Als "mieteintrittsverpflichtete" Partei wurde die A-AG bestimmt. Nach 

dem im Jahr 1998 abgeschlossenen Mietvertrag verpflichtete sich die Klägerin, das Hotel nach 

den Vorgaben des Mieters zu errichten und komplett eingerichtet zu übergeben. Die Erstausstat-

tung und -einrichtung des Hotels blieb im Eigentum der Klägerin, wobei der Mieterin insoweit die 

Instandhaltung und Erneuerung oblag. Im Jahr 2002 erwarb die X-Gruppe die A-AG und die X-

Deutschland-GmbH trat als Rechtsnachfolgerin in die Stellung der Mieterin in den Mietvertrag ein. 

Ende 2014 wurde ein Nachtrag zum Mietvertrag vereinbart, wonach das Eigentum an der mitver-

mieteten Ersteinrichtung auf die Mieterin zu übertragen war, verbunden mit der Verpflichtung, 

bei Mietende ein entsprechendes Inventar zurück zu übereignen. 

In ihrer Gewerbesteuererklärung für das Streitjahr 2015 machte die Klägerin die erweiterte Kür-

zung für ein Grundstücksunternehmen nach § 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG geltend. Das Finanz-

amt lehnte eine erweiterte Kürzung ab und gewährte nur die einfache Kürzung nach § 9 Nr. 1 

Satz 1 GewStG. Dem folgte auch das Finanzgericht unter Annahme eines echten Pensionsge-

schäfts. Die Klägerin habe in Bezug auf das Hotelinventar Erträge erzielt, die nicht ausschließlich 
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auf die Nutzung und Verwaltung von Grundbesitz, sondern von Betriebsvorrichtungen zurückzu-

führen seien. Der zuvor anteilig auf das Hotelinventar entfallende Mietzins sei nach Auslegung des 

Finanzgerichts ab 2015 als Pensionsentgelt geschuldet gewesen. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweitigen 

Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Das Finanzgericht hätte nicht offenlassen dür-

fen, ob die Klägerin nach dem Nachtrag zum Mietvertrag noch eine Rechtsposition innegehabt 

habe, die eine kürzungsschädliche Nutzung des Inventars ermöglichte. Eine kürzungsschädliche 

Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen könne nur vorgelegen haben, wenn die Klägerin im 

Streitjahr noch (wirtschaftliche) Eigentümerin der Betriebsvorrichtungen gewesen sei. Der Auffas-

sung der Vorinstanz, wonach im Streitfall durch den Nachtrag zum Vertrag von einem sog. echten 

Pensionsgeschäft auszugehen sei, so dass das (wirtschaftliche) Eigentum beim Vermieter verblie-

ben sei, fehle es an notwendigen Tatsachenfeststellungen. Denn ein sog. echtes Pensionsge-

schäft setze voraus, dass sowohl für die Übertragung der Wirtschaftsgüter vom Pensionsgeber 

auf den Pensionsnehmer als auch für deren Rückübertragung jeweils ein Entgelt bezahlt wurde. 

Zu einem solchen Entgelt habe das Finanzgericht bislang keine Feststellungen getroffen.  

Sollte es sich bei den Betriebsvorrichtungen, die durch den Nachtrag vom Dezember 2014 von 

der Klägerin auf die X-GmbH übertragen werden sollten, zivilrechtlich um wesentliche Bestand-

teile des Grundstücks bzw. Gebäudes handeln, könnten sie nicht wirksam auf die X-GmbH über-

tragen werden und blieben deshalb im Betriebsvermögen der Klägerin. In diesem Falle läge eine 

schädliche Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen vor, die zur Versagung der erweiterten Kür-

zung führen würde. Das Finanzgericht habe demnach zu klären, ob diese Gegenstände zivilrecht-

lich wesentliche Bestandteile des Grundstücks oder Gebäudes sind. 

Sollte die Klägerin nur Betriebsvorrichtungen überlassen haben, bei denen es sich nicht um we-

sentliche Bestandteile des Grundstücks bzw. Gebäudes handelt, müsse das Finanzgericht prüfen, 

ob es sich bei der Nachtragsvereinbarung, wie vom Finanzamt vorgetragen, um ein Scheinge-

schäft im Sinne des § 41 Abs. 2 AO handelt. In diesem Fall wäre das Scheingeschäft steuerlich 

nicht anzuerkennen gewesen und der ursprüngliche Mietvertrag tatsächlich weiter durchgeführt 

worden. Auch daraus würde eine kürzungsschädliche Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen 

resultieren, die zur Versagung der erweiterten Kürzung führen würde. 

Sollte sich im zweiten Rechtsgang hingegen ergeben, dass die Klägerin im Streitjahr nicht mehr 

Eigentümerin von Betriebsvorrichtungen gewesen sei und zudem auch die Voraussetzungen eines 

Scheingeschäfts nicht vorgelegen hätten, stehe ihr die erweiterte Kürzung zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T A X  W E E K L Y  

# 1 7  |  1 7 . 0 5 . 2 0 2 4

Seite 6 von 7 

Alle am 16.05.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VII R 57/20 24.04.2024 Auswirkung einer Fiskalerbschaft auf einen Duldungsbescheid 

Alle am 16.05.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 49/21 (I R 

39/10) 
24.01.2024 

Kein Anspruch auf Festsetzung eines Anspruchs auf Auszah-

lung eines Solidaritätszuschlagguthabens auf das Körper-

schaftsteuerguthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG 2002 n.F. 

III B 82/23 22.04.2024 Keine Terminsverlegung wegen eines Kurzurlaubs "ins Blaue" 

IV R 24/21 11.01.2024 Erweiterte Kürzung bei Vermietung eines Hotelgrundstücks 

Alle bis zum 17.05.2024 veröffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 2 - S 

7300/19/10002 

:001 

17.05.2024 

Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen (§ 15 Absatz 1 

Umsatzsteuergesetz (UStG)); Zeitpunkt und Dokumentation 

der Zuordnungsentscheidung - Folgen aus dem EuGH-Urteil 

vom 14. Oktober 2021 - C-45/20 und C-46/20 sowie den 

BFH-Urteilen vom 4. Mai 2022 - XI R 28/21 (XI R 3/19) und XI 

R 29/21 (XI R 7/19) und vom 29. September 2022 - V R 4/20 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450075/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450075/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450076/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450071/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-05-17-zuordnung-leistungen-zum-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-05-17-zuordnung-leistungen-zum-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-05-17-zuordnung-leistungen-zum-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Nr. Vordok.: 9403/24 


Nr. Komm.dok.: 15841/22 


Betr.: Entwurf einer Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften für das digitale 
Zeitalter 


– Allgemeine Ausrichtung 
  


Die Delegationen erhalten in der Anlage den Kompromisstext des Vorsitzes zu dem eingangs 


genannten Entwurf einer Richtlinie des Rates, der dem Rat im Hinblick auf die Festlegung einer 


allgemeinen Ausrichtung vorgelegt wird. 
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2022/0407 (CNS) 


Entwurf 


RICHTLINIE DES RATES 


zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften für 


das digitale Zeitalter 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 


Artikel 113, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


                                                 
 
1 ABl. C … vom …, S. …. 
2 ABl. C … vom …, S. …. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) Der Aufschwung der digitalen Wirtschaft hat erhebliche Auswirkungen auf die Anwendung 


des Mehrwertsteuersystems der Union mit sich gebracht, das für die neuen digitalen 


Geschäftsmodelle ungeeignet ist und keine vollständige Nutzung der durch die 


Digitalisierung generierten Daten ermöglicht. Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates1 sollte 


daher geändert werden, um dieser Entwicklung gerecht zu werden. 


(2) Die Mehrwertsteuermeldepflichten sollten angepasst werden, um den mit der 


Plattformwirtschaft verbundenen Herausforderungen Rechnung zu tragen und die 


Notwendigkeit einer mehrfachen Mehrwertsteuerregistrierung in der Union zu verringern. 


(3) Die als „Mehrwertsteuerlücke“ bezeichneten Einnahmenverluste bei der Mehrwertsteuer 


beliefen sich in der Union 2020 auf schätzungsweise 93 Mrd. EUR2; davon war ein 


beträchtlicher Teil auf Betrug und insbesondere den innergemeinschaftlichen Missing-


Trader-Betrug3 zurückzuführen (schätzungsweise 40-60 Mrd. EUR4). Im Abschlussbericht 


der Konferenz zur Zukunft Europas haben die Bürgerinnen und Bürger die Harmonisierung 


und Koordinierung der Steuerpolitik zwischen den EU-Mitgliedstaaten gefordert, um 


Steuerhinterziehung und -umgehung zu verhindern, und sich für die Förderung der 


Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten ausgesprochen, um sicherzustellen, dass 


alle Unternehmen in der EU ihren gerechten Anteil an Steuern zahlen. Die Initiative 


„Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter“ steht mit diesen Zielen im Einklang. 


                                                 
 
1 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 


Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
2 Die Mehrwertsteuerlücke ist die Gesamtdifferenz zwischen den erwarteten 


Mehrwertsteuereinnahmen auf der Grundlage von Mehrwertsteuervorschriften und 
ergänzenden Bestimmungen und dem tatsächlich erhobenen Betrag:  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_de 


3 Europol: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-
crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud 


4 Europäischer Rechnungshof:  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_DE.pdf 
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(4) Um die Steuererhebung bei grenzüberschreitenden Umsätzen zu verbessern und die 


bestehende Fragmentierung, die sich aus den unterschiedlichen Meldesystemen in den 


Mitgliedstaaten ergibt, zu beenden, sollten Unionsvorschriften für die digitalen 


Meldepflichten festgelegt werden. Mittels entsprechender Vorschriften sollten die 


Steuerverwaltungen Informationen auf Umsatzbasis erhalten, um einen Datenabgleich zu 


ermöglichen, die Kontrollmöglichkeiten der Steuerverwaltungen zu erhöhen sowie eine 


abschreckende Wirkung in Bezug auf Verstöße zu erzielen und gleichzeitig die 


Befolgungskosten für Unternehmen, die in verschiedenen Mitgliedstaaten tätig sind, zu 


senken und Hindernisse im Binnenmarkt zu beseitigen. 


(5) Um die Automatisierung des Meldeverfahrens sowohl für Steuerpflichtige als auch für die 


Steuerverwaltungen zu erleichtern, sollten die den Steuerverwaltungen zu meldenden 


Umsätze elektronisch dokumentiert werden. Die elektronische Rechnungsstellung sollte 


künftig Standard sein. Dennoch sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, andere Mittel der 


Rechnungsstellung für inländische Lieferungen oder Dienstleistungen zu gestatten. 


(5a) Um die Interoperabilität zu maximieren, sollten elektronische Rechnungen grundsätzlich der 


im Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 der Kommission1 festgelegten europäischen 


Norm entsprechen, mit der der Auftrag nach Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2014/55/EU 


erfüllt wird, eine europäische Norm für das semantische Datenmodell für die Kernelemente 


einer elektronischen Rechnung zu schaffen. Die Mitgliedstaaten können jedoch weiterhin 


andere Normen für inländische Lieferungen oder Dienstleistungen zulassen. 


                                                 
 
1 Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 der Kommission vom 16. Oktober 2017 über die 


Veröffentlichung der Fundstelle der europäischen Norm für die elektronische 
Rechnungsstellung und die Liste von Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 266 vom 17.10.2017, S. 19). 
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(5b) Die für die Festlegung der Rechnungsstellungsvorschriften zuständigen Mitgliedstaaten 


sollten Maßnahmen treffen, darunter beispielsweise Akkreditierungssysteme, um 


sicherzustellen, dass die von Steuerpflichtigen ausgestellten elektronischen Rechnungen der 


technischen Syntax und Semantik der zugelassenen Normen entsprechen und alle nach 


dieser Norm erforderlichen Daten enthalten. Diese Maßnahmen können entweder gegenüber 


Steuerpflichtigen, die die Rechnung ausstellen müssen, oder gegenüber Drittdienstleistern 


oder gegenüber beiden getroffen werden. Die von diesen Maßnahmen betroffenen Personen 


werden für die Umsetzung dieser Maßnahmen verantwortlich sein. Diese Maßnahmen 


sollten Steuerpflichtige jedoch nicht daran hindern, die Mittel zur Ausstellung und 


Übermittlung ihrer Rechnungen an Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger zu wählen, 


d. h. entweder direkt selbst oder unter Vermittlung durch Dritte oder, sofern verfügbar, über 


eine öffentliche Plattform. 


(5c) Die Wirksamkeit nationaler digitaler Meldesysteme könnte beeinträchtigt werden, wenn 


Steuerpflichtige ihrer Verpflichtung zur Ausstellung elektronischer Rechnungen für die 


einer Meldepflicht unterliegenden Umsätze nicht nachkämen. Angesichts der Digitalisierung 


der Umsätze und des wirtschaftlichen Austauschs sowie angesichts der Ziele dieser 


Richtlinie für die Digitalisierung der Mehrwertsteuer, und im Hinblick auf die 


Gewährleistung einer wirksameren Betrugsbekämpfung, sollten die Mitgliedstaaten 


vorsehen können, dass der Besitz einer gemäß der in der Mehrwertsteuerrichtlinie 


festgelegten erforderlichen Norm ausgestellten elektronischen Rechnung zu einer 


Grundvoraussetzung für das Recht auf Abzug oder Erstattung der geschuldeten oder 


entrichteten Mehrwertsteuer wird. 
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(6) Die Bestimmung des Begriffs „elektronische Rechnung“ sollte im Einklang mit der in der 


Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 verwendeten 


Begriffsbestimmung erfolgen, um im Bereich der Mehrwertsteuermeldung für eine 


Standardisierung zu sorgen. Folglich umfasst die Bestimmung des Begriffs „elektronische 


Rechnung“ nur elektronische Rechnungen, die in einem strukturierten elektronischen 


Format ausgestellt, übermittelt und verarbeitet werden, das die automatische und 


elektronische Verarbeitung ermöglicht. Die Verpflichtung zur Verwendung eines 


strukturierten Formats sollte sich zumindest auf die zu meldenden Daten erstrecken. Daher 


sollten hybride Rechnungen, die in ein strukturiertes Format eingebettete Daten und in ein 


unstrukturiertes, vom Menschen lesbares Format eingebettete Daten kombinieren, unter 


diese Begriffsbestimmung fallen, wenn in diesen Rechnungen alle in einem strukturierten 


Format zu meldenden Daten enthalten sind. 


(7) Damit die Mehrwertsteuermeldung effizient umgesetzt werden kann, müssen die 


Informationen unverzüglich bei der Steuerverwaltung eingehen. Daher sollte die Frist für die 


Ausstellung einer Rechnung für grenzüberschreitende Umsätze auf zehn Tage nach 


Eintreten des Steuertatbestands festgesetzt werden. 


(8) Elektronische Rechnungen sollten die automatische Übermittlung der für Kontrollzwecke 


erforderlichen Daten an die Steuerverwaltung erleichtern. Zu diesem Zweck sollten 


elektronische Rechnungen alle Daten enthalten, die an die Steuerverwaltung im Rahmen der 


digitalen Meldepflichten in einem strukturierten Format übermittelt werden müssen. 


                                                 
 
1 Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 


die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen (ABl. L 133 vom 6.5.2014, 
S. 1). 
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(9) Die Einführung der elektronischen Rechnungsstellung als Standardmethode für die 


Dokumentation von Umsätzen für Mehrwertsteuerzwecke wäre nicht möglich, wenn die 


Verwendung elektronischer Rechnungen von der Zustimmung durch den Empfänger 


abhängig bleibt, insbesondere im B2B-Kontext. Daher sollte bei Rechnungen, die an 


Steuerpflichtige und an nichtsteuerpflichtige juristische Personen ausgestellt werden, eine 


solche Zustimmung für die Ausstellung elektronischer Rechnungen, die der europäischen 


Norm entsprechen, nicht mehr erforderlich sein, es sei denn, ein Mitgliedstaat hat von der 


Möglichkeit Gebrauch gemacht, Rechnungen in Papierform oder in elektronischen 


Formaten, bei denen es sich nicht um elektronische Rechnungen handelt, zuzulassen. In den 


Fällen, in denen ein Mitgliedstaat die Anwendung anderer Normen für Lieferungen von 


Gegenständen oder Dienstleistungen in seinem Gebiet zulässt, kann dieser Mitgliedstaat 


beschließen, dass die Zustimmung durch den Empfänger für nach diesen Normen 


ausgestellte Rechnungen nicht erforderlich ist. Werden elektronische Rechnungen an andere 


Personen ausgestellt, so können sie weiterhin von der Zustimmung durch den Empfänger 


abhängig sein. 


(10) Die Kommission ist ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 237 der Richtlinie 2006/112/EG 


nachgekommen, dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 


Auswirkungen der ab dem 1. Januar 2013 anwendbaren Rechnungsstellungsvorschriften und 


insbesondere darüber vorzulegen, inwieweit sie tatsächlich zu einer Abnahme des 


Verwaltungsaufwands für Unternehmen geführt haben. Da diese Verpflichtung bereits 


erfüllt wurde, sollte sie aus der genannten Richtlinie gestrichen werden. 


(11) Die Verpflichtung zur Abgabe zusammenfassender Meldungen für die Meldung 


innergemeinschaftlicher Umsätze sollte gestrichen werden, da die digitalen Meldepflichten 


für grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen auf diese 


Umsätze Anwendung finden, die entsprechenden Informationen jedoch schneller verfügbar 


und detaillierter sind. 


(12) Um den Steuerpflichtigen die Übermittlung der Rechnungsdaten an die Steuerverwaltung zu 


erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten ihnen die für diese Übermittlung erforderlichen 


Mittel zur Verfügung stellen, sodass die Daten direkt vom Steuerpflichtigen oder von einem 


Dritten für Rechnung dieses Steuerpflichtigen oder, sofern verfügbar, über ein öffentliches 


Portal übermittelt werden können. 
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(13) Die im Rahmen der digitalen Meldepflichten für grenzüberschreitende Lieferungen von 


Gegenständen und Dienstleistungen zu übermittelnden Informationen sollten zwar 


denjenigen entsprechen, die in den zusammenfassenden Meldungen übermittelt wurden, 


jedoch ist es notwendig, von den Steuerpflichtigen die Vorlage zusätzlicher Daten, 


einschließlich Bankverbindungen, zu verlangen, damit die Steuerverwaltungen nicht nur die 


Waren-, sondern auch die Finanzströme verfolgen können. 


(14) Es sollte vermieden werden, unnötigen Verwaltungsaufwand für in mehreren 


Mitgliedstaaten tätige Steuerpflichtige zu verursachen. Daher sollte es solchen 


Steuerpflichtigen möglich sein, ihren Steuerverwaltungen die erforderlichen Informationen 


unter Verwendung der europäischen Norm zur Verfügung zu stellen. Die Mitgliedstaaten 


sollten zusätzliche Formate für die Meldung der Daten vorsehen können, die für bestimmte 


Steuerpflichtige einfacher einzuhalten sein könnten. 


(15) Um die erforderliche Harmonisierung bei der Meldung von Daten über grenzüberschreitende 


Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen zu erreichen, sollten in allen 


Mitgliedstaaten die gleichen Informationen gemeldet werden müssen, ohne dass die 


Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, zusätzliche Daten anzufordern. 


(16) Die Steuerverwaltungen sollten die erforderlichen Daten über alle einer Meldepflicht 


unterliegenden Umsätze erhalten. Um dies zu gewährleisten, erscheint es sinnvoll, den 


Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger zur Meldung der Umsätze zu verpflichten. Dies 


würde es ermöglichen, diese Daten mit den vom Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer 


bereitgestellten Daten abzugleichen, und die Informationen wären verfügbar, auch wenn der 


Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer seiner Meldepflicht nicht nachgekommen ist. Es ist 


jedoch möglich, dass die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Ausstellung 


von Rechnungen und die Meldung getroffen haben, in ausreichendem Maße garantieren, 


dass der Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer der Steuerverwaltung diese Daten bei 


Ausstellung einer Rechnung zur Verfügung stellt. Unter diesen Umständen sollte es den 


Mitgliedstaaten möglich sein, von dieser Regel abzuweichen und den Erwerber der 


Gegenstände und den Dienstleistungsempfänger von der Pflicht zur Meldung der Daten über 


diese Umsätze auszunehmen. 
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(17) Einige Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Meldepflichten für Umsätze in ihrem 


Hoheitsgebiet eingeführt, was zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand für 


Steuerpflichtige führt, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, da sie ihre 


Buchführungssysteme anpassen müssen, um diese Anforderungen zu erfüllen. Um die sich 


aus solchen Abweichungen ergebenden Kosten zu vermeiden, sollten die in den 


Mitgliedstaaten eingeführten Systeme zur Meldung von Lieferungen von Gegenständen und 


Dienstleistungen gegen Entgelt zwischen Steuerpflichtigen in ihrem Gebiet den Merkmalen 


des Systems für grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen 


entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten die für die Übermittlung der Informationen 


erforderlichen elektronischen Mittel vorsehen, und wie bei grenzüberschreitenden 


Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen sollte es dem Steuerpflichtigen 


möglich sein, die Daten im Einklang mit der im Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 


festgelegten europäischen Norm zu übermitteln, wobei der betreffende Mitgliedstaat auch 


zusätzliche Normen für die Übermittlung der Daten vorsehen kann. Die Daten sollten 


entweder direkt vom Steuerpflichtigen oder von einem Dritten für Rechnung des 


Steuerpflichtigen oder, sofern verfügbar, über ein öffentliches Portal übermittelt werden 


können. 
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(18) Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein, eine Pflicht zur umsatzbasierten digitalen 


Echtzeitmeldung für Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen gegen Entgelt in 


ihrem Gebiet einzuführen, mit Ausnahme derjenigen, die den Meldepflichten für 


grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen unterliegen. 


Sollten sie jedoch eine solche Pflicht in der Zukunft einführen, so sollten sie dies im 


Einklang mit den neuen Vorschriften über digitale Meldepflichten für Eigenlieferungen und 


Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen zwischen Steuerpflichtigen innerhalb 


des Gebiets eines Mitgliedstaats tun, die an die digitalen Meldepflichten für 


grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen angeglichen 


sind. Mitgliedstaaten, die bereits über ein Meldesystem für solche Umsätze verfügen, sollten 


diese Systeme anpassen, um sicherzustellen, dass die Daten im Einklang mit den digitalen 


Meldepflichten für Eigenlieferungen und Lieferungen von Gegenständen und 


Dienstleistungen zwischen Steuerpflichtigen innerhalb des Gebiets eines Mitgliedstaats 


gemeldet werden. 


(19) Zur Bewertung der Wirksamkeit der digitalen Meldepflichten sollte die Kommission einen 


Bericht erstellen, in dem die Auswirkungen der elektronischen Rechnungsstellung sowie der 


EU-internen und der nationalen digitalen Meldepflichten auf die Wirksamkeit der 


Mehrwertsteuererhebung, die Verringerung der Mehrwertsteuerlücke und die Umsetzungs- 


und Befolgungskosten für Steuerpflichtige und Steuerverwaltungen bewertet werden, um zu 


überprüfen, ob die Ziele des Systems erreicht wurden oder ob weitere Anpassungen 


erforderlich sind. 


(20) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin andere Maßnahmen treffen können, um eine korrekte 


Erhebung der Mehrwertsteuer sicherzustellen und Steuerhinterziehung zu verhindern. Es 


sollte ihnen jedoch nicht möglich sein, zusätzliche allgemeine umsatzbasierte 


Meldepflichten für die unter die digitalen Meldepflichten fallenden Umsätze einzuführen, es 


sei denn, dies ist auf nationaler Ebene zur Erstellung und Abgabe einer 


Mehrwertsteuererklärung oder zu Prüfungszwecken erforderlich. Dies bedeutet, dass die 


Mitgliedstaaten – neben den in der Richtlinie festgelegten Pflichten zur Echtzeitmeldung – 


ihre nationalen Meldeinstrumente, die beispielsweise auf einem System einer 


standardisierten Prüfdatei für Steuern beruhen, sowie Meldepflichten, die nicht allgemein 


sind, wie etwa Registrierkassen, beibehalten dürfen. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten 


der Mitgliedstaaten, bei Prüfungen Informationen von Steuerpflichtigen anzufordern, nicht 


eingeschränkt, da diese Informationen lediglich auf Ersuchen des Mitgliedstaats eingeholt 


und nicht aktiv von den Steuerpflichtigen gemeldet werden. 
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(20a) Um die Steuererhebung zu vereinfachen oder bestimmte Formen von Steuerhinterziehung 


oder -umgehung zu verhindern, haben mehrere Mitgliedstaaten – erforderlichenfalls mit 


vorheriger Genehmigung auf der Grundlage des Artikels 395 – eine nationale Pflicht zur 


umsatzbasierten digitalen Echtzeitmeldung eingeführt. Diese Mitgliedstaaten und die in 


ihrem Gebiet ansässigen Steuerpflichtigen haben in jüngster Zeit erhebliche Investitionen 


getätigt, um das Funktionieren dieser Systeme und die Verwirklichung dieser Ziele zu 


gewährleisten. Vor diesem Hintergrund sollten diese Mitgliedstaaten ihre Systeme 


ausnahmsweise erst bis 2035 anpassen müssen, um sicherzustellen, dass die Daten im 


Einklang mit den digitalen Meldepflichten für Eigenlieferungen und Lieferungen von 


Gegenständen und Dienstleistungen zwischen Steuerpflichtigen innerhalb ihres Gebiets 


gemeldet werden, es sei denn, der Bewertungsbericht der Kommission zeigt Mängel bei der 


Funktionsweise des grenzüberschreitenden digitalen Meldesystems auf, die 


erforderlichenfalls zu einer weiteren Verlängerung der Frist für die Angleichung ihres 


nationalen Meldesystems führen könnten. 


(21) Die Plattformwirtschaft hat gewisse Schwierigkeiten bei der Anwendung der 


Mehrwertsteuervorschriften mit sich gebracht, insbesondere was die Feststellung des 


Steuerstatus des Dienstleistungserbringers und gleiche Wettbewerbsbedingungen für kleine 


und mittlere Unternehmen (KMU) im Vergleich zu anderen Unternehmen angeht. 


(22) Die Plattformwirtschaft hat auch zu einer ungerechtfertigten Wettbewerbsverzerrung 


zwischen Lieferungen und Dienstleistungen, die über Online-Plattformen bewirkt werden 


und nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, und durch die traditionelle Wirtschaft bewirkte 


Lieferungen und Dienstleistungen, die mehrwertsteuerpflichtig sind, geführt. Besonders 


ausgeprägt ist die Verzerrung in den beiden größten Sektoren der Plattformwirtschaft hinter 


dem elektronischen Handel, nämlich in den Bereichen der Kurzzeitvermietung von 


Unterkünften und der Personenbeförderung auf der Straße. Bekanntermaßen ist diese 


Diskrepanz jedoch in einigen Mitgliedstaaten deutlicher zutage getreten als in anderen. 


(23) Daher müssen Vorschriften festgelegt werden, um die Wettbewerbsverzerrung in den 


Bereichen Kurzzeitvermietung von Unterkünften und Personenbeförderung auf der Straße 


anzugehen, indem die Rolle geändert wird, die Plattformen bei der Erhebung der 


Mehrwertsteuer zukommt (d. h., sie werden zum „fiktiven 
Lieferer/Dienstleistungserbringer“). Nach diesem Modell des „fiktiven 
Lieferers/Dienstleistungserbringers“, bei dem es sich um eine Rechtsfiktion handelt, die 
Vorschriften außerhalb der Mehrwertsteuervorschriften unberührt lässt, sollten Plattformen 


verpflichtet sein, Mehrwertsteuer zu erheben, wenn die zugrunde liegenden Lieferer bzw. 


Dienstleistungserbringer sie nicht erheben, weil es sich beispielsweise um 


Nichtsteuerpflichtige oder Steuerpflichtige handelt, die die Sonderregelung für 


Kleinunternehmen in Anspruch nehmen. 
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(23a) Um die Neutralität der Mehrwertsteuer zu wahren, sollten Plattformen jedoch nicht als 


„fiktiver Lieferer/Dienstleistungserbringer“ gelten und daher keine Mehrwertsteuer erheben, 


wenn zugrunde liegende Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer eine Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer angeben und erklären, dass sie die Mehrwertsteuer erheben werden, 


die ansonsten vom fiktiven Lieferer/Dienstleistungserbringer geschuldet würde. 


(24) Wenn die Mitgliedstaaten jedoch der Auffassung sind, dass eine solche 


Wettbewerbsverzerrung in ihrem Mitgliedstaat nicht vorliegt, ist es angebracht, ihnen die 


Möglichkeit einzuräumen, Steuerpflichtige, die in ihrem Gebiet die Sonderregelung für 


Kleinunternehmen in Anspruch nehmen und andernfalls systematisch unter die Regel des 


„fiktiven Lieferers/Dienstleistungserbringers“ fallen würden, von der Anwendung dieser 
Regel auszunehmen. In solchen Fällen sollten die Mitgliedstaaten, die von dieser 


Möglichkeit Gebrauch machen, sicherstellen, dass die Plattform leicht feststellen kann, ob 


der zugrunde liegende Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer im Rahmen der 


Sonderregelung für Kleinunternehmen tätig ist, z. B. indem sie die Verwendung einer 


spezifischen Identifikationsnummer oder eines elektronischen Zertifikats, aus dem 


hervorgeht, dass der zugrunde liegende Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer die 


Sonderregelung für Kleinunternehmen in Anspruch nimmt, oder andere Mittel, die eine 


einfache Überprüfung dieses Status ermöglichen, vorsehen. 


(25) Um ein Mindestmaß an Kohärenz zwischen den verschiedenen nationalen 


Mehrwertsteuersystemen in Bezug auf die Behandlung der Erbringung von Dienstleistungen 


der Kurzzeitvermietung von Unterkünften zu gewährleisten, sollte diese Dienstleistung als 


Tätigkeit mit ähnlicher Zielsetzung wie das Hotelgewerbe gelten, wenn sie ununterbrochen 


an dieselbe Person für höchstens 30 Nächte erbracht wird. Die Mitgliedstaaten sollten 


jedoch die Möglichkeit haben, Dienstleistungen der Kurzzeitvermietung von Unterkünften 


gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften bestimmten Kriterien, Bedingungen und 


Beschränkungen zu unterwerfen, um sie an die jeweiligen nationalen Besonderheiten des 


Sektors anzupassen. 


(25a) Die Mitgliedstaaten legen den Ort der Erbringung der Unterstützungsdienstleistung, die von 


den Plattformen an Nichtsteuerpflichtige erbracht wird, unterschiedlich aus. Daher muss 


diese Vorschrift präzisiert und ein gemeinsames Kriterium gewährleistet werden. 


(26) Um zu vermeiden, dass Plattformen für Umsätze, für die sie als „fiktiver 
Lieferer/Dienstleistungserbringer“ gelten, unter die Sonderregelung für Reisebüros fallen, 
sollte klargestellt werden, dass diese Umsätze nicht in den Anwendungsbereich dieser 


Sonderregelung fallen. Ebenso sollte sichergestellt werden, dass Reisebüros nicht unter die 


Regel des „fiktiven Lieferers/Dienstleistungserbringers“ fallen. 
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(27) Dieser Vorschlag berührt nicht die Vorschriften anderer Rechtsakte der Union, insbesondere 


der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 


Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste)1, mit der andere Aspekte der 


Erbringung von Dienstleistungen durch Online-Plattformen geregelt werden, wie etwa 


Verpflichtungen für Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern den Abschluss von 


Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen. 


(28) Mit den Richtlinien (EU) 2017/24552 und 2019/19953 des Rates wurde die Richtlinie 


2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften für die Besteuerung des 


grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen Unternehmen und 


Verbrauchern in der Union geändert. Im Wege dieser Änderungsrichtlinien wurden die 


Wettbewerbsverzerrungen verringert, die Verwaltungszusammenarbeit verbessert und eine 


Reihe von Vereinfachungen eingeführt. Obwohl die mit diesen Richtlinien eingeführten 


Änderungen, die seit dem 1. Juli 2021 gelten, weitgehend erfolgreich waren, wurde dennoch 


festgestellt, dass bestimmte Verbesserungen erforderlich sind. 


                                                 
 
1 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 


2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 
2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1). 


2 Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7). 


3 Richtlinie (EU) 2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe von Gegenständen und bestimmte 
inländische Lieferungen von Gegenständen. 
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(29) Zu diesem Zweck sollten einige bestehende Vorschriften präzisiert werden. Dazu gehört die 


Bestimmung über die Festlegung des Schwellenwerts von 10 000 EUR im Kalenderjahr 


gemäß Artikel 59c der Richtlinie 2006/112/EG, bei dessen Unterschreitung die Erbringung 


von Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und 


elektronischen Dienstleistungen sowie innergemeinschaftliche Fernverkäufe von 


Gegenständen durch einen in der Union ansässigen Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer, 


der in nur einem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem Mitgliedstaat mehrwertsteuerpflichtig 


bleiben können, in dem der Steuerpflichtige, der die fraglichen Dienstleistungen erbringt, 


ansässig ist bzw. in dem sich die Gegenstände bei Beginn der Versendung oder Beförderung 


befinden. Artikel 59c der Richtlinie 2006/112/EG sollte geändert werden, um 


sicherzustellen, dass nur innergemeinschaftliche Fernverkäufe von Gegenständen, die aus 


dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, geliefert werden, in die 


Berechnung des Schwellenwerts von 10 000 EUR einbezogen werden, nicht jedoch 


Fernverkäufe von in einem anderen Mitgliedstaat gelagerten Gegenständen. Weitere 


geringfügige Änderungen sind erforderlich, um bestimmte praktische Aspekte zu klären, 


z. B. die Angabe einer Internetadresse. 
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(30) Die Richtlinie 2006/112/EG sollte auch geändert werden, um klarzustellen, dass alle von 


Unternehmen an Verbraucher (B2C) erbrachte Dienstleistungen, die von außerhalb der 


Union ansässigen Steuerpflichtigen innerhalb der Union erbracht werden, in den 


Anwendungsbereich der Sonderregelung für von nicht in der Gemeinschaft ansässigen 


Steuerpflichtigen erbrachte Dienstleistungen (Nicht-EU-Regelung) fallen, und nicht nur an 


in der Union ansässige Dienstleistungsempfänger erbrachte Dienstleistungen. Angesichts der 


Einführung der neuen Mehrwertsteuervorschriften durch die Richtlinie (EU) 2022/542 des 


Rates1 und um die Befreiungen nach Artikel 151 der Richtlinie 2006/112/EG von 


Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, die u. a. im Rahmen der 


diplomatischen und konsularischen Beziehungen sowie an bestimmte andere internationale 


Einrichtungen bewirkt werden, abzudecken, ist es außerdem erforderlich, die OSS-


Regelungen nach Titel XII Kapitel 6 der Richtlinie 2006/112/EG auszuweiten, indem 


sichergestellt wird, dass zum Nullsatz besteuerte und mehrwertsteuerbefreite Lieferungen, 


für die ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht, in den Anwendungsbereich dieser Regelungen 


fallen. Darüber hinaus sollte die Richtlinie 2006/112/EG geändert werden, um klarzustellen, 


bis wann der Steuerpflichtige, der die Sonderregelungen in Anspruch nimmt, die 


entsprechenden Mehrwertsteuererklärungen im Rahmen der drei bestehenden 


Vereinfachungsregelungen ändern kann, d. h. der Nicht-EU-Regelung und der EU-Regelung 


des OSS sowie der einzigen Anlaufstelle für die Einfuhr (IOSS). Diese Klarstellung wird es 


Steuerpflichtigen, die für diese Regelungen registriert sind, ermöglichen, 


Mehrwertsteuererklärungen bis zum Ablauf der Abgabefrist zu berichtigen. Darüber hinaus 


wird klargestellt, dass Berichtigungen früherer Mehrwertsteuererklärungen nur in 


Mehrwertsteuererklärungen späterer Steuerzeiträume zulässig sind. Schließlich sollte der 


Zeitpunkt, zu dem der Steuertatbestand für Lieferungen im Rahmen der Nicht-EU-Regelung 


und der EU-Regelung des OSS eintritt, eindeutig festgelegt werden, um Unterschiede bei 


der Anwendung der Vorschriften zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden. 


                                                 
 
1 Richtlinie (EU) 2022/542 des Rates vom 5. April 2022 zur Änderung der Richtlinien 


2006/112/EG und (EU) 2020/285 in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze (ABl. L 107 vom 
6.4.2022, S. 1). 
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(31) Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist in der Regel in jedem Mitgliedstaat 


erforderlich, in dem steuerbare Umsätze bewirkt werden. Um jedoch die Zahl der Fälle zu 


verringern, in denen mehrere Mehrwertsteuerregistrierungen vorgenommen werden müssen, 


wurde mit der Richtlinie (EU) 2017/2455 eine Reihe von Maßnahmen in die Richtlinie 


2006/112/EG aufgenommen, damit mehrfache Mehrwertsteuerregistrierungen möglichst 


selten erforderlich sind. Um die Notwendigkeit einer mehrfachen 


Mehrwertsteuerregistrierung weiter zu verringern, wurden zusätzliche Maßnahmen zur 


Erweiterung des Anwendungsbereichs ermittelt, die das Ziel, wonach nur eine einzige 


Mehrwertsteuerregistrierung in der Union erforderlich sein soll, unterstützen. Daher sollten 


Vorschriften für diese Erweiterungsmaßnahmen festgelegt werden. 


(32) Unter anderem wurde mit der Richtlinie (EU) 2017/2455 der Anwendungsbereich der 


Miniregelung für eine einzige Anlaufstelle ausgeweitet, um eine umfassendere einzige 


Anlaufstelle zu schaffen, die alle an Nichtsteuerpflichtige in der Union erbrachten 


grenzüberschreitenden Dienstleistungen und alle innergemeinschaftlichen Fernverkäufe von 


Gegenständen abdeckt. In Ausnahmefällen können elektronische Schnittstellen wie etwa 


Marktplätze und Plattformen, die als fiktive Lieferer/Dienstleistungserbringer für bestimmte 


Lieferungen von Gegenständen innerhalb der Union gelten, auch bestimmte inländische 


Lieferungen von Gegenständen im Rahmen der EU-Regelung des OSS anmelden. Um das 


Ziel einer einzigen Mehrwertsteuerregistrierung in der Union zu unterstützen, sollte der 


Anwendungsbereich der EU-Regelung des OSS auf andere Lieferungen von Gegenständen, 


einschließlich inländischer von Unternehmen an Verbraucher erbrachter Lieferungen von 


Gegenständen in der Union durch Steuerpflichtige, die im Mitgliedstaat des Verbrauchs 


nicht ansässig sind, ausgeweitet werden, um sicherzustellen, dass Unternehmen sich nicht in 


jedem Mitgliedstaat, in dem solche Lieferungen von Gegenständen an Verbraucher 


stattfinden, für Mehrwertsteuerzwecke registrieren lassen müssen. 
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(33) Die Mehrwertsteuer wird in der Regel vom Lieferer der Gegenstände oder vom 


Dienstleistungserbringer in Rechnung gestellt und abgerechnet. Unter bestimmten 


Umständen können die Mitgliedstaaten jedoch vorsehen, dass im Rahmen der Umkehrung 


der Steuerschuldnerschaft der Empfänger und nicht der Lieferer bzw. 


Dienstleistungserbringer die geschuldete Mehrwertsteuer entrichten muss. Um das Ziel einer 


einzigen Mehrwertsteuerregistrierung in der Union weiter zu unterstützen, sollten 


Vorschriften für die verbindliche Anwendung der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in 


Fällen festgelegt werden, in denen Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer in dem 


Mitgliedstaat, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, weder ansässig noch für 


Mehrwertsteuerzwecke erfasst sind. Ein Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer, der 


Gegenstände oder Dienstleistungen an eine Person liefert bzw. erbringt, die in dem 


Mitgliedstaat für Mehrwertsteuerzwecke registriert ist, in dem die Lieferung bzw. 


Dienstleistung steuerpflichtig ist, sollte die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft 


anwenden. Zu Kontrollzwecken sollten solche Lieferungen bzw. Dienstleistungen in der 


zusammenfassenden Meldung angegeben werden. Zusätzlich zur obligatorischen 


Anwendung können die Mitgliedstaaten die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auch 


anwenden, wenn nicht ansässige Unternehmen Gegenstände an einen Erwerber liefern bzw. 


einem Empfänger Dienstleistungen erbringen, und zwar unabhängig von dessen Status. 


Lieferungen und Dienstleistungen, die der Differenzbesteuerung gemäß Titel XII Kapitel 4 


der Richtlinie 2006/112/EG unterliegen, sind jedoch von der Umkehrung der 


Steuerschuldnerschaft ausgenommen. 


(34) [gestrichen] 


(35) [gestrichen] 
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(36) Mit der Richtlinie (EU) 2017/2455 wurde eine besondere Vereinfachungsregelung (IOSS) in 


die Richtlinie 2006/112/EG aufgenommen, mit der der Aufwand verringert werden sollte, 


der mit der Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften im Zusammenhang mit der Einfuhr 


von für Verbraucher in der Union bestimmten Gegenständen mit geringem Wert einherging. 


Um für einheitliche Bedingungen der Umsetzung der Richtlinie 2006/112/EG zu sorgen, 


sollten der Kommission entsprechende Befugnisse übertragen werden, damit die 


ordnungsgemäße Verwendung und Überprüfung der IOSS-Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummern für die Zwecke der in der genannten Richtlinie vorgesehenen 


Steuerbefreiung besser gewährleistet werden kann. Diese Befugnis sollte es der Kommission 


ermöglichen, einen Durchführungsrechtsakt zur Einführung von Sondermaßnahmen zur 


Verhinderung bestimmter Formen der Steuerhinterziehung oder -umgehung zu erlassen. Zu 


diesen Sondermaßnahmen gehört unter anderem die Verknüpfung der eindeutigen 


Sendungsnummer mit der IOSS-Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer. Diese Befugnisse 


sollten im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 


Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden, und der 


zuständige Ausschuss sollte der mit Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des 


Europäischen Parlaments und des Rates2 eingesetzte Ausschuss sein. 


                                                 
 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 


2 Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
(ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1). 
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(37) Die Mehrwertsteuerregistrierung eines Lieferers bzw. Dienstleistungserbringers ist 


erforderlich, wenn der Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer in dem Mitgliedstaat, in dem 


die Mehrwertsteuer geschuldet wird, nicht für Mehrwertsteuerzwecke registriert ist. 


Insbesondere erfordert die unternehmensinterne Verbringung von Gegenständen eines 


Steuerpflichtigen in einen anderen Mitgliedstaat, die u. a. für die Zwecke seiner Tätigkeit im 


Zusammenhang mit dem elektronischen Geschäftsverkehr erfolgt, eine Registrierung in den 


Mitgliedstaaten, aus denen und in die die Gegenstände verbracht werden. Im Einklang mit 


dem Ziel einer einzigen Mehrwertsteuerregistrierung in der Union sollte die Zahl der Fälle, 


in denen mehrere Mehrwertsteuerregistrierungen erforderlich sind, weiter verringert werden, 


indem die Anwendung einer neuen Regelung im Rahmen des OSS vorgesehen wird, die 


speziell darauf abzielt, die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften im Zusammenhang 


mit bestimmten unternehmensinternen Verbringungen von Gegenständen zu vereinfachen. 


Nimmt ein Steuerpflichtiger eine unternehmensinterne Verbringung von Gegenständen für 


Rechnung eines anderen Steuerpflichtigen vor und erfolgt diese Verbringung nicht auf 


ausdrücklichen Wunsch des Letzteren, so ist Ersterer verpflichtet, dem Eigentümer dieser 


Gegenstände bestimmte Informationen über die Verbringung mitzuteilen. 


(38) Die Richtlinie 2006/112/EG sieht eine vereinfachte mehrwertsteuerliche Behandlung von 


Gegenständen vor, die im Rahmen von Konsignationslagerregelungen verbracht werden, 


sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Da die OSS-Vereinfachungsregelung für 


unternehmensinterne Verbringungen von Gegenständen umfassend ist und 


grenzüberschreitende Beförderungen von Waren einschließt, für die derzeit 


Konsignationslagerregelungen gemäß Artikel 17a der genannten Richtlinie gelten, ist es 


erforderlich, diese Regelungen schrittweise abzuschaffen, indem in der Richtlinie 


2006/112/EG ein Enddatum vor der vollständigen Aufhebung der Bestimmungen über 


Konsignationslager vorgesehen wird. Daher sollte der 30. Juni 2027 als Enddatum festgelegt 


werden, nach dem keine neuen Konsignationslagerregelungen mehr angewandt werden 


können. Für Konsignationslagerregelungen, die am oder vor dem 30. Juni 2027 beginnen, 


sollten die einschlägigen Bedingungen, einschließlich der 12-Monats-Frist für die 


Übertragung des Eigentums an diesen Gegenständen auf den vorgesehenen Käufer, 


weiterhin gelten. Parallel zur Aufnahme dieses neuen Enddatums sollte ein neuer Absatz in 


die Bestimmungen über Konsignationslagerregelungen eingefügt werden, um 


sicherzustellen, dass diese Regelungen am 30. Juni 2028 außer Kraft treten, da sie nach 


diesem Datum nicht mehr erforderlich sind. 
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(39) [gestrichen] 


(40) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 


Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten1 haben sich die 


Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 


Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 


Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen 


nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der Gesetzgeber 


die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 


(41) Da das Ziel dieser Richtlinie – das Mehrwertsteuersystem an das digitale Zeitalter 


anzupassen – von den Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem Maße verwirklicht werden 


kann, sondern angesichts der Notwendigkeit, die digitalen Meldepflichten zu harmonisieren 


und ihre Nutzung zu fördern, die mehrwertsteuerliche Behandlung von Plattformen zu 


verbessern und die Zahl der Fälle, in denen ein Unternehmen sich in mehreren 


Mitgliedstaaten registrieren lassen muss, zu verringern, besser auf Unionsebene zu 


verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 


Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 


demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 


über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 


(42) Die Richtlinie 2006/112/EG sollte daher entsprechend geändert werden — 


HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


Artikel 0 


Änderungen der Richtlinie 2006/112/EG mit Wirkung vom Inkrafttreten der vorliegenden 


Richtlinie 


Die Richtlinie 2006/112/EG wird wie folgt geändert: 


                                                 
 
1 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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0. In Artikel 143 wird folgender Absatz eingefügt: 


„(1a) Für die Zwecke der Steuerbefreiung nach Absatz 1 Buchstabe ca erlässt die 


Kommission einen Durchführungsrechtsakt zur Einführung von Sondermaßnahmen, 


um bestimmte Formen der Steuerhinterziehung oder -umgehung zu verhindern, indem 


unter anderem die eindeutige Sendungsnummer mit der entsprechenden in 


Artikel 369q genannten Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer verknüpft wird. 


Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 5 der 


Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erlassen, und der zuständige Ausschuss ist der durch 


Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 eingesetzte Ausschuss.“ 


1. In Artikel 218 wird folgender Absatz eingefügt: 


„(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten unter von ihnen 


festzulegenden Bedingungen vorschreiben, dass Steuerpflichtige in ihrem Gebiet für 


andere als die in Artikel 262 genannten Lieferungen von Gegenständen oder 


Dienstleistungen in ihrem Gebiet elektronische Rechnungen ausstellen.“ 


2. In Artikel 232 wird folgender Absatz eingefügt: 


„(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten, die von der in Artikel 218 


Absatz 2 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen, vorsehen, dass bei der 


Verwendung elektronischer Rechnungen durch in ihrem Gebiet ansässige 


Steuerpflichtige die Zustimmung des in ihrem Gebiet ansässigen Rechnungsempfängers 


nicht erforderlich ist.“ 
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Artikel 1 


Änderungen der Richtlinie 2006/112/EG mit Wirkung vom 1. Januar 2026 


Die Richtlinie 2006/112/EG wird wie folgt geändert: 


0. Artikel 14a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 


„(2) Steuerpflichtige, die die Lieferung von Gegenständen innerhalb der Gemeinschaft 


durch einen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Steuerpflichtigen an einen 


Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige juristische Personen, deren 


innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht 


der Mehrwertsteuer unterliegen, oder an eine andere nicht steuerpflichtige Person 


durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, beispielsweise eines 


Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals oder dergleichen, unterstützen, werden 


behandelt, als ob sie diese Gegenstände selbst erhalten und geliefert hätten. 


Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens bis zum 


1. Juli 2027 auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen 


einen Bewertungsbericht über das Funktionieren der Regel des ‚fiktiven 


Lieferers/Dienstleistungserbringers‘ sowie gegebenenfalls einen 


Gesetzgebungsvorschlag für ihre weitere Verlängerung vor.“ 


1. Artikel 17a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 


„a) Gegenstände werden am oder vor dem 30. Juni 2027 von einem 


Steuerpflichtigen oder auf seine Rechnung von einem Dritten in einen 


anderen Mitgliedstaat im Hinblick darauf versandt oder befördert, zu einem 


späteren Zeitpunkt und nach der Ankunft an einen anderen Steuerpflichtigen 


geliefert zu werden, der gemäß einer bestehenden Vereinbarung zwischen 


den beiden Steuerpflichtigen zur Übernahme des Eigentums an diesen 


Gegenständen berechtigt ist;“ 
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(8) Die Geltungsdauer dieses Artikels endet am 30. Juni 2028.“ 


2. In Titel V erhält die Überschrift des Kapitels 3a folgende Fassung: 


„KAPITEL 3a 


Schwellenwert für Steuerpflichtige, die bestimmte Lieferungen von Gegenständen gemäß 


Artikel 33 Buchstabe a tätigen und bestimmte Dienstleistungen gemäß Artikel 58 erbringen“ 


3. Artikel 59c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 


„b) die Dienstleistungen werden an eine nichtsteuerpflichtige Person erbracht, 


die in einem anderen als dem unter Buchstabe a genannten Mitgliedstaat 


ansässig ist, dort einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort 


hat, oder die Gegenstände werden von dem unter Buchstabe a genannten 


Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat versandt oder befördert und“ 


b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 


„(3) Der in Absatz 1 Buchstabe a genannte Mitgliedstaat gewährt den 


Steuerpflichtigen, auf deren Lieferungen oder Dienstleistungen der genannte 


Absatz gegebenenfalls Anwendung findet, das Recht, sich dafür zu entscheiden, 


dass der Ort dieser Lieferungen oder Dienstleistungen gemäß Artikel 33 


Buchstabe a bzw. Artikel 58 bestimmt wird; diese Entscheidung erstreckt sich in 


jedem Fall auf zwei Kalenderjahre. 


Die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannte Möglichkeit gilt als von 


Steuerpflichtigen ausgeübt, die für die Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 


Abschnitt 3 registriert sind.“ 
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4. Artikel 66 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 66 


(1) Abweichend von den Artikeln 63, 64 und 65 können die Mitgliedstaaten 


vorsehen, dass der Steueranspruch für bestimmte Umsätze oder Gruppen von 


Steuerpflichtigen zu einem der folgenden Zeitpunkte entsteht: 


a) spätestens bei der Ausstellung der Rechnung; 


b) spätestens bei der Vereinnahmung des Preises; 


c) im Falle der Nichtausstellung oder verspäteten Ausstellung der Rechnung 


binnen einer bestimmten Frist spätestens nach Ablauf der von den 


Mitgliedstaaten gemäß Artikel 222 Absatz 2 gesetzten Frist für die Ausstellung 


der Rechnung oder, falls von den Mitgliedstaaten eine solche Frist nicht gesetzt 


wurde, binnen einer bestimmten Frist nach dem Eintreten des 


Steuertatbestands. 


(2) Die Ausnahme nach Absatz 1 gilt nicht für die folgenden Lieferungen und 


Dienstleistungen: 


a) Dienstleistungen, die unter die Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 


Abschnitt 2 fallen, wenn diese Dienstleistungen von einem Steuerpflichtigen 


erbracht werden, der diese Sonderregelung gemäß Artikel 359 in Anspruch 


nehmen darf; 


b) Lieferungen und Dienstleistungen, die unter die Sonderregelung nach Titel XII 


Kapitel 6 Abschnitt 3 fallen, sofern diese Lieferungen bzw. Dienstleistungen 


von einem Steuerpflichtigen bewirkt bzw. erbracht werden, der diese 


Sonderregelung gemäß Artikel 369b in Anspruch nehmen darf; 


c) Dienstleistungen, für die der Dienstleistungsempfänger die Mehrwertsteuer 


gemäß Artikel 196 schuldet; 


d) in Artikel 67 genannte Lieferungen oder Verbringungen von Gegenständen.“ 
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5. Artikel 167a Absatz 1 erhält folgende Fassung: 


„Die Mitgliedstaaten können im Rahmen einer fakultativen Regelung vorsehen, dass 


das Recht auf Vorsteuerabzug eines Steuerpflichtigen, bei dem ausschließlich ein 


Steueranspruch gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b eintritt, erst dann ausgeübt 


werden darf, wenn der entsprechende Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer die 


Mehrwertsteuer auf die dem Steuerpflichtigen gelieferten Gegenstände oder erbrachten 


Dienstleistungen erhalten hat.“ 


6. [gestrichen] 


7. [gestrichen] 


8. Artikel 226 Nummer 7a erhält folgende Fassung: 


 


„7a. die Angabe ‚Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten‘ 


(Kassenbuchführung), sofern der Steueranspruch gemäß Artikel 66 Absatz 1 


Buchstabe b zum Zeitpunkt des Eingangs der Zahlung entsteht und das 


Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn der Anspruch auf die abziehbare 


Steuer entsteht;“ 


9. [gestrichen] 


10. Artikel 237 wird aufgehoben. 


11. Artikel 359 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 359 


Die Mitgliedstaaten gestatten nicht in der Gemeinschaft ansässigen Steuerpflichtigen, 


die Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen, diese Sonderregelung in 


Anspruch zu nehmen. Diese Sonderregelung gilt für alle derartigen Dienstleistungen, 


die in der Gemeinschaft erbracht werden.“ 
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11a. Artikel 361 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 


„c) elektronische Anschrift einschließlich, soweit verfügbar, Websites;“ 


11b. Artikel 368 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 368 


Der diese Sonderregelung in Anspruch nehmende nicht in der Gemeinschaft ansässige 


Steuerpflichtige nimmt in Bezug auf seine dieser Sonderregelung unterliegenden 


Dienstleistungen keinen Vorsteuerabzug für im Mitgliedstaat des Verbrauchs 


angefallene Mehrwertsteuer gemäß Artikel 168 dieser Richtlinie vor. Unbeschadet des 


Artikels 1 Nummer 1 der Richtlinie 86/560/EWG wird diesem Steuerpflichtigen eine 


Mehrwertsteuererstattung gemäß der genannten Richtlinie gewährt. Artikel 2 Absatz 2 


und Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 86/560/EWG gelten nicht für Erstattungen im 


Zusammenhang mit Gegenständen und Dienstleistungen, die für die Zwecke der unter 


diese Sonderregelung fallenden Dienstleistungen verwendet werden. 


Ist der diese Sonderregelung in Anspruch nehmende Steuerpflichtige zur Registrierung 


in einem Mitgliedstaat in Bezug auf nicht der Sonderregelung unterliegende Tätigkeiten 


verpflichtet, so zieht er die in diesem Mitgliedstaat angefallene Vorsteuer in Bezug auf 


seine dieser Sonderregelung unterliegenden steuerbaren Tätigkeiten im Rahmen der 


nach Artikel 250 der vorliegenden Richtlinie abzugebenden Mehrwertsteuererklärung 


ab.“ 
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11c. Folgender Artikel wird eingefügt: 


„Artikel 369aa 


Für die Zwecke der Anwendung des Artikels 369b gelten die Lieferung von Gas über 


ein Erdgasnetz im Gebiet der Gemeinschaft oder ein an ein solches Netz 


angeschlossenes Netz, die Lieferung von Elektrizität oder die Lieferung von Wärme 


oder Kälte über Wärme- oder Kältenetze unter den in Artikel 39 festgelegten 


Bedingungen, sofern diese Lieferungen an einen Steuerpflichtigen oder an eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person, deren innergemeinschaftliche Erwerbe von 


Gegenständen gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, oder an 


einen anderen Nichtsteuerpflichtigen durch einen Steuerpflichtigen, der nicht in dem 


Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die Gegenstände der Mehrwertsteuer unterliegen, 


erfolgen, bis zum 1. Juli 2027 als innergemeinschaftliche Fernverkäufe von 


Gegenständen.“ 


12. Artikel 369j Absatz 1 erhält folgende Fassung: 


„Der diese Sonderregelung in Anspruch nehmende Steuerpflichtige nimmt in Bezug auf 


seine dieser Sonderregelung unterliegenden steuerbaren Tätigkeiten keinen 


Vorsteuerabzug für im Mitgliedstaat des Verbrauchs angefallene Mehrwertsteuer gemäß 


Artikel 168 dieser Richtlinie vor. Unbeschadet des Artikels 1 Nummer 1 der Richtlinie 


86/560/EWG sowie des Artikels 2 Nummer 1, des Artikels 3 und des Artikels 8 


Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2008/9/EG wird diesem Steuerpflichtigen eine 


Mehrwertsteuererstattung gemäß den genannten Richtlinien gewährt. Artikel 2 Absatz 2 


und Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 86/560/EWG gelten nicht für Erstattungen im 


Zusammenhang mit Gegenständen und Dienstleistungen, die für die Zwecke der unter 


diese Sonderregelung fallenden Lieferungen von Gegenständen verwendet werden.“ 
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12a. In Artikel 369m wird folgender Absatz eingefügt: 


„(1a) Absatz 1 gilt nicht für Steuerpflichtige, die der Sonderregelung nach Titel XII 


Kapitel 1 Abschnitt 2 unterliegen.“ 


12b. Artikel 369p wird wie folgt geändert: 


(a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 


„c) elektronische Anschrift und, soweit verfügbar, Websites;“ 


(b) Absatz 3 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 


„c) elektronische Anschrift und, soweit verfügbar, Websites;“ 


13. Artikel 369w Absatz 1 erhält folgende Fassung: 


„Der diese Sonderregelung in Anspruch nehmende Steuerpflichtige nimmt in Bezug auf 


seine dieser Sonderregelung unterliegenden steuerbaren Tätigkeiten keinen 


Vorsteuerabzug für im Mitgliedstaat des Verbrauchs angefallene Mehrwertsteuer gemäß 


Artikel 168 dieser Richtlinie vor. Unbeschadet des Artikels 1 Nummer 1 der Richtlinie 


86/560/EWG sowie des Artikels 2 Nummer 1, des Artikels 3 und des Artikels 8 


Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2008/9/EG wird diesem Steuerpflichtigen eine 


Mehrwertsteuererstattung gemäß den genannten Richtlinien gewährt. Artikel 2 Absatz 2 


und Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 86/560/EWG gelten nicht für Erstattungen im 


Zusammenhang mit Gegenständen und Dienstleistungen, die für die Zwecke der unter 


diese Sonderregelung fallenden Lieferungen von Gegenständen verwendet werden.“ 
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Artikel 2 


Änderungen der Richtlinie 2006/112/EG mit Wirkung vom 1. Juli 2027 


Die Richtlinie 2006/112/EG wird wie folgt geändert: 


1. [gestrichen] 


2. [gestrichen] 


3. Folgender Artikel wird eingefügt: 


„Artikel 28a 


(1) Unbeschadet des Artikels 28 werden Steuerpflichtige, die in der Union bewirkte 


Dienstleistungen der Kurzzeitvermietung von Unterkünften, d. h. die ununterbrochene 


Vermietung einer Unterkunft an dieselbe Person für höchstens 30 Nächte, oder in der 


Union bewirkte Dienstleistungen der Personenbeförderung auf der Straße durch die 


Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, beispielsweise eines Marktplatzes, einer 


Plattform, eines Portals oder dergleichen, unterstützen, so behandelt, als hätten sie diese 


Dienstleistungen selbst erhalten und erbracht, es sei denn, der Erbringer dieser 


Dienstleistungen hat 


a) dem Steuerpflichtigen, der die Dienstleistung unterstützt, seine 


Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die ihm in den Mitgliedstaaten 


erteilt wurde, in denen die Dienstleistung bewirkt wird, oder die ihm 


gemäß Artikel 362 oder Artikel 369d zugeteilte Identifikationsnummer 


mitgeteilt und 


b) gegenüber dem Steuerpflichtigen, der die Dienstleistung unterstützt, 


erklärt, dass er die für diese Dienstleistung geschuldete Mehrwertsteuer 


erheben wird. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 bezeichnet der Ausdruck ‚in der Union bewirkte 


Dienstleistung der Personenbeförderung auf der Straße‘ den Teil der Dienstleistung, der 


zwischen zwei Orten in der Union bewirkt wird. 


(2a) Absatz 1 gilt nicht für im Rahmen der Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 3 


bewirkte Dienstleistungen. 


(3) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass der Steuerpflichtige, der die 


Dienstleistung unterstützt, die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer mit den nach nationalem Recht festgelegten geeigneten Mitteln 


validiert. 


(4) Unbeschadet von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten in ihrem Gebiet und im 


Rahmen der Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 1 Abschnitt 2 erbrachte 


Dienstleistungen der Kurzzeitvermietung von Unterkünften, Dienstleistungen der 


Personenbeförderung auf der Straße oder beides vom Anwendungsbereich von Absatz 1 


ausnehmen. 


(5) Hat ein Mitgliedstaat von der Möglichkeit nach Absatz 4 Gebrauch gemacht, so 


a) stellt er die Mittel zur Verfügung, mit denen der Steuerpflichtige, der 


Dienstleistungen der Kurzzeitvermietung von Unterkünften oder Dienstleistungen 


der Personenbeförderung auf der Straße erbringt, dem Steuerpflichtigen, der diese 


Dienstleistungen durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle, 


beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals oder dergleichen, 


erleichtert, mitteilt, dass seine Dienstleistungen unter die Sonderregelung fallen, 


und 


b) unterrichtet er den Mehrwertsteuerausschuss über diese Mittel. 


Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen unter 


Buchstabe b veröffentlicht die Kommission ein umfassendes Verzeichnis der Mittel, die 


die Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit nach Absatz 4 Gebrauch machen, 


eingesetzt haben. 
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(6) Die Kommission legt dem Rat bis zum 1. Juli 2032 einen Bericht vor, in dem die 


Durchführung dieses Artikels und die Anwendung der Mehrwertsteuervorschriften auf 


Unterstützungsdienstleistungen, einschließlich der Auswirkungen auf das Funktionieren 


des Binnenmarkts, bewertet werden.“ 


4. [gestrichen] 


5. [gestrichen] 


6. Folgender Artikel wird eingefügt: 


„Artikel 46a 


Als Ort der Erbringung einer an eine nichtsteuerpflichtige Person durch die Nutzung 


einer elektronischen Schnittstelle, beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform, 


eines Portals oder dergleichen, erbrachte Unterstützungsdienstleistung gilt der Ort, an 


dem der zugrunde liegende Umsatz im Einklang mit dieser Richtlinie bewirkt wird.“ 


7. In Artikel 135 Absatz 2 wird folgender Buchstabe eingefügt: 


„aa) unbeschadet des Buchstabens a gilt die ununterbrochene Vermietung von 


Unterkünften an dieselbe Person für höchstens 30 Nächte vorbehaltlich der von 


den Mitgliedstaaten festzulegenden Kriterien, Bedingungen und 


Beschränkungen als Tätigkeit mit ähnlicher Zielsetzung wie das 


Hotelgewerbe;“ 


7a. In Artikel 135 wird folgender Absatz angefügt: 


„(3) Die Mitgliedstaaten teilen dem Mehrwertsteuerausschuss vor dem 1. Juli 2027 


den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, in denen sie die 


Kriterien, Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf Artikel 135 Absatz 2 


Buchstabe aa angeben. 
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Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 bereitgestellten 


Informationen veröffentlicht die Kommission bis zum 31. Dezember 2027 ein 


umfassendes Verzeichnis der Kriterien, Bedingungen und Beschränkungen, die die 


Mitgliedstaaten in Bezug auf Artikel 135 Absatz 2 Buchstabe aa festgelegt haben.“ 


8. [gestrichen] 


9. Folgender Artikel wird eingefügt: 


„Artikel 136b 


Wird ein Steuerpflichtiger gemäß Artikel 28a behandelt, als hätte er Dienstleistungen 


erhalten und erbracht, so befreien die Mitgliedstaaten die Erbringung dieser 


Dienstleistungen an diesen Steuerpflichtigen von der Steuer.“ 


9a. Artikel 138 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 


„c) die Lieferungen von Gegenständen in Form der Verbringung in einen anderen 


Mitgliedstaat, die gemäß Absatz 1 und den Buchstaben a und b von der Mehrwertsteuer 


befreit wäre, wenn sie an einen anderen Steuerpflichtigen bewirkt würde. Absatz 1 


Buchstabe b gilt nicht für Verbringungen, die gemäß der Sonderregelung nach Titel XII 


Kapitel 6 Abschnitt 5 erklärt wurden.“ 


10. [gestrichen] 


11. Folgender Artikel wird eingefügt: 


„Artikel 172a 


Wird ein Steuerpflichtiger gemäß Artikel 28a behandelt, als hätte er Dienstleistungen 


erhalten und erbracht, so berühren diese Dienstleistungen nicht das Recht auf 


Vorsteuerabzug dieses Steuerpflichtigen, unabhängig davon, ob für diese 


Dienstleistungen ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht.“ 
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12. Artikel 194 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 194 


(1) a) Wird die steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen bzw. steuerpflichtige 


Dienstleistung von einem Steuerpflichtigen bewirkt, der in dem Mitgliedstaat, in 


dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, weder ansässig noch mittels einer 


individuellen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer gemäß Artikel 214 für 


Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist, so schuldet die steuerpflichtige Person, für die 


die Lieferung bzw. die Dienstleistung bestimmt ist, unbeschadet der Artikel 195 


und 196 die Mehrwertsteuer, wenn diese Person in dem Mitgliedstaat bereits für 


Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist. 


b) Wird die steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen bzw. steuerpflichtige 


Dienstleistung von einem Steuerpflichtigen erbracht, der nicht in dem 


Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, so können 


die Mitgliedstaaten darüber hinaus unter den von ihnen festzulegenden 


Bedingungen vorsehen, dass die Person, für die die Lieferung bzw. Dienstleistung 


bestimmt ist, die Mehrwertsteuer schuldet. 


(2) Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für Lieferungen von Gegenständen 


durch einen steuerpflichtigen Wiederverkäufer im Sinne des Artikels 311 


Absatz 1 Nummer 5, wenn die Gegenstände gemäß der Sonderregelung nach 


Titel XII Kapitel 4 Abschnitt 2 dieser Richtlinie der Mehrwertsteuer unterliegen.“ 


13. Artikel 222 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 


„Für Gegenstände, die unter den Voraussetzungen des Artikels 138 geliefert werden, 


oder für Gegenstände oder Dienstleistungen, für die nach den Artikeln 194 und 196 der 


Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger die Mehrwertsteuer schuldet, wird spätestens 


am fünfzehnten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Steuertatbestand 


eingetreten ist, eine Rechnung ausgestellt.“ 
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13a. Artikel 226 Nummer 4 erhält folgende Fassung: 


„4. die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer im Sinne des Artikels 214, unter 


der der Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger eine Lieferung von 


Gegenständen oder eine Dienstleistung, für die er die Mehrwertsteuer 


schuldet, oder eine Lieferung von Gegenständen nach Artikel 138 erhalten 


hat, es sei denn, die Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 5 


wird in Anspruch genommen;“ 


14. Artikel 242a wird wie folgt geändert: 


a) Folgender Absatz wird eingefügt: 


„(1a) Unterstützt ein Steuerpflichtiger innerhalb der Union Dienstleistungen 


der Kurzzeitvermietung von Unterkünften oder Dienstleistungen der 


Personenbeförderung auf der Straße durch die Nutzung einer elektronischen 


Schnittstelle, beispielsweise eines Marktplatzes, einer Plattform, eines Portals 


oder dergleichen, und wird dieser Steuerpflichtige nicht entsprechend Artikel 28a 


behandelt, als hätte er diese Dienstleistungen selbst erhalten und erbracht, so ist 


der Steuerpflichtige, der die Dienstleistung unterstützt, verpflichtet, 


Aufzeichnungen über diese Dienstleistungen zu führen. Diese Aufzeichnungen 


müssen so ausführlich sein, dass die Steuerbehörden des Mitgliedstaats, in dem 


diese Dienstleistungen steuerbar sind, feststellen können, ob die Mehrwertsteuer 


korrekt berücksichtigt worden ist.“ 


b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 


„(2) Die Aufzeichnungen nach den Absätzen 1 und 1a sind den betreffenden 


Mitgliedstaaten auf Verlangen elektronisch zur Verfügung zu stellen. 


Die Mitgliedstaaten können weiterhin verlangen, dass diese Aufzeichnungen 


regelmäßig und systematisch zur Verfügung gestellt werden, bis ein 


automatisierter Zugang zu diesen Aufzeichnungen möglich ist. 


Diese Aufzeichnungen sind vom Ende des Jahres an, in dem der Umsatz bewirkt 


wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren.“ 
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14a. Folgender Artikel wird eingefügt: 


„Artikel 242b 


Nimmt ein Steuerpflichtiger eine Verbringung von Gegenständen in einen anderen 


Mitgliedstaat gemäß Artikel 17 Absatz 1 für Rechnung eines Steuerpflichtigen vor, so 


teilt Ersterer Letzterem spätestens bei der Beförderung oder Versendung der 


Gegenstände mit, dass seine Gegenstände verbracht werden oder verbracht werden 


sollen, sofern diese Verbringung nicht auf ausdrücklichen Wunsch des Letzteren 


erfolgt.“ 


15. Artikel 262 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 


„a) die Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger mit Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer, denen er Gegenstände unter den 


Voraussetzungen des Artikels 138 Absatz 1 und des Artikels 138 


Absatz 2 Buchstabe c geliefert hat, es sei denn, die Sonderregelung nach 


Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 5 wird in Anspruch genommen;“ 


b) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 


„c) die Steuerpflichtigen sowie die nicht steuerpflichtigen juristischen 


Personen mit Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, für die der 


Steuerpflichtige mit Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer Gegenstände 


geliefert oder Dienstleistungen erbracht hat, die keine Gegenstände oder 


Dienstleistungen sind, welche in dem Mitgliedstaat, in dem der Umsatz 


steuerbar ist, von der Mehrwertsteuer befreit sind, und für die der 


Empfänger gemäß Artikel 194 – sofern er für Mehrwertsteuerzwecke 


erfasst ist – und Artikel 196 die Mehrwertsteuer schuldet. 


15a. Artikel 288 Absatz 1 Nummer 3 erhält folgende Fassung: 


„3. Betrag der gemäß Artikel 136a, Artikel 136b, den Artikeln 146 bis 149 


sowie den Artikeln 151, 152 und 153 von der Steuer befreiten Umsätze;“ 
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16. In Artikel 306 wird folgender Absatz angefügt: 


„(3) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Sonderregelung gilt nicht für gemäß 


Artikel 28a erbrachte Dienstleistungen.“ 


17. In Titel XII erhält die Überschrift des Kapitels 6 folgende Fassung: 


„KAPITEL 6 


Sonderregelungen für Steuerpflichtige, die Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige 


erbringen oder Fernverkäufe von Gegenständen oder bestimmte inländische Lieferungen 


oder unternehmensinterne Verbringungen von Gegenständen tätigen“ 


18. Artikel 365 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 365 


In der Mehrwertsteuererklärung anzugeben sind die individuelle Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer für die Anwendung dieser Sonderregelung und in Bezug auf 


jeden Mitgliedstaat des Verbrauchs, in dem Mehrwertsteuer geschuldet wird, der 


Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer der unter diese Sonderregelung fallenden 


Dienstleistungen, für die der Steuertatbestand während des Steuerzeitraums eingetreten 


ist, sowie der Gesamtbetrag der entsprechenden Steuer, aufgegliedert nach Steuersätzen. 


Ferner sind die anzuwendenden Mehrwertsteuersätze und die gesamte 


Mehrwertsteuerschuld, falls angezeigt, in der Erklärung anzugeben. 


Sind bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 364 


abzugeben ist, Änderungen an der Mehrwertsteuererklärung erforderlich, so sind diese 


Änderungen in diese Mehrwertsteuererklärung aufzunehmen. 
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Sind nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 364 


abgegeben werden musste, Änderungen an der Mehrwertsteuererklärung eines früheren 


Steuerzeitraums erforderlich, so sind diese Änderungen innerhalb von drei Jahren nach 


dem Tag, an dem die ursprüngliche Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 364 


abgegeben werden musste, in eine Mehrwertsteuererklärung eines späteren 


Steuerzeitraums aufzunehmen. Aus dieser späteren Mehrwertsteuererklärung müssen 


der betreffende Mitgliedstaat des Verbrauchs, der Steuerzeitraum und der 


Mehrwertsteuerbetrag, für den Änderungen erforderlich sind, hervorgehen.“ 


19. In Titel XII Kapitel 6 erhält die Überschrift des Abschnitts 3 folgende Fassung: 


„Abschnitt 3 


Sonderregelung für innergemeinschaftliche Fernverkäufe von Gegenständen, für bestimmte 


Lieferungen von Gegenständen innerhalb eines Mitgliedstaats durch einen Steuerpflichtigen 


und für bestimmte von in der Gemeinschaft, nicht aber im Mitgliedstaat des Verbrauchs 


ansässigen Steuerpflichtigen erbrachte Dienstleistungen“ 


19a. Artikel 369a wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


i) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 


„Hat der Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in der 


Gemeinschaft und hat er dort keine feste Niederlassung, so ist der Mitgliedstaat der 


Identifizierung der Mitgliedstaat des Beginns der Versendung oder Beförderung der 


Gegenstände. Bei Lieferungen von Gegenständen ohne Versendung oder Beförderung 


oder bei Lieferungen von Gegenständen, bei denen die Versendung oder Beförderung 


der gelieferten Gegenstände im selben Mitgliedstaat beginnt und endet, oder gemäß 


Artikel 37 oder 39 ist der Mitgliedstaat der Identifizierung der Mitgliedstaat, in dem die 


Lieferung bewirkt wird. Gibt es mehr als einen Mitgliedstaat, in dem die Versendung 


oder Beförderung der Gegenstände beginnt oder in dem die Lieferung bewirkt wird, so 


gibt der Steuerpflichtige an, welcher dieser Mitgliedstaaten der Mitgliedstaat der 


Identifizierung sein soll. Der Steuerpflichtige ist an diese Entscheidung für das 


betreffende Kalenderjahr und die beiden darauf folgenden Kalenderjahre gebunden.“ 


ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 


„Für die Zwecke dieser Sonderregelung ist der Mitgliedstaat der Identifizierung jedoch 


derselbe wie für die Zwecke der Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 5, 


wenn diese Person für jene Sonderregelung registriert ist;“ 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 


i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 


„c) bei Lieferungen von Gegenständen ohne Versendung oder Beförderung der 


Gegenstände oder bei Lieferungen von Gegenständen, bei denen die 


Versendung oder Beförderung der gelieferten Gegenstände im selben 


Mitgliedstaat beginnt und endet, wenn diese Gegenstände an einen 


Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige juristische Person, deren 


innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen gemäß Artikel 3 


Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, oder an eine andere 


nichtsteuerpflichtige Person geliefert werden, dieser Mitgliedstaat;“ 
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ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 


„d) bei Lieferungen von Gegenständen gemäß den Artikeln 36, 37 und 39, wenn 


diese Gegenstände an einen Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige 


juristische Person, deren innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen 


gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, oder an 


eine andere nichtsteuerpflichtige Person geliefert werden, der Mitgliedstaat, 


in dem die Lieferung als bewirkt gilt.“ 


20. [gestrichen] 


21. Artikel 369b erhält folgende Fassung: 


„Artikel 369b 


Die Mitgliedstaaten gestatten folgenden Steuerpflichtigen, mit Ausnahme derjenigen, 


die ausschließlich mehrwertsteuerbefreite Lieferungen von Gegenständen und 


Dienstleistungen bewirken, für die kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht, diese 


Sonderregelung in Anspruch zu nehmen: 


a) Steuerpflichtigen, die innergemeinschaftliche Fernverkäufe tätigen; 


b) Steuerpflichtigen, welche die Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel 14a 


Absatz 2 unterstützen, die ohne Versendung oder Beförderung geliefert werden 


oder deren Versendung oder Beförderung im selben Mitgliedstaat beginnt und 


endet; 


c) nicht im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen Steuerpflichtigen, die 


Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen; 
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d) Steuerpflichtigen, die nicht in dem Mitgliedstaat ansässig sind, in dem die 


Gegenstände der Mehrwertsteuer unterliegen, und die Gegenstände gemäß den 


Artikeln 36, 37 und 39 an einen Steuerpflichtigen oder eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person, deren innergemeinschaftliche Erwerbe 


von Gegenständen gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer 


unterliegen, oder an eine andere nichtsteuerpflichtige Person liefern; 


e) Steuerpflichtigen, die nicht in dem Mitgliedstaat ansässig sind, in dem die 


Gegenstände der Mehrwertsteuer unterliegen, und die Lieferungen von 


Gegenständen ohne Versendung oder Beförderung oder Lieferungen von 


Gegenständen, deren Versendung oder Beförderung im selben Mitgliedstaat 


beginnt und endet, an einen Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige 


juristische Person, deren innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen 


gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, oder an eine 


andere nichtsteuerpflichtige Person bewirken; 


f) Steuerpflichtigen, die nicht in dem Mitgliedstaat ansässig sind, in den 


Gegenstände im Rahmen der Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 


Abschnitt 5 verbracht wurden, wenn diese Gegenstände gemäß den 


Artikeln 16, 18 und 26 der Mehrwertsteuer unterliegen oder wenn eine 


Berichtigung des Vorsteuerabzugs gemäß Titel X Kapitel 5 erforderlich ist. 


Diese Sonderregelung gilt für alle infrage kommenden Lieferungen von Gegenständen 


und Dienstleistungen, die von den betreffenden Steuerpflichtigen in der Gemeinschaft 


bewirkt werden.“ 
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22. Artikel 369g erhält folgende Fassung: 


„Artikel 369g 


(1) In der Mehrwertsteuererklärung anzugeben sind die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer nach Artikel 369d und in Bezug auf jeden Mitgliedstaat 


des Verbrauchs der Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer und, falls angezeigt, die 


anzuwendenden Mehrwertsteuersätze, der Gesamtbetrag der entsprechenden 


Mehrwertsteuer, aufgegliedert nach Steuersätzen, und die gesamte 


Mehrwertsteuerschuld in Bezug auf die folgenden unter diese Sonderregelung 


fallenden Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, für die der 


Steuertatbestand während des Steuerzeitraums eingetreten ist: 


a) innergemeinschaftliche Fernverkäufe von Gegenständen; 


b) Dienstleistungen; 


c) Lieferungen von Gegenständen gemäß den Artikeln 36, 37 und 39, wenn 


diese Gegenstände an einen Steuerpflichtigen oder eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person, deren innergemeinschaftliche 


Erwerbe von Gegenständen gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der 


Mehrwertsteuer unterliegen, oder an eine andere nichtsteuerpflichtige 


Person geliefert werden; 


d) Lieferungen von Gegenständen ohne Versendung oder Beförderung oder 


Lieferungen von Gegenständen, bei denen die Versendung oder 


Beförderung im selben Mitgliedstaat beginnt und endet, wenn diese 


Gegenstände an einen Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige 


juristische Person, deren innergemeinschaftliche Erwerbe von 


Gegenständen gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer 


unterliegen, oder an eine andere nichtsteuerpflichtige Person geliefert 


werden, auch wenn die Lieferung von einem Steuerpflichtigen, der diese 


Lieferungen gemäß Artikel 14a Absatz 2 unterstützt, bewirkt wird; 
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e) Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen gemäß den 


Artikeln 16, 18 und 26 infolge einer unternehmensinternen Verbringung 


von Gegenständen im Rahmen der Sonderregelung nach Titel XII 


Kapitel 6 Abschnitt 5. 


In der Mehrwertsteuererklärung sind auch Änderungen in Bezug auf frühere 


Steuerzeiträume gemäß Absatz 5 anzugeben. 


(2) Werden Gegenstände ohne Verwendung oder Beförderung oder in andere 


oder aus anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat der Identifizierung 


versandt oder befördert, so sind in der Mehrwertsteuererklärung auch der 


Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer und, falls angezeigt, die anzuwendenden 


Mehrwertsteuersätze, der Gesamtbetrag der entsprechenden Mehrwertsteuer, 


aufgegliedert nach Steuersätzen, und die gesamte Mehrwertsteuerschuld in Bezug 


auf die folgenden unter diese Sonderregelung fallenden Lieferungen für jeden 


Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände versandt oder befördert werden, 


anzugeben: 


a) innergemeinschaftliche Fernverkäufe von Gegenständen; 


b) Lieferungen von Gegenständen, bei denen die Versendung oder 


Beförderung im selben Mitgliedstaat beginnt und endet, wenn diese 


Gegenstände an einen Steuerpflichtigen oder eine nichtsteuerpflichtige 


juristische Person, deren innergemeinschaftliche Erwerbe von 


Gegenständen gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der Mehrwertsteuer 


unterliegen, oder an eine andere nichtsteuerpflichtige Person geliefert 


werden, auch wenn die Lieferung von einem Steuerpflichtigen, der diese 


Lieferungen gemäß Artikel 14a Absatz 2 unterstützt, bewirkt wird; 


c) Lieferungen von Gegenständen gemäß den Artikeln 36, 37 und 39, wenn 


diese Gegenstände an einen Steuerpflichtigen oder eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person, deren innergemeinschaftliche 


Erwerbe von Gegenständen gemäß Artikel 3 Absatz 1 nicht der 


Mehrwertsteuer unterliegen, oder an eine andere nichtsteuerpflichtige 


Person geliefert werden; 
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d) Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen gemäß den Artikeln 


16, 18 und 26 infolge einer unternehmensinternen Verbringung von 


Gegenständen im Rahmen der Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 


Abschnitt 5. 


Bei den in diesem Absatz genannten Lieferungen ist in der 


Mehrwertsteuererklärung außerdem die individuelle Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer oder die von jedem Mitgliedstaat, aus dem die 


Gegenstände versandt oder in den sie befördert werden, zugewiesene 


Steuerregisternummer, falls vorhanden, anzugeben. 


Die Mehrwertsteuererklärung enthält die in diesem Absatz genannten Angaben, 


aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten des Verbrauchs. 


(3) Hat der Steuerpflichtige, der die unter diese Sonderregelung fallenden 


Dienstleistungen erbringt, außer der Niederlassung im Mitgliedstaat der 


Identifizierung eine oder mehrere feste Niederlassungen, von denen aus die 


Dienstleistungen erbracht werden, so sind in der Mehrwertsteuererklärung für 


jeden Mitgliedstaat, in dem dieser Steuerpflichtige eine Niederlassung hat, auch 


der Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer und, falls angezeigt, die anzuwendenden 


Mehrwertsteuersätze, der Gesamtbetrag der entsprechenden Mehrwertsteuer, 


aufgegliedert nach Steuersätzen, und die gesamte Mehrwertsteuerschuld in Bezug 


auf diese Dienstleistungen zusammen mit der jeweiligen Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer oder der Steuerregisternummer dieser Niederlassung, 


aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten des Verbrauchs, anzugeben. 


(4) Ist für Gegenstände, die gemäß der Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 


Abschnitt 5 verbracht wurden, eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs 


erforderlich, so enthält die Mehrwertsteuererklärung die relevanten Faktoren, die 


zu der Berichtigung geführt haben, und die geschuldete Mehrwertsteuer sowie bei 


Investitionsgütern das Anfangsdatum des Berichtigungszeitraums, der nach der 


Verbringung beginnt. 
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(5) Sind bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Mehrwertsteuererklärung gemäß 


Artikel 369f abzugeben ist, Änderungen an der Mehrwertsteuererklärung 


erforderlich, so sind diese Änderungen in diese Mehrwertsteuererklärung 


aufzunehmen. 


Sind nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mehrwertsteuererklärung gemäß 


Artikel 369f abgegeben werden musste, Änderungen an der Erklärung 


erforderlich, so sind diese Änderungen innerhalb von drei Jahren nach dem Tag, 


an dem die ursprüngliche Erklärung gemäß Artikel 369f abgegeben werden 


musste, in eine Mehrwertsteuererklärung eines späteren Steuerzeitraums 


aufzunehmen. Aus dieser späteren Mehrwertsteuererklärung müssen der 


betreffende Mitgliedstaat des Verbrauchs, der Steuerzeitraum und der 


Mehrwertsteuerbetrag, für den Änderungen erforderlich sind, hervorgehen. 


(6) Für die Zwecke dieses Artikels enthält die Mehrwertsteuererklärung keine 


mehrwertsteuerbefreiten Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, für 


die kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht.“ 


23. [gestrichen] 


24. Artikel 369p wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 


„e) Status als Steuerpflichtiger, der behandelt wird, als habe er 


Gegenstände gemäß Artikel 14a Absatz 1 erhalten und geliefert.“ 


b) In Absatz 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 


„f) Status als Steuerpflichtiger, der behandelt wird, als habe er 


Gegenstände gemäß Artikel 14a Absatz 1 erhalten und geliefert.“ 
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25. [gestrichen] 


26. Artikel 369t erhält folgende Fassung: 


„Artikel 369t 


(1) In der Mehrwertsteuererklärung anzugeben sind die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer gemäß Artikel 369q und in Bezug auf jeden Mitgliedstaat des 


Verbrauchs, in dem Mehrwertsteuer geschuldet wird, der Gesamtbetrag ohne 


Mehrwertsteuer der Fernverkäufe von aus Drittgebieten oder Drittländern eingeführten 


Gegenständen, für die während des Steuerzeitraums der Steueranspruch entstanden ist, 


sowie der Gesamtbetrag der entsprechenden Mehrwertsteuer, aufgegliedert nach 


Steuersätzen. Ferner sind die anzuwendenden Mehrwertsteuersätze und die gesamte 


Mehrwertsteuerschuld, falls angezeigt, in der Erklärung anzugeben. 


(2) Sind bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Mehrwertsteuererklärung gemäß 


Artikel 369s abzugeben ist, Änderungen an der Mehrwertsteuererklärung erforderlich, 


so sind diese Änderungen in diese Mehrwertsteuererklärung aufzunehmen. 


Sind nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 369s 


abgegeben werden musste, Änderungen an der Mehrwertsteuererklärung eines früheren 


Steuerzeitraums erforderlich, so sind diese Änderungen innerhalb von drei Jahren nach 


dem Tag, an dem die ursprüngliche Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 369s 


abgegeben werden musste, in eine Mehrwertsteuererklärung eines späteren 


Steuerzeitraums aufzunehmen. Aus dieser späteren Mehrwertsteuererklärung müssen 


der betreffende Mitgliedstaat des Verbrauchs, der Steuerzeitraum und der 


Mehrwertsteuerbetrag, für den Änderungen erforderlich sind, hervorgehen.“ 
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27. In Titel XII Kapitel 6 wird folgender Abschnitt angefügt: 


„Abschnitt 5 


Sonderregelung für unternehmensinterne Verbringungen von Gegenständen 


Artikel 369xa 


Für die Zwecke dieses Abschnitts und unbeschadet anderer Gemeinschaftsvorschriften 


gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


1. ‚unternehmensinterne Verbringung von Gegenständen‘ ist die Verbringung von 


Gegenständen in einen anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 17 Absatz 1 und 


umfasst nicht die Verbringung von Gegenständen, für die in diesem Mitgliedstaat 


kein Recht auf vollen Vorsteuerabzug besteht; 


2. „Mitgliedstaat der Identifizierung“ ist der Mitgliedstaat, in dem der 


Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat oder, falls er den 


Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in der Gemeinschaft hat, in dem er eine 


feste Niederlassung hat. 


Hat der Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in der 


Gemeinschaft, dort jedoch mehr als eine feste Niederlassung, so ist der Mitgliedstaat 


der Identifizierung der Mitgliedstaat mit einer festen Niederlassung, in dem dieser 


Steuerpflichtige die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung anzeigt. Der 


Steuerpflichtige ist an diese Entscheidung für das betreffende Kalenderjahr und die 


beiden darauf folgenden Kalenderjahre gebunden. 
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Hat der Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in der 


Gemeinschaft und hat er dort keine feste Niederlassung, so ist der Mitgliedstaat der 


Identifizierung der Mitgliedstaat des Beginns der Versendung oder Beförderung der 


Gegenstände. Gibt es mehr als einen Mitgliedstaat des Beginns der Versendung oder 


Beförderung der Gegenstände, so gibt der Steuerpflichtige an, welcher dieser 


Mitgliedstaaten der Mitgliedstaat der Identifizierung sein soll. Der Steuerpflichtige ist 


an diese Entscheidung für das betreffende Kalenderjahr und die beiden darauf folgenden 


Kalenderjahre gebunden. 


Für die Zwecke dieser Sonderregelung ist der Mitgliedstaat der Identifizierung jedoch 


derselbe wie für die Zwecke der Sonderregelung nach Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 3, 


wenn diese Person für jene Sonderregelung registriert ist. 


Artikel 369xb 


Die Mitgliedstaaten gestatten Steuerpflichtigen, die Gegenstände unternehmensintern 


verbringen, die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung. 


Diese Sonderregelung gilt für alle unternehmensinternen Verbringungen von 


Gegenständen durch einen Steuerpflichtigen, der für diese Sonderregelung registriert ist. 


Artikel 369xc 


Der Steuerpflichtige unterrichtet den Mitgliedstaat der Identifizierung über die 


Aufnahme und die Beendigung seiner dieser Sonderregelung unterliegenden steuerbaren 


Tätigkeit sowie diesbezügliche Änderungen, durch die er die Voraussetzungen für die 


Inanspruchnahme dieser Sonderregelung nicht mehr erfüllt. Diese Meldung erfolgt 


elektronisch. 
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Artikel 369xd 


Ein Steuerpflichtiger, der diese Sonderregelung in Anspruch nimmt, wird in Bezug auf 


dieser Sonderregelung unterliegende steuerbare Umsätze nur in dem Mitgliedstaat der 


Identifizierung für Mehrwertsteuerzwecke erfasst. Hierzu verwendet der Mitgliedstaat 


die individuelle Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die dem Steuerpflichtigen für 


die Erfüllung seiner Pflichten aufgrund des internen Systems bereits zugeteilt wurde. 


Artikel 369xe 


Der Mitgliedstaat der Identifizierung schließt den Steuerpflichtigen von dieser 


Sonderregelung in folgenden Fällen aus: 


a) wenn der Steuerpflichtige dem Mitgliedstaat der Identifizierung mitteilt, dass 


er keine unternehmensinternen Verbringungen von Gegenständen mehr 


bewirkt, die unter diese Sonderregelung fallen; 


b) wenn aus anderen Gründen davon ausgegangen werden kann, dass die dieser 


Sonderregelung unterliegenden steuerbaren Tätigkeiten des Steuerpflichtigen 


beendet sind; 


c) wenn der Steuerpflichtige die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser 


Sonderregelung nicht mehr erfüllt; 


d) wenn der Steuerpflichtige wiederholt gegen die Vorschriften dieser 


Sonderregelung verstößt. 
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Artikel 369xf 


Der Steuerpflichtige, der diese Sonderregelung in Anspruch nimmt, gibt im 


Mitgliedstaat der Identifizierung für jeden Monat eine elektronische 


Mehrwertsteuererklärung ab, unabhängig davon, ob unter diese Sonderregelung fallende 


Verbringungen von Gegenständen bewirkt wurden oder nicht. Die 


Mehrwertsteuererklärung ist bis zum Ende des Monats nach Ablauf des 


Steuerzeitraums, der von der Mehrwertsteuererklärung umfasst wird, abzugeben. 


Artikel 369xg 


(1) In der Mehrwertsteuererklärung anzugeben sind die Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer nach Artikel 369xd und in Bezug auf jeden Mitgliedstaat, in den 


Gegenstände versandt oder verbracht werden, der Gesamtbetrag der unter diese 


Sonderregelung fallenden Verbringungen ohne Mehrwertsteuer, für die der 


Steuertatbestand während des Steuerzeitraums eingetreten ist. 


In der Mehrwertsteuererklärung sind auch Änderungen in Bezug auf frühere 


Steuerzeiträume gemäß Absatz 3 anzugeben. 


(2) Werden Gegenstände aus anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat der 


Identifizierung versandt oder befördert, so ist in der Mehrwertsteuererklärung auch der 


Gesamtwert der unter diese Sonderregelung fallenden Verbringungen ohne 


Mehrwertsteuer für jeden Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände versandt oder 


befördert werden, anzugeben. 


In der Mehrwertsteuererklärung ist außerdem die individuelle Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer oder die von jedem Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände 


versandt oder befördert werden, zugewiesene Steuerregisternummer, falls vorhanden, 


anzugeben. Die Mehrwertsteuererklärung enthält die in diesem Absatz genannten 


Angaben, aufgeschlüsselt nach den Mitgliedstaaten, in die die Gegenstände versandt 


oder befördert werden. 
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(3) Sind bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Mehrwertsteuererklärung gemäß 


Artikel 364xf abzugeben ist, Änderungen an der Mehrwertsteuererklärung erforderlich, 


so sind diese Änderungen in diese Mehrwertsteuererklärung aufzunehmen.  


Sind nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 369xf 


abgegeben werden musste, Änderungen an der Mehrwertsteuererklärung eines früheren 


Steuerzeitraums erforderlich, so sind diese Änderungen innerhalb von drei Jahren nach 


dem Tag, an dem die ursprüngliche Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 369xf 


abgegeben werden musste, in eine Mehrwertsteuererklärung eines späteren 


Steuerzeitraums aufzunehmen. Aus dieser späteren Mehrwertsteuererklärung müssen 


der betreffende Mitgliedstaat, in den und aus dem die Gegenstände versandt oder 


befördert wurden, der Steuerzeitraum und die Steuerbemessungsgrundlage, für die 


Änderungen erforderlich sind, hervorgehen. 


Artikel 369xh 


(1) Die Beträge in der Mehrwertsteuererklärung sind in Euro anzugeben. 


Diejenigen Mitgliedstaaten, die den Euro nicht eingeführt haben, können vorschreiben, 


dass die Beträge in der Mehrwertsteuererklärung in ihrer Landeswährung anzugeben 


sind. 


Wurden für die Lieferungen andere Währungen genutzt, so hat der diese 


Sonderregelung in Anspruch nehmende Steuerpflichtige für die Zwecke der 


Mehrwertsteuererklärung den anwendbaren Umrechnungskurs vom letzten Tag des 


Steuerzeitraums anzuwenden. 


(2) Die Umrechnung erfolgt auf der Grundlage der Umrechnungskurse, die von der 


Europäischen Zentralbank für den betreffenden Tag oder, falls an diesem Tag keine 


Veröffentlichung erfolgt, für den nächsten Tag, an dem eine Veröffentlichung erfolgt, 


veröffentlicht werden. 
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Artikel 369xi 


Für die Zwecke dieser Sonderregelung ist der innergemeinschaftliche Erwerb von 


Gegenständen in dem Mitgliedstaat, in den die Gegenstände versandt oder befördert 


werden, steuerfrei. 


Abweichend von Artikel 214 Absatz 1 begründet der in Absatz 1 genannte 


innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen keine Registrierungspflicht gemäß 


dem genannten Artikel. 


Für die Zwecke der Artikel 16, 18, 26, 185 bis 189 und 192 gilt diese Steuerbefreiung 


nach Absatz 1 als Ausübung des Rechts auf vollen Vorsteuerabzug, die ohne diese 


Befreiung geschuldet würde. 


Artikel 369xj 


Der Steuerpflichtige, der diese Sonderregelung in Anspruch nimmt, darf in Bezug auf 


seine dieser Sonderregelung unterliegenden steuerbaren Tätigkeiten in der 


Mehrwertsteuererklärung für die Sonderregelung nicht die Vorsteuer gemäß Artikel 168 


dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten anmelden, in die oder aus denen die 


Gegenstände versandt oder befördert werden. Unbeschadet des Artikels 1 Nummer 1 


der Richtlinie 86/560/EWG sowie des Artikels 2 Nummer 1, des Artikels 3 und des 


Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2008/9/EG wird diesem 


Steuerpflichtigen eine Mehrwertsteuererstattung gemäß den genannten Richtlinien 


gewährt. Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 86/560/EWG gelten 


nicht für Erstattungen im Zusammenhang mit Gegenständen und Dienstleistungen, die 


für die Zwecke der unter diese Sonderregelung fallenden unternehmensinternen 


Verbringungen von Gegenständen verwendet werden. 
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Ist der diese Sonderregelung in Anspruch nehmende Steuerpflichtige zur Registrierung 


in einem Mitgliedstaat in Bezug auf nicht der Sonderregelung unterliegende Tätigkeiten 


verpflichtet, so zieht er die in diesem Mitgliedstaat angefallene Vorsteuer für in diesem 


Mitgliedstaat gelieferte Gegenstände oder erbrachte Dienstleistungen im Rahmen der 


nach Artikel 250 abzugebenden Mehrwertsteuererklärung ab. 


Artikel 369xk 


(1) Der diese Sonderregelung in Anspruch nehmende Steuerpflichtige führt 


Aufzeichnungen über seine dieser Sonderregelung unterliegenden 


unternehmensinternen Verbringungen von Gegenständen. Diese müssen so ausführlich 


sein, dass die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten, aus denen und in die die 


Gegenstände versandt oder befördert wurden, feststellen können, ob die 


Mehrwertsteuererklärung korrekt ist. 


(2) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind dem Mitgliedstaat, aus dem oder in den 


die Gegenstände versandt oder befördert wurden, und dem Mitgliedstaat der 


Identifizierung auf Verlangen elektronisch zur Verfügung zu stellen. 


Die Aufzeichnungen sind ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die 


unternehmensinterne Verbringung von Gegenständen erfolgte, zehn Jahre lang 


aufzubewahren.“ 


Artikel 3 


Änderungen der Richtlinie 2006/112/EG mit Wirkung vom 1. Juli 2028 


Die Richtlinie 2006/112/EG wird wie folgt geändert: 


1. Artikel 243 Absatz 3 wird gestrichen. 


2. Artikel 262 Absatz 2 wird gestrichen. 
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Artikel 4 


Änderungen der Richtlinie 2006/112/EG mit Wirkung vom 1. Juli 2030 


Die Richtlinie 2006/112/EG wird wie folgt geändert: 


1. Artikel 42 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 


„b) der Erwerber der Gegenstände ist seinen Pflichten zur Übermittlung der Daten 


über den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen gemäß Titel XI 


Kapitel 6 Abschnitt 1 nachgekommen.“ 


2. Artikel 138 Absatz 1a erhält folgende Fassung: 


„(1a) Die Befreiung gemäß Absatz 1 dieses Artikels gilt nicht, wenn der Lieferer der 


Pflicht zur Übermittlung der Daten über innergemeinschaftliche Umsätze nach den 


Artikeln 262 und 263 nicht nachgekommen ist oder die übermittelten Daten nicht die 


gemäß Artikel 264 erforderlichen korrekten Angaben zur Lieferung enthalten, es sei 


denn, der Lieferer kann sein Versäumnis zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden 


ordnungsgemäß begründen.“ 


2a. In Artikel 168 wird folgender Absatz angefügt: 


„Unterliegt der Umsatz den Meldepflichten nach Artikel 271a Absatz 1, so können die 


Mitgliedstaaten gemäß den von ihnen festgelegten Bedingungen vorsehen, dass der 


Kunde nur dann das Recht auf Abzug oder Erstattung der geschuldeten oder 


entrichteten Mehrwertsteuer hat, wenn er im Besitz einer elektronischen Rechnung ist, 


die gemäß den Anforderungen des Artikels 218 Absatz 3 ausgestellt wurde.“ 
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2b. Artikel 217 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 217 


Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ‚elektronische Rechnung‘ 


eine Rechnung, die die nach dieser Richtlinie erforderlichen Angaben enthält und 


zumindest in Bezug auf die in den Artikeln 262 und 271b enthaltenen Daten in einem 


strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das 


ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht.“ 


3. Artikel 218 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 218 


(1) Elektronische Rechnungen, Dokumente oder Mitteilungen auf Papier oder in 


elektronischen Formaten, bei denen es sich nicht um elektronische Rechnungen handelt, 


müssen die in diesem Kapitel festgelegten Bedingungen erfüllen, um als Rechnungen 


anerkannt zu werden. 


(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie werden Rechnungen als elektronische Rechnungen 


ausgestellt. Die Mitgliedstaaten können jedoch für Umsätze, die nicht den 


Meldepflichten nach Titel XI Kapitel 6 unterliegen, Dokumente oder Mitteilungen auf 


Papier oder in elektronischen Formaten, bei denen es sich nicht um elektronische 


Rechnungen handelt, als Rechnung anerkennen. 


(3) Elektronische Rechnungen müssen der europäischen Norm für die elektronische 


Rechnungsstellung und der Liste von Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des 


Europäischen Parlaments und des Rates* entsprechen. Die Mitgliedstaaten können die 


Verwendung anderer als der in Artikel 262 genannten Normen für elektronische 


Rechnungen über Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen in ihrem Gebiet 


gestatten. 
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(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 


elektronische Rechnungen, die von Steuerpflichtigen ausgestellt werden, 


- die nach dieser Richtlinie erforderlichen Informationen enthalten; 


- die in Absatz 3 genannten erforderlichen technischen Normen für die 


elektronische Rechnungsstellung erfüllen. 


(5) Die Mitgliedstaaten gestatten, dass der Steuerpflichtige, der die Rechnung ausstellt, 


oder ein in seinem Namen und für seine Rechnung handelnder Dritter die in Absatz 4 


vorgesehenen Maßnahmen einhält. 


Die Mitgliedstaaten können auch die Nutzung eines öffentlichen Portals gestatten, 


sofern dieses verfügbar ist. 


 


* Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen 


(ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 1).“ 


4. Artikel 222 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 


„Für Gegenstände, die unter den Voraussetzungen des Artikels 138 geliefert werden, 


oder für Gegenstände oder Dienstleistungen, für die nach den Artikeln 194, 195, 196 


und 197 der Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger die Mehrwertsteuer schuldet, 


wird spätestens zehn Tage nach Eintreten des Steuertatbestands eine Rechnung 


ausgestellt. 


Im Falle einer Vorauszahlung bei Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen, 


für die nach den Artikeln 194, 195, 196 und 197 der Erwerber bzw. 


Dienstleistungsempfänger die Mehrwertsteuer schuldet, wird spätestens zehn Tage nach 


Eingang der Vorauszahlung eine Rechnung ausgestellt.“ 


www.parlament.gv.at



https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=183805&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9681/24;Nr:9681;Year:24&comp=9681%7C2024%7C

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=183805&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/55/EU;Year:2014;Nr:55&comp=

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=183805&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:133;Day:6;Month:5;Year:2014;Page:1&comp=





 


 


9681/24   gha/rp 56 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


5. Artikel 223 wird wie folgt geändert: 


„Artikel 223 


Die Mitgliedstaaten gestatten den Steuerpflichtigen, für mehrere getrennte Lieferungen 


von Gegenständen oder Dienstleistungen zusammenfassende Rechnungen auszustellen, 


sofern der Steueranspruch für die auf einer zusammenfassenden Rechnung aufgeführten 


Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen innerhalb desselben 


Kalendermonats eintritt. 


Für Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen nach Artikel 222 werden die 


zusammenfassenden Rechnungen spätestens zehn Tage nach Ablauf des 


Kalendermonats, auf den sich die zusammenfassende Rechnung bezieht, ausgestellt. 


Die Mitgliedstaaten können die Ausstellung von zusammenfassenden Rechnungen in 


bestimmten betrugsanfälligen Sektoren ausschließen. Die Mitgliedstaaten unterrichten 


den Mehrwertsteuerausschuss über die von ihnen angewandten Ausnahmen.“ 


6. Artikel 226 wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 11a erhält folgende Fassung: 


„11a. die Angabe ‚Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers‘ bei 


Steuerschuldnerschaft des Erwerbers bzw. Dienstleistungsempfängers und 


zusätzlich die Angabe ‚Dreiecksgeschäft‘ im Falle einer Lieferung von 


Gegenständen, für die der Empfänger die Steuer gemäß Artikel 197 


schuldet;“ 
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b) Die folgenden Nummern 16 und 17 werden angefügt: 


„16. im Falle einer Rechnungsberichtigung nach Artikel 219: die unter 


Nummer 2 genannte fortlaufende Nummer der berichtigten Rechnung; 


17. die Kontonummer(n) oder die Nummer(n) virtueller Konten des Lieferers 


bzw. Dienstleistungserbringers oder andere Kennungen, die das Konto oder 


die Konten des Lieferers bzw. Dienstleistungserbringers eindeutig 


identifizieren, auf das bzw. die die Rechnungsempfänger bezahlen können.“ 


6a. Artikel 232 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 232 


Die Ausstellung einer elektronischen Rechnung an einen Steuerpflichtigen oder eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person, die der europäischen Norm für die elektronische 


Rechnungsstellung und der Liste von Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU 


entspricht, ist nicht von der Zustimmung durch den Empfänger abhängig. Die 


Mitgliedstaaten können jedoch Rechnungen, die dieser Norm entsprechen, für Umsätze, 


die nicht den Meldepflichten nach Titel XI Kapitel 6 unterliegen, von der Zustimmung 


durch den Empfänger abhängig machen, wenn dieser Mitgliedstaat von der Möglichkeit 


nach Artikel 218 Absatz 2 Gebrauch gemacht hat. 
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Die Ausstellung einer elektronischen Rechnung, die einer anderen Norm entspricht, 


oder von Rechnungen in elektronischen Formaten, bei denen es sich nicht um 


elektronische Rechnungen handelt, an einen Steuerpflichtigen oder eine 


nichtsteuerpflichtige juristische Person ist von der Zustimmung durch den Empfänger 


abhängig. Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit nach Artikel 218 Absatz 3 Gebrauch 


gemacht haben, können jedoch vorsehen, dass elektronische Rechnungen, die anderen 


Normen entsprechen, nicht von der Zustimmung durch den in ihrem Gebiet ansässigen 


Empfänger abhängig sind. 


Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit nach Artikel 221 Absatz 1 Gebrauch gemacht 


haben, können die Ausstellung elektronischer Rechnungen oder von Rechnungen in 


elektronischen Formaten, bei denen es sich nicht um elektronische Rechnungen handelt, 


von der Zustimmung durch den Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger abhängig 


machen.“ 


6b. In Artikel 233 Absatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 


„Neben der in Absatz 1 beschriebenen Art von innerbetrieblichen Steuerungsverfahren 


lassen sich die folgenden Beispiele von Technologien anführen, welche die Echtheit 


der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts einer elektronischen Rechnung oder 


von Dokumenten oder Mitteilungen in elektronischen Formaten, bei denen es sich 


nicht um elektronische Rechnungen handelt, gewährleisten:“ 


6c. Artikel 235 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 235 


Die Mitgliedstaaten können spezifische Anforderungen für elektronische Rechnungen 


oder Dokumente oder Mitteilungen in elektronischen Formaten, bei denen es sich 


nicht um elektronische Rechnungen handelt, festlegen, die für Lieferungen von 


Gegenständen oder Dienstleistungen in ihrem Gebiet in einem Land ausgestellt 


werden, mit dem keine Rechtsvereinbarung über Amtshilfe besteht, deren 


Anwendungsbereich mit dem der Richtlinie 2010/24/EU und der Verordnung (EG) 


Nr. 1798/2003 vergleichbar ist.“ 
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6d. Artikel 236 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 236 


Werden mehrere elektronische Rechnungen oder Dokumente oder Mitteilungen in 


elektronischen Formaten, bei denen es sich nicht um elektronische Rechnungen 


handelt, gebündelt ein und demselben Rechnungsempfänger übermittelt oder für 


diesen bereitgehalten, so ist es zulässig, Angaben, die allen Rechnungen gemeinsam 


sind, nur ein einziges Mal aufzuführen, sofern für jede Rechnung die kompletten 


Angaben zugänglich sind.“ 


7. In Titel XI erhält die Überschrift des Kapitel 6 folgende Fassung: 


„KAPITEL 6 


Digitale Meldepflichten“ 


8. In Titel XI Kapitel 6 wird folgende Überschrift für Abschnitt 1 eingefügt: 


„Abschnitt 1 


Digitale Meldepflichten für grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen oder 


Dienstleistungen zwischen Steuerpflichtigen in der Gemeinschaft“ 


9. Artikel 262 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 262 


(1) Jeder Steuerpflichtige mit Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer legt die in 


Artikel 264 genannten Daten zu Folgendem vor: 


a) Lieferungen und Verbringungen von Gegenständen gemäß Artikel 138 Absatz 1 


und Artikel 138 Absatz 2 Buchstabe c, 


b) innergemeinschaftlichen Erwerben von Gegenständen gemäß Artikel 20 und 


diesen gleichgestellten Umsätzen gemäß Artikel 21 oder 22, 


c) Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, bei denen es sich nicht um 


Gegenstände oder Dienstleistungen handelt, die in dem Mitgliedstaat, in dem der 


Umsatz steuerbar ist, von der Mehrwertsteuer befreit sind und für die der 


Empfänger gemäß Artikel 194 – sofern der Erwerber bzw. 


Dienstleistungsempfänger für Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist – und den 


Artikeln 195, 196 und 197 die Steuer schuldet, und 


d) dem Erwerb von Gegenständen und Dienstleistungen, bei denen es sich nicht um 


Gegenstände oder Dienstleistungen handelt, die in dem Mitgliedstaat, in dem der 


Umsatz steuerbar ist, von der Mehrwertsteuer befreit sind und für den diese 


Person gemäß Artikel 194 – sofern der Erwerber bzw. Dienstleistungsempfänger 


für Mehrwertsteuerzwecke erfasst ist –, 195, 196, 197 oder 204 die Steuer 


schuldet. 


Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Steuerpflichtige mit einer Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer die in Artikel 264 genannten Daten über die in Unterabsatz 1 


Buchstaben b und d genannten Umsätze nicht übermitteln. Die Mitgliedstaaten, die von 


dieser Möglichkeit Gebrauch machen, teilen dies der Kommission mit, die die anderen 


Mitgliedstaaten wie folgt unterrichtet: 


 


a) vor dem Inkrafttreten dieser Maßnahme über die Annahme dieser Maßnahme; 


b) vor dem Datum, an dem diese Maßnahme nicht mehr angewandt wird, über dieses 


Datum. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben werden dem Mitgliedstaat übermittelt, der dem 


Steuerpflichtigen die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat, die dieser für 


den Umsatz verwendet hat, auf den sich die Angaben beziehen. 


(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a und b übermitteln Steuerpflichtige, die im 


Rahmen der Sonderregelung nach Titel XII Abschnitt 5 Kapitel 6 registriert sind, keine 


Angaben zu unternehmensinternen Verbringungen von Gegenständen und Umsätzen, 


die einem innergemeinschaftlichen Erwerb gemäß Artikel 21 oder 22 gleichgestellt sind 


und sich auf dieselben Gegenstände beziehen. 


10. Artikel 263 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 263 


(1) Die in Artikel 262 Absatz 1 genannten Daten werden für jeden einzelnen Umsatz 


von den Steuerpflichtigen, die zur Ausstellung einer Rechnung für die in Artikel 262 


Absatz 1 Buchstaben a und c genannten Umsätze verpflichtet sind, zu dem Zeitpunkt 


übermittelt, zu dem die Rechnung ausgestellt wird oder hätte ausgestellt werden 


müssen. 


Wird die Rechnung vom Erwerber der Gegenstände oder vom Empfänger der 


Dienstleistungen für Rechnung des zur Ausstellung einer Rechnung verpflichteten 


Steuerpflichtigen ausgestellt, so werden die in Artikel 262 Absatz 1 genannten Daten 


für jeden einzelnen Umsatz spätestens fünf Tage nach dem Zeitpunkt übermittelt, zu 


dem die Rechnung ausgestellt wird oder hätte ausgestellt werden müssen. 


(2) Die in Artikel 262 Absatz 1 genannten Daten werden für jeden einzelnen Umsatz 


von den Steuerpflichtigen, denen eine Rechnung für die in Artikel 262 Absatz 1 


Buchstaben b und d genannten Umsätze ausgestellt werden muss, spätestens fünf Tage 


nach Eingang der Rechnung übermittelt. Die Mitgliedstaaten können die Übermittlung 


von Daten zu diesen Umsätzen vorsehen, wenn die Person, der die Rechnung 


auszustellen ist, die Rechnung nicht rechtzeitig erhalten hat. 
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten werden vom Steuerpflichtigen oder 


von einem Dritten für Rechnung des Steuerpflichtigen übermittelt. Die Mitgliedstaaten 


stellen die elektronischen Mittel für die Übermittlung dieser Daten bereit. 


Die Mitgliedstaaten gestatten die Übermittlung solcher Daten, die der europäischen 


Norm für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste von Syntaxen gemäß der 


Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates entsprechen. 


(4) Die einheitliche elektronische Mitteilung zur Übermittlung der in den Absätzen 1 


und 2 genannten Daten wird im Einklang mit dem Verfahren nach Artikel 58 Absatz 2 


der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 festgelegt.“ 


11. Artikel 264 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 264 


Die gemäß Artikel 263 übermittelten Daten enthalten alle folgenden Angaben: 


a) für Lieferungen von Gegenständen gemäß Artikel 138 Absatz 1 und für 


Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, bei denen es sich nicht um 


Gegenstände oder Dienstleistungen handelt, die in dem Mitgliedstaat, in dem der 


Umsatz steuerbar ist, von der Mehrwertsteuer befreit sind und für die der 


Empfänger gemäß den Artikeln 194, 195, 196 und 197 die Steuer schuldet, die in 


Artikel 226 Nummern 1 bis 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17 und gegebenenfalls 11a 


genannten Angaben; 


b) für Verbringungen gemäß Artikel 138 Absatz 2 Buchstabe c die in Artikel 226 


Nummern 1 bis 4, 6, 7, 8, 11 und 16 genannten Angaben; 
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c) für gemäß Artikel 20 bewirkte innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen 


und für diesen gemäß Artikel 22 gleichgestellte Umsätze die in Artikel 226 


Nummern 1 bis 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 und 17 genannten Angaben; 


d) für Umsätze, die gemäß Artikel 21 einem innergemeinschaftlichen Erwerb von 


Gegenständen gleichgestellt sind, die in Artikel 226 Nummern 1 bis 4, 6, 7, 8, 9, 


10, 11 und 16 genannten Angaben; 


e) für den Erwerb von Gegenständen und Dienstleistungen, bei denen es sich nicht 


um Gegenstände oder Dienstleistungen handelt, die in dem Mitgliedstaat, in dem 


der Umsatz steuerbar ist, von der Mehrwertsteuer befreit sind und für die der 


Empfänger gemäß den Artikeln 194, 195, 196, 197 oder 204 die Steuer schuldet, 


die in Artikel 226 Nummern 1 bis 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 und gegebenenfalls 15 


genannten Angaben.“ 


12. [gestrichen] 


13. [gestrichen] 


14. [gestrichen] 


15. [gestrichen] 
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16. Die Artikel 265, 266, 267, 268, 269, 270 und 271 werden aufgehoben. 


17. In Titel XI Kapitel 6 wird folgender Abschnitt 2 eingefügt: 


„Abschnitt 2 


Digitale Meldepflichten für Eigenlieferungen und Lieferungen von Gegenständen und 


Dienstleistungen zwischen Steuerpflichtigen im Gebiet eines Mitgliedstaats 


Artikel 271a 


(1) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass Steuerpflichtige, die in ihrem Gebiet 


ansässig oder für Mehrwertsteuerzwecke erfasst sind, ihren Steuerbehörden auf 


elektronischem Weg Daten über andere als die in Artikel 262 genannten Lieferungen 


von Gegenständen und Dienstleistungen übermitteln, die in ihrem Gebiet an sie selbst 


oder an andere Steuerpflichtige bewirkt wurden. 


(2) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass Steuerpflichtige, die in ihrem Gebiet 


ansässig oder für Mehrwertsteuerzwecke erfasst sind, ihren Steuerbehörden auf 


elektronischem Weg Daten über andere als die in Artikel 262 genannten Lieferungen 


von Gegenständen und Dienstleistungen übermitteln, die in ihrem Gebiet an sie durch 


sie selbst oder durch andere Steuerpflichtige bewirkt wurden. 
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Artikel 271b 


(1) Schreibt ein Mitgliedstaat die Übermittlung von Daten gemäß Artikel 271a Absatz 1 


vor, so übermittelt der zur Ausstellung der Rechnung verpflichtete Steuerpflichtige oder 


ein Dritter für Rechnung dieses Steuerpflichtigen diese Daten zu jedem einzelnen 


Umsatz zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechnung ausgestellt wird oder hätte ausgestellt 


werden müssen. 


Wird die Rechnung vom Erwerber der Gegenstände oder vom Empfänger der 


Dienstleistungen für Rechnung des zur Ausstellung einer Rechnung verpflichteten 


Steuerpflichtigen ausgestellt, so werden die in Artikel 271a Absatz 1 genannten Daten 


für jeden einzelnen Umsatz spätestens fünf Tage nach dem Zeitpunkt übermittelt, zu 


dem die Rechnung ausgestellt wird oder hätte ausgestellt werden müssen. 


(2) Schreibt ein Mitgliedstaat die Übermittlung der Daten gemäß Artikel 271a Absatz 2 


vor, so übermittelt der Steuerpflichtige, dem eine Rechnung ausgestellt wurde, oder ein 


Dritter für Rechnung dieses Steuerpflichtigen diese Daten zu jedem einzelnen Umsatz 


spätestens fünf Tage nach Eingang der Rechnung. Die Mitgliedstaaten können die 


Übermittlung von Daten zu diesen Umsätzen vorsehen, wenn die Person, der die 


Rechnung auszustellen ist, die Rechnung nicht rechtzeitig erhalten hat. 


(3) Die Mitgliedstaaten gestatten die Übermittlung von Daten aus elektronischen 


Rechnungen, die der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und 


der Liste von Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU entsprechen. 


Die Mitgliedstaaten können die Übermittlung der Daten aus elektronischen Rechnungen 


unter Verwendung anderer Datenformate als der europäischen Norm für die 


elektronische Rechnungsstellung und der Liste von Syntaxen gemäß der Richtlinie 


2014/55/EU gestatten, sofern die anderen Datenformate die Interoperabilität mit dieser 


europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung gewährleisten. 
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(4) Mitgliedstaaten, die die Übermittlung der Daten gemäß Artikel 271a vorschreiben, 


können den Umfang dieser Verpflichtung auf bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen 


oder bestimmte Umsätze beschränken. Sie legen ferner fest, welche Daten zu 


übermitteln sind. 


Artikel 271c 


Bis spätestens 31. März 2033 legt die Kommission dem Rat auf der Grundlage der von 


den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen einen Zwischenbewertungsbericht 


über das Funktionieren der elektronischen Rechnungsstellung nach Kapitel 3 und der im 


vorliegenden Kapitel festgelegten EU-internen und nationalen digitalen Meldepflichten 


vor. In diesem Bericht verfährt die Kommission wie folgt: 


- Sie bewertet die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Wirksamkeit der 


Mehrwertsteuererhebung und die Verringerung der Mehrwertsteuerlücke, auf die 


Anzahl der von der Steuerverwaltung durchgeführten Kontrollen sowie auf die 


Verringerung des Verwaltungsaufwands und die Kosteneinsparungen für 


Steuerpflichtige; 


 


- sie bewertet die Auswirkungen der den Mitgliedstaaten in Artikel 262 Absatz 1 


Unterabsatz 2 gewährten Möglichkeit auf den Mehrwertsteuerbetrug in anderen 


Mitgliedstaaten und auf das Funktionieren des zentralen MIAS; 


 


- sie bewertet die technischen Probleme, die sich aus der Durchführung der Maßnahmen 


ergeben, wie etwa Fehler, Verzögerungen und Auslassungen im Zusammenhang mit 


der Übermittlung der Rechnungen und Daten; 


 
- sie nimmt eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen und Diensten vor, die von den 


Mitgliedstaaten eingeführt und den Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellt werden, 


um ihren Verwaltungsaufwand zu verringern; 


 


www.parlament.gv.at



https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=183805&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9681/24;Nr:9681;Year:24&comp=9681%7C2024%7C





 


 


9681/24   gha/rp 67 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


- sie nimmt eine Bestandsaufnahme möglicher neuer technologischer Entwicklungen in 


den Bereichen elektronische Rechnungsstellung und digitale Berichterstattung vor; 


 


- sie bewertet entsprechend die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen und unterbreitet, 


falls erforderlich, entsprechende Vorschläge. 


18. Artikel 273 erhält folgende Fassung: 


„Artikel 273 


Die Mitgliedstaaten können vorbehaltlich der Gleichbehandlung der von 


Steuerpflichtigen bewirkten Inlandsumsätze und innergemeinschaftlichen Umsätze 


weitere Pflichten vorsehen, die sie für erforderlich erachten, um eine genaue Erhebung 


der Steuer sicherzustellen und um Steuerhinterziehung zu vermeiden, sofern diese 


Pflichten im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten nicht zu Formalitäten beim 


Grenzübertritt führen. 


Die Möglichkeit nach Absatz 1 darf nicht dazu führen, dass zusätzlich zu den in 


Kapitel 3 genannten Pflichten weitere Pflichten in Bezug auf die Rechnungsstellung 


oder zusätzlich zu den in Titel XI Kapitel 6 genannten Pflichten neue weitere 


allgemeine umsatzbasierte Meldepflichten für Lieferungen oder Erwerbe von 


Gegenständen und Dienstleistungen zwischen Steuerpflichtigen mit Mehrwertsteuer-


Identifikationsnummer innerhalb der Union festgelegt werden. Dennoch können die 


Mitgliedstaaten von Steuerpflichtigen verlangen, dass sie Daten über ihre Umsätze für 


die Zwecke der Meldung dieser Daten speichern, wenn diese für die Erstellung einer 


Mehrwertsteuererklärung oder für Prüfungszwecke erforderlich sind. Mitgliedstaaten, 


bei denen am 1. Januar 2024 eine allgemeine umsatzbasierte Meldepflicht für die 


Lieferung von anderen als den in Artikel 262 genannten Gegenständen und 


Dienstleistungen bestand, können diese Meldepflichten beibehalten, bis sie ein digitales 


Echtzeit-Meldesystem für die Lieferung von Gegenständen und Dienstleistungen 


einführen, das den Anforderungen nach Titel XI Kapitel 6 Abschnitt 2 entspricht. 
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Mitgliedstaaten, bei denen am 1. Januar 2024 eine allgemeine umsatzbasierte 


Meldepflicht für den Erwerb von anderen als den in Artikel 262 genannten 


Gegenständen und Dienstleistungen bestand, können diese Meldepflichten beibehalten, 


bis sie ein digitales Echtzeit-Meldesystem für den Erwerb von Gegenständen und 


Dienstleistungen einführen, das den Anforderungen nach Titel XI Kapitel 6 Abschnitt 2 


entspricht. 


Die Mitgliedstaaten können die Verpflichtung für Steuerpflichtige beibehalten, Daten 


über ihre Umsätze für die Zwecke der Meldung dieser Daten zu speichern, wenn diese 


für die Erstellung einer Mehrwertsteuererklärung oder für Prüfungszwecke erforderlich 


sind. 


Die Mitgliedstaaten können für Umsätze, die nicht unter die Meldepflichten nach 


Titel XI Kapitel 6 fallen, Meldepflichten auferlegen.“ 


Artikel 5 


Umsetzung 


(0) Die Mitgliedstaaten können die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Bezug auf Artikel 0 


Absätze 1 und 2 dieser Richtlinie ab dem [ABl.: Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie 


einfügen] anwenden. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch 


einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 


regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 31. Dezember 2025 die Rechts- und 


Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 1 dieser Richtlinie nachzukommen. Sie 


setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 


www.parlament.gv.at



https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=183805&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9681/24;Nr:9681;Year:24&comp=9681%7C2024%7C





 


 


9681/24   gha/rp 69 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2026 an. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch 


einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 


regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


(2) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 30. Juni 2027 die Rechts- und 


Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 2 dieser Richtlinie nachzukommen. 


Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juli 2027 an. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch 


einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 


regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


(3) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 30. Juni 2028 die Rechts- und 


Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 3 dieser Richtlinie nachzukommen. 


Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juli 2028 an. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch 


einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 


regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


(4) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 30. Juni 2030 die Rechts- und 


Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 4 dieser Richtlinie nachzukommen. 


Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Juli 2030 an. 
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Mitgliedstaaten, bei denen am 1. Januar 2024 eine nationale Pflicht zur umsatzbasierten digitalen 


Echtzeitmeldung bestand oder die vor dem 1. Januar 2024 auf der Grundlage des Artikels 395 


ermächtigt wurden, eine solche Pflicht einzuführen, oder – wenn eine solche Ermächtigung nicht 


erforderlich war – die vor dem 1. Januar 2024 nationale Rechtsvorschriften erlassen haben, in denen 


die Einführung einer solchen nationalen Pflicht zur umsatzbasierten digitalen Echtzeitmeldung 


vorgesehen ist, wenden jedoch die Bestimmungen in Artikel 4 Absatz 3 im Zusammenhang mit 


Artikel 218 und nach Artikel 4 Absatz 17 im Zusammenhang mit den Artikeln 271a und 271b bis 


Januar 2035 an, soweit es um die nationale elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung 


geht. Wird bei der Bewertung gemäß Artikel 271c festgestellt, dass Mängel bestehen, so prüft die 


Kommission, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, und unterbreitet erforderlichenfalls einen 


geeigneten Vorschlag, um diese Frist zu verschieben, bis diese Mängel behoben sind. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch 


einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 


regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 


Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 6 


Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union in Kraft. 


Artikel 7 


Adressaten 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


Geschehen zu Brüssel am 


Im Namen des Rates 


Der Präsident / Die Präsidentin 
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ANLAGE 


ENTWURF 


RICHTLINIE DES RATES 


über schnellere und sicherere Verfahren für die Entlastung von überschüssigen 


Quellensteuern 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 


Artikel 115, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


1. Die Gewährleistung einer gerechten Besteuerung im Binnenmarkt und das reibungslose 


Funktionieren der Kapitalmarktunion gehören zu den zentralen politischen Prioritäten der 


Europäischen Union (EU). In diesem Zusammenhang ist die Beseitigung von Hindernissen 


für grenzüberschreitende Investitionen bei gleichzeitiger Bekämpfung von Steuerbetrug 


und Steuermissbrauch von entscheidender Bedeutung. Solche Hindernisse bestehen 


beispielsweise, wenn ineffiziente und unverhältnismäßig aufwendige Verfahren zur 


Entlastung von überschüssigen Quellensteuern auf Dividenden- oder Zinszahlungen für 


öffentlich gehandelte Aktien oder Anleihen, die an gebietsfremde Anleger geleistet 


werden, bestehen. Darüber hinaus hat sich der aktuelle Stand in einigen Fällen als 


unzureichend erwiesen, was die Vorbeugung wiederkehrender Risiken von Steuerbetrug, 


Steuerhinterziehung und Steuervermeidung angeht – wie die Cum-Ex- und Cum-Cum-


Skandale zeigen. Daher sollen die Quellensteuerverfahren mit dieser Richtlinie effizienter 


gestaltet sowie gegen das Risiko von Steuerbetrug und Steuermissbrauch gestärkt werden. 


                                                 
1 ABl. C … vom …, S. …. 
2 ABl. C … vom …, S. …. 
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2. Um die Mitgliedstaaten besser in die Lage zu versetzen, potenziellen Steuerbetrug oder 


Steuermissbrauch zu verhindern und zu bekämpfen – was derzeit durch den allgemeinen 


Mangel an zuverlässigen und zeitnah verfügbaren Informationen über Anleger 


beeinträchtigt wird –, ist es erforderlich, die Möglichkeit eines gemeinsamen Rahmens für 


die Entlastung von überschüssigen Quellensteuern auf grenzüberschreitende Anlagen in 


Wertpapieren zu schaffen, der dem Risiko von Steuerbetrug oder Steuermissbrauch Stand 


hält. Dieser Rahmen sollte zu einer Angleichung der verschiedenen in den Mitgliedstaaten 


angewandten Entlastungsverfahren führen und zugleich den Wertpapieremittenten, den für 


die Quellensteuer zuständigen Stellen, den Finanzintermediären und den Mitgliedstaaten 


Transparenz und Sicherheit in Bezug auf die Identität der Anleger garantieren. Hierzu 


sollte sich der Rahmen auf automatisierte Verfahren stützen, wie etwa die Digitalisierung 


(bezüglich Verfahren und Format) der Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit. 


Ein solcher Rahmen sollte zudem flexibel genug sein, um die verschiedenen in den 


einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Systeme angemessen zu berücksichtigen und 


gleichzeitig geeignete Instrumente zur Missbrauchsbekämpfung bereitzustellen, um so die 


Risiken von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu mindern. In 


diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die unterschiedliche Ausgangslage der 


Steuerbehörden je nach bestehendem Entlastungssystem zu berücksichtigen. Im Rahmen 


des Systems der Steuererleichterung an der Quelle können die Steuerbehörden nach 


Anwendung der Entlastung sachdienliche Informationen über die Anleger und die 


Zahlungskette einholen. Wird hingegen ein Erstattungssystem angewandt, so ist es von 


entscheidender Bedeutung, dass die Steuerbehörden vor der Anwendung der Entlastung 


ausreichende Informationen einholen, um beurteilen zu können, ob die Entlastung gewährt 


werden sollte. In beiden Entlastungssystemen sind Vorschriften über die Haftung des 


Finanzintermediärs im Falle einer unrechtmäßigen Erstattung festgelegt. Diese Richtlinie 


schränkt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten nicht ein, die Mittel zu regeln, mit denen 


zertifizierte Finanzintermediäre Aufwendungen für die Anpassung an die in der Richtlinie 


festgelegten Pflichten oder deren Einhaltung ausgleichen. 
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2a. Angesichts dieser Unterschiede und auch des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sollten 


die Bestimmungen dieser Richtlinie in Bezug auf nationale Register zertifizierter 


Finanzintermediäre und die Informationspflichten für jene Mitgliedstaaten nicht 


verbindlich sein, die über ein umfassendes System der Steuererleichterung an der Quelle 


verfügen und deren Marktkapitalisierungsquote unter einem bestimmten in dieser 


Richtlinie festgelegten Schwellenwert liegt. Das Ziel, effiziente und solide Systeme für die 


Entlastung von überschüssiger Quellensteuer im gesamten Binnenmarkt zu fördern, sollte 


als verwirklicht betrachtet werden, wenn Mitgliedstaaten, die ihr nationales System für die 


Entlastung beibehalten, diese beiden in dieser Richtlinie festgelegten Kriterien erfüllen. 


Erstens steht das Kriterium der Marktkapitalisierung in Zusammenhang mit der Größe der 


Volkswirtschaft und dem möglichen Umfang der Dividendenzahlungen. Eine geringe 


Marktkapitalisierung bedeutet geringe Dividendenausschüttungen und damit ein geringeres 


Risiko des Steuermissbrauchs. Erreicht oder überschreitet ein Mitgliedstaat die 


Marktkapitalisierungsquote für einen bestimmten Zeitraum, so sollten die gemeinsamen 


Vorschriften dieser Richtlinie unwiderruflich gelten. Zweitens sollten die umfassenden 


Systeme der Steuererleichterung an der Quelle, die eine einfache und effiziente 


Anwendung des angemessenen Steuersatzes zum Zeitpunkt der Zahlung ermöglichen, als 


dem in dieser Richtlinie festgelegten System der Steuererleichterung an der Quelle 


gleichwertig betrachtet werden. Gemeinsam können diese Kriterien sicherstellen, dass 


Anleger im gesamten Binnenmarkt effektiven Zugang zu effizienten Verfahren zur 


Entlastung von überschüssiger Quellensteuer in allen Mitgliedstaaten haben. Für jene 


Mitgliedstaaten, die über einen relativ kleinen Aktienmarkt und ein ausreichend effizientes 


nationales System verfügen, würden Änderungen an diesen Systemen nicht als 


verhältnismäßig betrachtet. Da die gemeinsamen Vorschriften dieser Richtlinie nahezu den 


gesamten Binnenmarkt abdecken würden, wäre daher eine angemessene Konvergenz 


verwirklicht. 
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2b. Mit dieser Richtlinie wird der Zugang zu Entlastungssystemen für Anleger in allen 


Mitgliedstaaten harmonisiert, indem Regelungen für das System der Steuererleichterung an 


der Quelle und das Schnellerstattungssystem getroffen werden, die den Mitgliedstaaten 


dennoch weiterhin die Möglichkeit lassen, unter bestimmten Bedingungen und unter 


Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklung der Volkswirtschaften der 


Mitgliedstaaten ihre nationale Regelung für Systeme der Steuererleichterung an der Quelle 


beizubehalten, und zugleich den Zugang zu Entlastungssystemen in den Mitgliedstaaten 


gewährleisten. In jedem Fall können die betreffenden Mitgliedstaaten, die es für 


zweckmäßig halten würden, beispielsweise die Instrumente zur Bekämpfung von 


Steuerbetrug und Steuermissbrauch zu stärken, je nach Risikobewertungskriterien die in 


dieser Richtlinie vorgesehenen Instrumente anwenden. 


2c. Um als umfassend betrachtet zu werden, solle das nationale System der 


Steuererleichterung an der Quelle eine Reihe von in dieser Richtlinie festgelegten zentralen 


Merkmalen aufweisen. Es sollte natürlichen Personen oder Rechtsträgern, die Anspruch 


auf eine solche Entlastung haben, umfassenden Zugang bieten. Sofern der Steuerpflichtige 


einen Anspruch hat, gewährt das nationale System die Entlastung, es sei denn, die von dem 


Mitgliedstaat vorgeschriebenen Informationen wurden nicht gemeldet. Grundsätzlich 


dürfen die vorgeschriebenen Informationen nicht über die in den Artikeln 11, 12 oder 13a 


genannten Daten hinausgehen. Das nationale System ist sowohl für direkte als auch 


indirekte Anlagen zugänglich und sollte keine weiteren als die in Artikel 10 Absatz 2 


aufgeführten Zugangsbeschränkungen aufweisen. Somit sollte das nationale System nicht 


nur die rechtliche Möglichkeit der Entlastung vorsehen, sondern diese sollte auch 


tatsächlich gewährt werden, sofern der Steuerpflichtige Anspruch darauf hat. Das nationale 


System sollte keine zusätzlichen Pflichten wie etwa ein paralleles Meldesystem 


vorschreiben. Der Mitgliedstaat sollte Vorschriften über die Haftung für den Verlust an 


Quellensteuereinnahmen sowie Sanktionen bei Verstößen gegen nationale Bestimmungen 


zu diesem System der Steuererleichterung an der Quelle festlegen. In Bezug auf die 


Bedingung der Marktkapitalisierungsquote sollte die Europäische Wertpapier- und 


Marktaufsichtsbehörde die gemäß den technischen Regulierungsstandards erforderlichen 


Daten zur Verfügung stellen. Erfüllt ein Mitgliedstaat mindestens eine der beiden oben 


genannten Bedingungen (bezüglich des umfassenden Systems der Steuererleichterung an 


der Quelle und des Schwellenwerts für die Marktkapitalisierungsquote) nicht oder nicht 


mehr, so sollte er alle Bestimmungen dieser Richtlinie in nationales Recht umsetzen. 







  


 


9925/24   mw/ck 6 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


3. Damit der Ansatz auf Verhältnismäßigkeit basiert, sollte diese Richtlinie nur für die 


Verfahren zur Entlastung von überschüssigen Quellensteuern in jenen Mitgliedstaaten 


gelten, die je nach steuerlicher Ansässigkeit des betreffenden Anlegers unterschiedliche 


Quellensteuersätze auf Bargeld oder Aktiendividenden erheben. In diesen Fällen müssen 


die Mitgliedstaaten eine Entlastung gewähren, wenn in einer Situation, für die ein 


niedrigerer Satz gilt, ein höherer Satz angewandt wurde. Die Mitgliedstaaten sollten auch 


ähnliche Verfahren in Bezug auf Zinszahlungen auf öffentlich gehandelte Anleihen an 


Gebietsfremde einführen können, um die Effizienz des entsprechenden 


Entlastungsverfahrens sowie die Einhaltung der Vorschriften seitens der Steuerpflichtigen 


zu verbessern. Mitgliedstaaten, die keine Entlastungsverfahren für überschüssige 


Quellensteuern auf Dividenden und Zinsen benötigen, sind von den in dieser Richtlinie 


genannten Verfahren nicht betroffen. Sofern eine Entlastung von überschüssigen 


Quellensteuern erforderlich ist und um einen gemeinsamen Zugang für die Entlastung von 


überschüssigen Quellensteuern zu gewährleisten, sollten mit dieser Richtlinie Regelungen 


für ein gemeinsames System der Steuererleichterung an der Quelle und ein 


Schnellerstattungssystem getroffen werden, die von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden 


müssen. 


4. Da Anleger in jedem Mitgliedstaat ansässig sein können, sollten die Vorschriften für eine 


gemeinsame und digitale Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit (eTRC) in allen 


Mitgliedstaaten gelten. Um sicherzustellen, dass alle Steuerpflichtigen in der EU Zugang 


zu einem gemeinsamen, geeigneten und wirksamen Nachweis ihrer steuerlichen 


Ansässigkeit haben, sollten die Mitgliedstaaten ein automatisiertes Verfahren anwenden, 


wenn sie Bescheinigungen über die steuerliche Ansässigkeit für die Zwecke der 


Anwendung eines Systems der Steuererleichterung an der Quelle, eines umfassenden 


Systems der Steuererleichterung an der Quelle, eines Schnellerstattungssystems oder eines 


Standard-Erstattungssystems ausstellen, um eine Entlastung von überschüssiger 


Quellensteuer auf Dividenden, die für öffentlich gehandelte Aktien gezahlt werden, oder 


auf Zinsen, die für öffentlich gehandelte Anleihen gezahlt werden, falls anwendbar, zu 


erhalten. Darüber hinaus sollten die eTRCs in derselben erkennbaren und allgemein 


akzeptierten digitalen Form und mit dem gleichen Inhalt ausgestellt werden. 
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Im Interesse einer höheren Effizienz sollte die Bescheinigung den größtmöglichen 


Zeitraum eines Kalenderjahres oder Steuerjahres (etwa ein jahresübergreifendes Steuerjahr 


oder ein Steuerjahr, das länger als ein Kalenderjahr ist), für das sie ausgestellt wird, 


abdecken und als Nachweis über die Ansässigkeit im bescheinigten Zeitraum gültig 


bleiben. Die ausstellenden Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, eine eTRC ganz oder 


teilweise für ungültig zu erklären, falls den Steuerbehörden Nachweise dafür vorliegen, 


dass der Steuerpflichtige während des gesamten oder eines Teils des abgedeckten 


Zeitraums nicht in dem ausstellenden Mitgliedstaat ansässig ist. Damit Rechtsträger in der 


EU effizient identifiziert werden können, sollte in der Bescheinigung die Steuer-


Identifikationsnummer oder, falls eine solche nicht vorhanden ist (wenn der betreffende 


Mitgliedstaat keine derartige Nummer für Steuerpflichtige erteilt), eine für Steuerzwecke 


verwendete funktionale Entsprechung und – sofern diese der die Bescheinigung 


ausstellenden Behörde vorliegt – die einheitliche europäische Kennung (EUID) oder die 


Rechtsträgerkennung (LEI) oder eine für den gesamten abgedeckten Zeitraum gültige 


Registrierungsnummer für Rechtsträger angegeben sein. Zudem ist für den Fall, dass für 


eine natürliche Person keine Steuer-Identifikationsnummer vorliegt, etwa weil der 


Mitgliedstaat, in dem sie ansässig ist, keine derartige Nummer für Steuerpflichtige erteilt, 


ebenfalls die Verwendung einer funktionalen Entsprechung für Steuerzwecke vorgesehen. 


Die verwendeten Kennungen sollten für den gesamten abgedeckten Zeitraum gültig sein. 


Die eTRC enthält einen Verweis auf das Doppelbesteuerungsabkommen, für dessen 


Zwecke ein Steuerpflichtiger beantragt, als steuerlich ansässig zu gelten, sofern 


anwendbar. Damit die eTRC vom Quellenmitgliedstaat als gültiger Nachweis der 


Ansässigkeit anerkannt wird, wenn die Quellensteuerentlastung gemäß den Bestimmungen 


eines Doppelbesteuerungsabkommens beantragt wird, ist es von wesentlicher Bedeutung, 


dass das anwendbare Doppelbesteuerungsabkommen in der eTRC angegeben wird. Die 


ausstellende Behörde kann beschließen, auf einer bestimmten Bescheinigung mehr als ein 


anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen anzugeben. Wenngleich die eTRC in erster 


Linie der Umsetzung der Quellensteuerverfahren dient, kann sie auch einen umfassenderen 


Anwendungsbereich haben und über die Quellensteuerverfahren hinaus dem Nachweis der 


steuerlichen Ansässigkeit dienen. Die eTRC darf keine zusätzlichen Informationen für die 


Zwecke der Verfahren der Quellensteuerentlastung enthalten. Die eTRC soll einmal im 


Kalenderjahr oder einmal im Steuerjahr ausgestellt werden, selbst wenn ein und derselbe 


Steuerpflichtige in demselben Quellenmitgliedstaat mehrfach Anlagen tätigt, solange die 


steuerliche Ansässigkeit des Steuerpflichtigen unverändert bleibt. 
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5. Um das Ziel einer effizienteren Entlastung von überschüssiger Quellensteuer zu erreichen, 


sollten unionsweit gemeinsame Verfahren eingeführt werden, damit schnell klare und 


zuverlässige Informationen über die Identität des Anlegers eingeholt werden können – 


insbesondere im Falle einer großen Anlegerbasis, d. h. in Bezug auf Anlagen in öffentlich 


gehandelte Wertpapiere, bei denen es schwierig ist, die Identität der einzelnen Anleger zu 


ermitteln. In einem zweiten Schritt sollten es diese Verfahren auch ermöglichen, den 


angemessenen Steuersatz bereits zum Zeitpunkt der Zahlung anzuwenden 


(Steuererleichterung an der Quelle) oder zu viel gezahlte Steuern schnell zu erstatten. Da 


grenzüberschreitende Investitionen in der Regel eine Zahlungskette von 


Finanzintermediären umfassen, sollten die einschlägigen Verfahren auch die 


Rückverfolgung und Identifizierung der Kette der Intermediäre und folglich des 


Einkommensstroms vom Emittenten des Wertpapiers bis zum eingetragenen Eigentümer 


ermöglichen sowie Informationen über den zugrunde liegenden Anleger liefern. An den 


gängigsten Arten von Anlagevereinbarungen wird in der Regel eine Depotbank oder ein 


anderer Rechtsträger im Bereich Anlagen (z. B. ein Makler) beteiligt sein, die oder der die 


Wertpapiere in ihrem oder seinem Namen für den zugrunde liegenden Anleger hält. Bei 


diesen Arten von Vereinbarungen würde der zugrunde liegende Anleger in Bezug auf die 


Wertpapiere als der eingetragene Eigentümer gelten. Mitgliedstaaten, die Quellensteuer auf 


Erträge aus Wertpapieren erheben und Entlastung von überschüssigen Steuern gewähren 


und die nicht über ein umfassendes System der Steuererleichterung an der Quelle verfügen 


oder deren Marktkapitalisierungsquote dem in dieser Richtlinie festgelegten Schwellenwert 


entspricht oder darüber liegt, sollten daher ein nationales Register einrichten und führen, in 


dem die Finanzintermediäre mit einer maßgeblichen Rolle in der Zahlungskette erfasst 


sind. Nach ihrer Eintragung sollten diese Finanzintermediäre zur Meldung der ihnen zur 


Verfügung stehenden Informationen über die von ihnen ausgeführten Dividenden- oder 


Zinszahlungen, falls anwendbar, verpflichtet sein. Die bereitzustellenden Informationen 


sollten sich – soweit sie dem meldenden Intermediär zur Verfügung stehen – auf 


Informationen beschränken, die für die Rekonstruktion der Zahlungskette von 


entscheidender Bedeutung und daher für die Verhinderung von Betrugs- oder 


Missbrauchsrisiken nützlich sind. Mitgliedstaaten, die unterschiedliche Quellensteuersätze 


auf Zinsen erheben und ähnliche Entlastungsverfahren anwenden müssen oder die über ein 


umfassendes System der Steuererleichterung an der Quelle verfügen und deren 


Marktkapitalisierungsquote unter dem in dieser Richtlinie festgelegten Schwellenwert 


liegt, können gegebenenfalls auch in Erwägung ziehen, das eingerichtete nationale Register 


zu nutzen. 
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6. Da es sich bei den Finanzintermediären, die am häufigsten an den Zahlungsketten von 


Wertpapieren beteiligt sind, um große Institute im Sinne der Eigenmittelverordnung (CRR) 


sowie um Zentralverwahrer handelt, die Dienstleistungen als für die Quellensteuer 


zuständige Stellen erbringen, sollten diese Rechtsträger verpflichtet sein, die Eintragung in 


nationalen Registern der Mitgliedstaaten zu beantragen. Sind diese eintragungspflichtigen 


Rechtsträger über eine oder mehrere Zweigniederlassungen oder eine oder mehrere 


Tochtergesellschaften in einem Mitgliedstaat tätig, so sollten diese Rechtsträger wählen 


können, die Eintragungspflicht in jedem Quellenmitgliedstaat entweder als ein einziger 


zertifizierter Finanzintermediär auf Gruppenebene oder auf Ebene einzelner 


Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften oder einer Kombination daraus zu 


erfüllen. Auch andere Finanzintermediäre sollten die Eintragung in die nationalen Register 


der Mitgliedstaaten nach eigenem Ermessen beantragen dürfen. In beiden Fällen, d. h. 


entweder im Rahmen der obligatorischen oder der freiwilligen Eintragung, sollten 


Finanzintermediäre die Möglichkeit haben, sich selbst einzutragen oder sich von einem 


anderen Finanzintermediär vertreten zu lassen, der in ihrem Namen handelt, um den 


Verwaltungsaufwand und die Auswirkungen auf die von ihnen gewünschte 


Organisationsweise so gering wie möglich zu halten. Die Eintragung sollte vom 


Finanzintermediär selbst beantragt werden, indem er über das Europäische Portal 


zertifizierter Finanzintermediäre, das als einzige Anlaufstelle dienen sollte, einen 


entsprechenden Antrag einreicht. Diese Anträge sollten über das Europäische Portal 


zertifizierter Finanzintermediäre an die betreffenden Mitgliedstaaten weitergeleitet werden. 


Daraufhin sollten die Mitgliedstaaten über den Antrag auf Eintragung entscheiden. Das 


Portal sollte daher als Instrument dienen, das die Entscheidungen der Mitgliedstaaten in 


Bezug auf die Eintragung von Finanzintermediären abbildet.  
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Diese Richtlinie sollte auch Vorschriften über die Anforderungen für eine solche 


Eintragung sowie Vorschriften über deren Ablehnung enthalten. Wird eine Eintragung 


abgelehnt, so sollte es Finanzintermediären weiterhin gestattet sein, die Eintragung zu 


einem späteren Zeitpunkt zu beantragen, wenn die Gründe für die Ablehnung beseitigt 


wurden. Sobald Finanzintermediäre im Register eingetragen sind, sollten sie in dem 


jeweiligen Mitgliedstaat als „zertifizierte Finanzintermediäre“ gelten und den 


einschlägigen Melde- und Mitteilungspflichten gemäß dieser Richtlinie unterliegen, 


während ihnen gleichzeitig das Recht eingeräumt werden sollte, die Anwendung der in 


dieser Richtlinie festgelegten Entlastungsverfahren zu beantragen. Die Mitgliedstaaten 


sollten das Europäische Portal zertifizierter Finanzintermediäre bei Eintragung eines 


zertifizierten Finanzintermediärs aktualisieren. Diese Richtlinie sollte außerdem 


Vorschriften über die Streichung aus dem nationalen Register oder über die Verweigerung 


des Zugangs zu den Entlastungssystemen enthalten. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat 


dafür, Eintragungen zu streichen, den Zugang zu solchen Entlastungsystemen zu 


verweigern oder einen Antrag auf Eintragung abzulehnen, so sollte er das Europäische 


Portal zertifizierter Finanzintermediäre entsprechend aktualisieren. Diese Mitteilungen 


sollen es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die ergriffenen Maßnahmen bzw. die 


Streichung oder die Ablehnung zu bewerten und sie im Zusammenhang mit einem 


künftigen Antrag auf Eintragung desselben Finanzintermediärs in ihrem jeweiligen eigenen 


nationalen Register zu berücksichtigen. Für die Rechte und Pflichten der Beteiligten, 


einschließlich des Rechts auf Einlegung von Rechtsmitteln, in Bezug auf Entscheidungen, 


die ein Mitgliedstaat im Zusammenhang mit der Eintragung und der Streichung aus seinem 


nationalen Register trifft, gelten die nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden 


Mitgliedstaats. 
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7. Um mehr Transparenz in Bezug auf die Identität und die Umstände des Anlegers, der eine 


Dividenden- oder Zinszahlung erhält, sowie über den Zahlungsstrom vom Emittenten zu 


gewährleisten, sollten zertifizierte Finanzintermediäre relevante Informationen innerhalb 


bestimmter Fristen übermitteln. In dieser Richtlinie sollten zwei Optionen für die 


Informationsübermittlung vorgesehen werden, und zwar eine direkte und eine indirekte 


Meldung. Im Falle einer direkten Meldung sollte ein zertifizierter Finanzintermediär die 


Informationen direkt der zuständigen Behörde des Quellenmitgliedstaats übermitteln. Im 


Falle einer indirekten Meldung sollten die Informationen von den zertifizierten 


Finanzintermediären entlang der Wertpapier-Zahlungskette in fortlaufender Reihenfolge 


und entsprechend der Stellung dieser zertifizierten Finanzintermediäre innerhalb der 


Wertpapier-Zahlungskette, der sie angehören, bereitgestellt werden. Die sollte dazu führen, 


dass die betreffenden Informationen die für die Quellensteuer zuständige Stelle oder einen 


benannten zertifizierten Finanzintermediär erreichen, die oder der sie anschließend der 


zuständigen Behörde des Quellenmitgliedstaats meldet. Die gemeldeten Daten sollten 


Informationen über die Anspruchsberechtigung des betreffenden Anlegers enthalten, sich 


jedoch auf die Informationen beschränken, die dem meldenden zertifizierten 


Finanzintermediär zur Verfügung stehen. Finanzintermediäre, die nicht verpflichtet sind 


und sich nicht dafür entschieden haben, sich als zertifizierte Finanzintermediäre eintragen 


zu lassen, sollten keinen Meldepflichten gemäß dieser Richtlinie unterliegen. Dennoch sind 


Informationen über die ausgeführten Zahlungen von Intermediären, bei denen es sich nicht 


um zertifizierte Finanzintermediäre handelt, nach wie vor relevant für die ordnungsgemäße 


Rekonstruktion der Zahlungskette, bevor die gemäß dieser Richtlinie festgelegten 


Entlastungssysteme zur Anwendung kommen. 
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7a. Um sicherzustellen, dass es in der Zahlungskette keine Informationslücken gibt, und um 


Anlegern den Zugang zu den Entlastungsverfahren zu ermöglichen, sollte es einem 


zertifizierten Finanzintermediär, der möglicherweise nicht direkt an einer bestimmten 


Zahlungskette beteiligt ist, durch diese Richtlinie gestattet sein, innerhalb dieser Kette an 


die Stelle eines Finanzintermediärs, der kein zertifizierter Finanzintermediär ist, zu treten. 


Dies bedeutet, dass der zertifizierte Finanzintermediär die Verantwortlichkeiten und die 


Haftung im Zusammenhang mit der Informationsübermittlung und dem Entlastungssystem 


übernimmt, die einem Finanzintermediär obliegen würden, wenn er ein zertifizierter 


Finanzintermediär wäre. Durch diese Vereinbarung zwischen Finanzintermediären sollten 


die Steuerbehörden alle relevanten Informationen einholen und Informationen über die 


gesamte Zahlungskette wirksam abgleichen können, und Anlegern sollte der Zugang zum 


Entlastungssystem möglich sein, selbst in den Fällen, in denen ein Finanzintermediär 


beteiligt ist, der weder in einem Mitgliedstaat eingetragen noch an die Pflichten gemäß 


dieser Richtlinie gebunden ist. 


7b. Durch diese Richtlinie sollten zertifizierte Finanzintermediäre jedoch nicht daran gehindert 


werden, die Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer aus dieser Richtlinie 


erwachsenden Pflichten auszulagern. Daher sollte es einem zertifizierten 


Finanzintermediär gestattet sein, sich auf Dritte zu stützen, um die einschlägigen Pflichten 


im Zusammenhang mit Quellensteuerverfahren zu erfüllen. In jedem Fall sollte der 


zertifizierte Finanzintermediär, der seine Verantwortlichkeiten ausgelagert hat, weiterhin 


für diese Pflichten verantwortlich sein. 
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8. Um die Kapitalmarktunion wirksamer und wettbewerbsfähiger zu machen, sollten 


Verfahren zur Entlastung von überschüssigen Quellensteuern auf Einkünfte aus 


Wertpapieren erleichtert und beschleunigt werden, soweit die relevanten zertifizierten 


Finanzintermediäre angemessene Informationen, auch über die Identität des Anlegers, 


bereitgestellt haben. Zu den relevanten zertifizierten Finanzintermediären zählen alle 


diejenigen zertifizierten Finanzintermediäre in der Wertpapier-Zahlungskette, die sich 


zwischen dem Anleger und dem Emittenten der Wertpapiere befinden, welche 


gegebenenfalls auch Informationen über die von nicht zertifizierten Finanzintermediären in 


der Kette getätigten Zahlungen vorlegen müssen. Unter Berücksichtigung der 


unterschiedlichen Ansätze in den Mitgliedstaaten sollten zwei verschiedene Verfahren 


vorgesehen werden: erstens die Steuererleichterung an der Quelle durch direkte 


Anwendung des angemessenen Steuersatzes zum Zeitpunkt des Steuerabzugs und zweitens 


ein Schnellerstattungssystem, bei der ein solcher Antrag auf Erstattung von dem 


zertifizierten Finanzintermediär eingereicht und innerhalb einer bestimmten Frist, die in 


dieser Richtlinie geregelt wird, von der Steuerbehörde des Quellenmitgliedstaats bearbeitet 


wird. Werden diese Erstattungen nicht innerhalb dieser Fristen bearbeitet, so werden 


Verzugszinsen angewandt, wenn die nationalen Rechtsvorschriften entsprechende 


Bestimmungen enthalten. Entsprechend den Anforderungen dieser Richtlinie sollten die 


Mitgliedstaaten, die Kapitel III anwenden, ein System der Steuererleichterung an der 


Quelle oder ein Schnellerstattungssystem oder eine Kombination aus beiden einführen 


können, wobei mindestens eines der beiden Systeme allen Anlegern zur Verfügung stehen 


muss. Diese Mitgliedstaaten sollten die Beschränkung festlegen können, dass für 


bestimmte Fälle, wie z. B. Szenarien mit geringem Risiko, lediglich ein System verwendet 


werden kann, sofern das andere System für alle anderen Fälle verfügbar bleibt, die in den 


Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Im Rahmen des für die entsprechenden 


Verfahren geltenden nationalen Systems ist es weiterhin möglich, auf Zahlungen, die nicht 


in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen – wie etwa Dividenden börsennotierter 


Gesellschaften, die an im Quellenmitgliedstaat ansässige eingetragene Eigentümer gezahlt 


werden, Dividenden nicht börsennotierter Gesellschaften oder Zinsen, wenn sich ein 


Mitgliedstaat nicht für die Anwendung dieser Richtlinie auf Zinszahlungen entschieden 


hat –, eine Entlastung von überschüssiger Quellensteuer zu gewähren.  
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Wenn die einschlägigen Anforderungen dieser Richtlinie für Zahlungen, die in den 


Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, nicht erfüllt sind oder der betreffende Anleger 


dies wünscht, sollten die Mitgliedstaaten als Ausweichsystem zu den in der Richtlinie 


festgelegten Schnellverfahren nationale Standard-Erstattungsverfahren zur Entlastung von 


überschüssiger Quellensteuer anwenden. Anleger oder ihre bevollmächtigten Vertreter, die 


Anspruch auf eine Entlastung haben, dürfen überschüssige Quellensteuer, die in einem 


Mitgliedstaat erhoben wurde, nur dann zurückfordern, wenn der zertifizierte 


Finanzintermediär nicht von dem Verfahren der Steuererleichterung an der Quelle oder 


dem Schnellerstattungsverfahren Gebrauch gemacht hat. 


8a. Wenn die Gefahr von Steuerbetrug oder Steuermissbrauch besteht, sollten die 


Mitgliedstaaten in der Lage sein, Betrugsbekämpfungsmaßnahmen durchzusetzen und 


gründliche Untersuchungen durchzuführen, bevor ein Antrag auf Schnellerstattung 


bearbeitet wird. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten das Recht haben, einen 


Erstattungsantrag unter bestimmten Bedingungen abzulehnen. Diese Bedingungen sollten 


auch Fälle einschließen, in denen die Antragsanforderungen nicht erfüllt werden oder die 


Zahlungskette nicht rekonstruiert werden kann. Ein Erstattungsantrag kann auch abgelehnt 


werden, wenn der Mitgliedstaat beschließt, ein Überprüfungsverfahren oder eine 


Steuerprüfung auf der Grundlage von Risikobewertungskriterien einzuleiten. Diese 


Überprüfungsverfahren oder Steuerprüfungen können bei jedem Fall angewandt werden, 


bei dem ein Risiko für Steuerbetrug oder Steuermissbrauch festgestellt wird. 
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9. Damit die Systeme zur Entlastung von überschüssigen Quellensteuern zuverlässig 


funktionieren, sollten die Mitgliedstaaten, die ein nationales Register führen, auch 


zertifizierte Finanzintermediäre verpflichten, die Anspruchsberechtigung von Anlegern, 


die eine Entlastung beantragen möchten, zu überprüfen. Insbesondere sollten zertifizierte 


Finanzintermediäre die Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit des jeweiligen 


Anlegers sowie eine Erklärung darüber einholen, dass dieser Anleger gemäß den 


Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder einem Doppelbesteuerungsabkommen 


Anspruch auf Quellensteuerentlastung hat und, wenn der Quellenmitgliedstaat dies 


verlangt, der wirtschaftliche Eigentümer in Bezug auf die Dividenden- oder Zinszahlung 


gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder einem 


Doppelbesteuerungsabkommen im Sinne des Kommentars zu Artikel 10 oder Artikel 11 


des OECD-Musterabkommens ist. Die Quellenmitgliedstaaten haben somit die Option, die 


Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentümer anzufordern. Zertifizierte Finanzintermediäre 


sollten verpflichtet sein, den anwendbaren Quellensteuersatz auf der Grundlage der 


spezifischen Umstände des Anlegers zu überprüfen und anzugeben, ob sie Kenntnis von 


einer Finanzvereinbarung im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Wertpapieren 


haben, die vor dem Tag der Notierung ex Dividende nicht abgewickelt wurde, abgelaufen 


ist oder anderweitig beendet wurde. In diesem Zusammenhang sollte diese Pflicht in dem 


Sinne verstanden werden, dass der zertifizierte Finanzintermediär, der dem Anleger am 


nächsten steht (d. h., Letzterer ist sein Kunde), angemessene Maßnahmen ergreifen sollte, 


um solche Kontrollen nach Treu und Glauben durchzuführen. Beispielsweise sollten 


zertifizierte Finanzintermediäre prüfen, ob die Informationen in der eTRC oder deren 


Entsprechung oder die Informationen in der Erklärung des Anlegers nicht im Widerspruch 


zu den Informationen, die diese zertifizierten Finanzintermediäre im Rahmen ihrer 


normalen Geschäftstätigkeit über ihre Kunden eingeholt haben, wie etwa 


Kontoinformationen des Anlegers, und anderen Informationen stehen, die sie 


möglicherweise infolge der Einhaltung der anwendbaren Vorschriften zur 


Kundenidentifizierung eingeholt haben. Daher sollten zertifizierte Finanzintermediäre 


nicht verpflichtet sein, weitere Prüfungen durchzuführen oder weitere Informationen von 


ihrem Kunden anzufordern und einzuholen. Darüber hinaus sollte der Anleger verpflichtet 


sein, den Finanzintermediär über jede Änderung seiner maßgeblichen Umstände zu 


unterrichten. Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass die Sorgfaltspflichten jährlich 


durchgeführt werden, es sei denn, der zertifizierte Finanzintermediär weiß oder hat Grund 


zu der Annahme, dass eine Änderung der Umstände vorliegt oder die Informationen 


unrichtig oder unzuverlässig sind. 
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9a. Die Anwendung der FASTER-Verfahren beruht auf der Angleichung der Bedingung, dass 


der eingetragene Eigentümer (entweder eine natürliche Person oder ein Rechtsträger, die 


bzw. der als Inhaber der Wertpapiere berechtigt ist, Dividenden oder Zinsen zu erhalten) 


auch die Person ist, die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des 


Quellenmitgliedstaats oder einem Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, 


Anspruch auf Quellensteuerentlastung hat. Wenn der eingetragene Eigentümer auch 


derjenige ist, der Anspruch auf eine Entlastung hat, können nur die Bestimmungen für 


Direktinvestitionen Anwendung finden. In Fällen, in denen es jedoch keine 


Übereinstimmung zwischen dem eingetragenen Eigentümer und der Person gibt, die 


Anspruch auf die Entlastung hat, können die Bestimmungen für indirekte Investitionen 


Anwendung finden. Diese besonderen Bestimmungen sind vorgesehen, um die Entlastung 


in den Fällen zu gewähren, in denen bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen 


(OGA) oder deren Anleger möglicherweise Anspruch auf eine Entlastung haben, aber nicht 


der eingetragene Eigentümer sind, weil die Wertpapiere von einer anderen juristischen 


Person oder einem steuerlich transparenten OGA gehalten werden. Die Bestimmungen 


über indirekte Investitionen gewährleisten, dass berechtigte Anleger Zugang zu den 


Verfahren der Richtlinie haben. Daher sollten die Mitgliedstaaten in die Auslegung des 


Begriffs „OGA“ auch OGA einbeziehen, die auf der Grundlage der nationalen 


Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder eines Doppelbesteuerungsabkommens 


im eigenen Namen oder im Namen von berechtigten Anlegern, die Eigenkapital an einem 


OGA halten, eine Entlastung von überschüssiger Quellensteuer beantragen können. Der 


zertifizierte Finanzintermediär muss auch dann die Sorgfaltspflichten erfüllen, wenn er an 


indirekten Investitionen beteiligt ist. Darüber hinaus kann der zertifizierte 


Finanzintermediär haftbar gemacht werden, wenn es zu einem Verlust an Steuern kommt. 
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10. Es wird anerkannt, dass Finanzvereinbarungen genutzt werden können, um das Eigentum 


an einem Wertpapier ganz oder teilweise und/oder relevante Anlagerisiken zu verlagern. 


Zugleich wurde nachgewiesen, dass solche Vereinbarungen im Rahmen von 


Dividendenarbitrage- und Dividenden-Stripping-Systemen wie etwa dem Cum-Ex-System 


und dem Cum-Cum-System ausschließlich zu dem Zweck genutzt wurden, Erstattungen zu 


erhalten, obwohl kein Anspruch darauf bestand, oder einen höheren Erstattungsbetrag zu 


erzielen als den Betrag, auf den ein Anleger tatsächlich Anspruch hatte. Vereinbarungen 


wie etwa Terminkontrakte, Pensionsgeschäfte, Wertpapierverleihgeschäfte und 


Wertpapierleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, 


Derivate, Lombardgeschäfte und Differenzverträge können als Finanzvereinbarungen 


betrachtet werden, wenn sie eine vorübergehende oder dauerhafte Trennung zwischen der 


natürlichen Person oder dem Rechtsträger, die bzw. der die wirtschaftlichen Risiken der 


Investition trägt, und dem rechtlichen Eigentümer der Aktie oder der zugrunde liegenden 


Rechte zur Folge haben. Diese Beispiele sind nicht erschöpfend. Darüber hinaus wird 


davon ausgegangen, dass das Eigentum nicht auf den Käufer oder Entleiher der 


Wertpapiere übertragen wird, wenn durch Rechtsgeschäfte wie etwa 


Wertpapierleihgeschäfte, Optionen oder Terminkontrakte das wirtschaftliche Risiko beim 


Verkäufer oder Verleiher der Wertpapiere verbleibt. Jede Vereinbarung, nach der die 


Dividende zwischen den betroffenen Parteien ausgeglichen wird, kann als 


Finanzvereinbarung betrachtet werden.  
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Dieser Ausgleich zwischen den betroffenen Parteien wird nicht immer in bar 


vorgenommen, sondern kann auch auf mehr oder weniger indirekte Weise erfolgen, wie 


z. B. über den Preisunterschied bei Wertpapieren oder Derivaten. Für die Bekämpfung von 


Steuerbetrug und Steuermissbrauch brauchen die Steuerbehörden Informationen über 


Finanzvereinbarungen. Erfolgt die Meldung direkt, so sollten diese Informationen nur von 


den zertifizierten Finanzintermediären verlangt werden, die aufgrund ihrer Stellung 


innerhalb der Kette möglicherweise direkt an der betreffenden Finanzvereinbarung 


beteiligt waren, was bei den zertifizierten Finanzintermediären der Fall ist, die die 


Entlastung beantragen. Erfolgt die Meldung indirekt, so müssen die Informationen über die 


Finanzvereinbarungen von dem zertifizierten Finanzintermediär des eingetragenen 


Eigentümers gemeldet werden, und diese Informationen sollten entlang der Wertpapier-


Zahlungskette in fortlaufender Reihenfolge gemeldet werden, wodurch sie letztlich die für 


die Quellensteuer zuständige Stelle oder einen benannten zertifizierten Finanzintermediär 


erreichen. Dies bedeutet, dass andere meldende zertifizierte Finanzintermediäre die 


Informationen über diese Finanzvereinbarungen an die für die Quellensteuer zuständige 


Stelle oder einen benannten zertifizierten Finanzintermediär übermitteln müssen, auch 


wenn diese meldenden zertifizierten Finanzintermediäre nicht direkt an der betreffenden 


Finanzvereinbarung beteiligt sind. Im Falle von Anleihen und Zinszahlungen ist eine 


Meldung über Finanzvereinbarungen nicht erforderlich. 
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10a. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die Nutzung von Verfahren der 


Steuererleichterung an der Quelle oder der Schnellerstattung in den Fällen zu beschränken, 


in denen ein erhöhtes Risiko von Steuerbetrug und Steuermissbrauch besteht. Daher ist es 


angemessen, eine Liste solcher Fälle vorzusehen, in denen die Mitgliedstaaten die 


Möglichkeit haben, Anträge auf Entlastung auszuschließen und weitere Kontrollen 


durchzuführen. Um den Unterschieden in den nationalen Rechtssystemen und insbesondere 


in der Bewertung des Steuerrisikos Rechnung zu tragen, sollte eine solche Liste nicht 


verbindlich sein, und die Festlegung, welche dieser Fälle unter das Standard-


Erstattungsverfahren fallen sollten, sollte im Ermessen der Mitgliedstaaten liegen. Die 


Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die nationalen Rechtsvorschriften zur 


Umsetzung dieser Richtlinie es nicht gestatten, dass Fälle, die nach Auffassung der 


Mitgliedstaaten ein erhöhtes Risiko darstellen, in den Genuss einer Steuererleichterung an 


der Quelle oder einer Schnellerstattung kommen können. Diese Maßnahme würde 


sicherstellen, dass die Steuerbehörden besser in der Lage sind, missbräuchliche Systeme zu 


bekämpfen, da sie die Möglichkeit hätten, weitere Kontrollen durchzuführen, um 


festzustellen, ob Anträge auf Entlastung gerechtfertigt sind und ihnen stattgegeben werden 


sollte. Einer dieser Fälle besteht in einem Schwellenwert, der sich auf einen 


Bruttodividendenbetrag bezieht. Dieser Schwellenwert sollte für jeden eingetragenen 


Eigentümer oder für jeden Anleger, der Anspruch auf die Entlastung von der 


überschüssigen Quellensteuer hat, berechnet werden, wenn der eingetragene Eigentümer 


ein Organismus für gemeinsame Anlagen oder seine benannte juristische Person ist. Dieser 


Schwellenwert sollte nicht gelten, wenn ein betreffender Organismus für gemeinsame 


Anlagen, der seinen Sitz in der EU hat und den Regelungen der EU unterliegt, ein 


gesetzliches Rentensystem eines Mitgliedstaats oder eine Einrichtung der betrieblichen 


Altersversorgung, die gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341 in einem 


Mitgliedstaat eingetragen oder zugelassen ist, Anspruch auf die Entlastung hat. Diese 


Organismen, Systeme und Einrichtungen sind streng reguliert und unterliegen der Aufsicht 


durch die zuständigen nationalen Behörden sowie soliden internen Kontrollen. Dadurch 


wird die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften durchgesetzt und das Risiko von 


Steuerbetrug und Steuermissbrauch minimiert. Dennoch gibt es Fälle, in denen 


Steuerpflichtige den ermäßigten Quellensteuersatz auf der Grundlage von EU-


Rechtsvorschriften, die durch nationale Vorschriften umgesetzt wurden, geltend machen 


könnten. 
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Dies wäre typischerweise der Fall, wenn durch das innerstaatliche Recht sichergestellt ist, 


dass die Niederlassungsfreiheit oder der freie Kapitalverkehr gleichermaßen sowohl in 


innerstaatlichen als auch in vergleichbaren nicht innerstaatlichen Situationen gewährt wird, 


oder wenn eine Richtlinie umgesetzt wird. In solchen Fällen können Überprüfungen 


erforderlich sein, insbesondere um die Vergleichbarkeit der Situationen und die 


Anwendbarkeit des nationalen Rechts auf grenzüberschreitende Fälle zu bewerten. Unter 


diesen Umständen sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, diese Fälle im 


Rahmen eines bestehenden nationalen Systems der Steuererleichterung an der Quelle zu 


behandeln, wenn in einem solchen bestehenden System diese Überprüfungen erforderlich 


sind; somit würde dies für diese Fälle am schnellsten und sichersten zu einer Entlastung 


von überschüssiger Quellensteuer führen. 


10b. Angesichts der wichtigen Rolle, die zertifizierten Finanzintermediären mit der Meldung 


vollständiger und korrekter Informationen übertragen wird, die als Grundlage für die 


Quellensteuerentlastung oder -erstattung dienen, ist es angemessen, dass die nationalen 


Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zumindest die Vorschriften enthalten, nach denen 


zertifizierte Finanzintermediäre für den vollständigen oder teilweisen Verlust an 


Quellensteuereinnahmen, der den Mitgliedstaaten dadurch entsteht, dass die zertifizierten 


Finanzintermediäre die Kernpflichten dieser Richtlinie vollständig oder teilweise nicht 


einhalten, haftbar gemacht werden können. Die Mitgliedstaaten können in ihren nationalen 


Rechtsvorschriften eine unbedingte gesamtschuldnerische Haftung für zertifizierte 


Finanzintermediäre vorsehen, die die Entlastung beantragen. Darüber hinaus sollten andere 


Aspekte der Haftung weiterhin vollständig durch die nationalen Rechtsvorschriften der 


Mitgliedstaaten geregelt werden. Dazu können gesamtschuldnerisch handelnde, für die 


Quellensteuer zuständige Stellen gehören, die nicht die Rolle zertifizierter 


Finanzintermediäre ausüben, sowie Fälle im Zusammenhang mit der direkten oder 


indirekten Haftung von eingetragenen Eigentümern und Anlegern, die den zertifizierten 


Finanzintermediären unvollständige oder unrichtige Informationen übermitteln. In dieser 


Richtlinie werden keine Vorschriften über die Haftung in Bezug auf das Standard-


Erstattungssystem festgelegt. 


11. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit der anwendbaren Vorschriften sollten die 


Mitgliedstaaten Vorschriften über Sanktionen bei Verstößen gegen gemäß dieser Richtlinie 


erlassene nationale Vorschriften festlegen. Solche Sanktionen sollten wirksam, 


verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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12. Die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Richtlinie in jedem betroffenen Mitgliedstaat ist 


für die Förderung der Kapitalmarktunion insgesamt sowie für den Schutz der 


Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung. Daher sollten die 


Mitgliedstaaten der Kommission regelmäßig statistische Informationen über die 


Umsetzung und Durchsetzung der gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen 


Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet übermitteln. Die Kommission sollte auf der Grundlage 


der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen und anderer verfügbarer Daten 


eine Bewertung der Wirksamkeit der anwendbaren Vorschriften vornehmen. In diesem 


Zusammenhang sollte die Kommission etwaige Aktualisierungen der mit dieser Richtlinie 


eingeführten Vorschriften in Erwägung ziehen. 


13. Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung dieser Richtlinie, 


insbesondere für die digitale Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit, das 


Europäische Portal zertifizierter Finanzintermediäre, die Meldung von 


Finanzintermediären, die Erklärung des eingetragenen Eigentümers und den Antrag auf 


Entlastung gemäß dieser Richtlinie, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur 


Festlegung von Standardformularen mit einer beschränkten Anzahl von Bestandteilen, 


einschließlich der Sprachenregelung, übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 


Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 


Rates3 ausgeübt werden. 


                                                 
3 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 


Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 


Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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14. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie sollte im 


Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 


erfolgen. Die Datenverarbeitung ist in dieser Richtlinie auch zu dem Zweck geregelt, 


einem allgemeinen öffentlichen Interesse zu dienen, nämlich der Frage der Besteuerung 


und dem Zweck der Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 


Steuervermeidung, der Sicherung der Steuereinnahmen und der Förderung einer gerechten 


Besteuerung, welche die Möglichkeiten für die soziale, politische und wirtschaftliche 


Integration in den Mitgliedstaaten verbessert. Für die Zwecke der ordnungsgemäßen 


Anwendung dieser Richtlinie und zur Gewährleistung der Verwirklichung dieser Ziele des 


allgemeinen öffentlichen Interesses sollten die Mitgliedstaaten daher die Möglichkeit 


haben, den Umfang bestimmter in der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegter Rechte 


betroffener Personen zu beschränken. Solche Beschränkungen sollten jedoch nicht über 


das für die Verwirklichung der genannten Ziele unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. 


In Bezug auf die zusätzlichen Informationen, die gemäß dieser Richtlinie zum Nachweis 


der steuerlichen Ansässigkeit des Steuerpflichtigen verlangt werden können, sollte die 


Einholung solcher Informationen in Bezug auf eine natürliche Person so verstanden 


werden, dass sie sich auf die Identifizierung der natürlichen Person beschränkt. 


15. Da das Ziel dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 


werden kann, sondern vielmehr wegen des grenzüberschreitenden Charakters der 


betreffenden Transaktionen und der Notwendigkeit, die Befolgungskosten im gesamten 


Binnenmarkt zu senken, auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 


Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 


Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 


Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 


Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 


16. Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 


2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates4 angehört — 


                                                 
4 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 


natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und 


sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 


und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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KAPITEL I 


ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 


Artikel 1  


Gegenstand 


Diese Richtlinie regelt die Ausstellung einer digitalen Bescheinigung über die steuerliche 


Ansässigkeit durch die Mitgliedstaaten sowie das Verfahren zur Entlastung von überschüssiger 


Quellensteuer, die ein Mitgliedstaat möglicherweise auf Dividenden aus öffentlich gehandelten 


Aktien und, sofern anwendbar, auf Zinsen aus öffentlich gehandelten Anleihen erhebt, welche an 


eingetragene Eigentümer mit steuerlicher Ansässigkeit außerhalb des betreffenden Mitgliedstaats 


gezahlt werden. 


 


Artikel 2 


Anwendungsbereich 


(1) Die Kapitel I und IV gelten für alle Mitgliedstaaten. Kapitel II gilt für alle Mitgliedstaaten in 


Bezug auf alle natürlichen Personen und Rechtsträger, die in ihrem Hoheitsgebiet steuerlich 


ansässig sind. 


(2) Kapitel III gilt unwiderruflich für alle Mitgliedstaaten, die eine Entlastung von 


überschüssiger Quellensteuer auf Dividenden gewähren, die für von einem in ihrem 


Hoheitsgebiet Ansässigen ausgegebene öffentlich gehandelte Aktien gezahlt werden, wenn 


sie nicht über ein umfassendes System der Steuererleichterung an der Quelle verfügen, das 


in solchen Fällen anwendbar ist, oder wenn ihre Marktkapitalisierungsquote für jedes der 


vier aufeinanderfolgenden Jahre 1,5 % oder mehr beträgt, wie in den letzten vier zur Frist 


der Umsetzung dieser Richtlinie vorliegenden Veröffentlichungen der Europäischen 


Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde festgelegt. 


(3) [gestrichen] 
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(4) Mitgliedstaaten, die über ein umfassendes System der Steuererleichterung an der Quelle 


verfügen, das auf die überschüssige Quellensteuer auf Dividenden anwendbar ist, die für 


von einem in ihrem Hoheitsgebiet Ansässigen ausgegebene öffentlich gehandelte Aktien 


gezahlt werden, können Kapitel III unwiderruflich anwenden, wenn ihre 


Marktkapitalisierungsquote für mindestens eines der vier aufeinanderfolgenden Jahre 


weniger als 1,5 % beträgt, wie in den letzten vier zur Frist der Umsetzung dieser Richtlinie 


vorliegenden Veröffentlichungen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 


festgelegt. 


(5) Die Mitgliedstaaten wenden Kapitel III innerhalb von fünf Jahren unwiderruflich an, 


nachdem aus der vierten aufeinanderfolgenden Veröffentlichung der Daten durch die 


Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hervorgeht, dass ihre 


Marktkapitalisierungsquote von 1,5 % in jedem der vier aufeinanderfolgenden Jahre erreicht 


oder überschritten wird. 


(6) Mitgliedstaaten, die eine Entlastung von überschüssiger Quellensteuer auf Zinsen gewähren, 


die für von einem in ihrem Hoheitsgebiet Ansässigen ausgegebene öffentlich gehandelte 


Anleihen gezahlt werden, können Kapitel III anwenden. 


 


Artikel 3 


Begriffsbestimmungen 


Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 


1. „überschüssige Quellensteuer“ die Differenz zwischen dem Quellensteuerbetrag, den ein 


Mitgliedstaat bei gebietsfremden Eigentümern von Wertpapieren auf Dividenden oder 


Zinsen aus diesen Wertpapieren erhebt, indem er den allgemeinen für das Inland geltenden 


Steuersatz anwendet, und dem niedrigeren auf dieselben Dividenden bzw. Zinsen 


anfallenden Quellensteuerbetrag, der sich gegebenenfalls aus der Anwendung eines 


Doppelbesteuerungsabkommens bzw. spezifischer nationaler Rechtsvorschriften durch jenen 


Mitgliedstaat ergibt; 


2. „öffentlich gehandelte Aktie“ eine Aktie, die im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummern 21 


und 22 der Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014 zum Handel an einem geregelten 


Markt zugelassen ist oder über ein multilaterales Handelssystem gehandelt wird; 
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3. „öffentlich gehandelte Anleihe“ eine Anleihe, die im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 


Nummern 21, 22 und 23 der Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014 zum Handel an 


einem geregelten Markt zugelassen ist oder über ein multilaterales Handelssystem oder ein 


organisiertes Handelssystem gehandelt wird; 


4. „Finanzintermediär“ einen Zentralverwahrer im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 


Verordnung (EU) Nr. 909/2014 vom 23. Juli 2014, ein Kreditinstitut im Sinne des Artikels 4 


Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder eine Wertpapierfirma im 


Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU oder eine 


Zweigniederlassung dieser Rechtsträger oder eine juristische Person aus einem Drittland, die 


für die Erbringung von Dienstleistungen zugelassen ist, welche mit den von einem 


Zentralverwahrer, einem Kreditinstitut oder einer Wertpapierfirma oder einer 


Zweigniederlassung dieser Rechtsträger gemäß den vergleichbaren Rechtsvorschriften eines 


Drittlands der Ansässigkeit erbrachten Dienstleistungen vergleichbar sind, wobei der 


Finanzintermediär Teil der Wertpapier-Zahlungskette zwischen dem Rechtsträger, der 


Wertpapiere ausgibt, und dem eingetragenen Eigentümer ist, der Zahlungen für solche 


Wertpapiere erhält; 


4a. „Rechtsträger“ eine juristische Person oder eine Rechtsvereinbarung, unter anderem eine 


Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft, ein Trust oder eine Stiftung; 


4b. „Organismus für gemeinsame Anlagen“ einen Organismus für gemeinsame Anlagen in 


Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG, einen 


alternativen Investmentfonds mit Sitz in der Europäischen Union (EU-AIF) oder einen von 


einem Verwalter alternativer Investmentfonds verwalteten alternativen Investmentfonds mit 


Sitz in der Europäischen Union (EU-AIFM) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe k 


bzw. l der Richtlinie 2011/61/EU oder jede andere Zweckgesellschaft für gemeinsame 


Anlagen, die auf der Grundlage der Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder auf 


der Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens Anspruch auf eine Entlastung von 


überschüssiger Quellensteuer hat, oder eine Zweckgesellschaft für gemeinsame Anlagen, 


deren zugrunde liegende Anleger Anspruch auf eine solche Entlastung haben, die in deren 


Namen beantragt werden kann. Hat eine solche Zweckgesellschaft für gemeinsame Anlagen 


ihren Sitz in einem Drittland und haben die gemeinsame Anlage selbst oder ihre zugrunde 


liegenden Anleger Anspruch auf eine Entlastung von überschüssiger Quellensteuer, so 


dürfen die Zweckgesellschaft für gemeinsame Anlagen, ihr Verwalter oder ihr Verwahrer 


ihren Sitz nicht in einem der Drittländer haben, die in Anhang I der EU-Liste nicht 


kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke oder in Tabelle I des Anhangs der 


Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 aufgeführt sind; 
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4c. „Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung“ eine Einrichtung im Sinne des 


Artikels 6 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des 


Rates5; 


5. „EUID“ die europäische einheitliche Kennung für Gesellschaften gemäß Artikel 16 der 


Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates; 


6. „Steuer-Identifikationsnummer“ oder „TIN“ die in einem Mitgliedstaat vergebene 


eindeutige Kennung eines eingetragenen Eigentümers für Steuerzwecke; 


7. „Verfahren der Quellensteuerentlastung“ ein Verfahren, mit dem ein eingetragener 


Eigentümer, der Dividenden oder Zinsen aus Wertpapieren erhält, für die möglicherweise 


überschüssige Quellensteuer einbehalten wird, eine Entlastung oder Erstattung für eine 


solche überschüssige Steuer erhält; 


8. „zuständige Behörde“ die Behörde, die von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 benannt 


wurde, einschließlich jeder Person, die gemäß den nationalen Vorschriften von dieser 


Behörde ermächtigt wurde, für die Zwecke dieser Richtlinie in ihrem Namen zu handeln; 


9. „Wertpapier“ eine öffentlich gehandelte Aktie oder eine öffentlich gehandelte Anleihe; 


9a. „Aktienzertifikate“ auf dem Kapitalmarkt eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands 


handelbare Finanzinstrumente, die das Eigentum an den Wertpapieren eines Emittenten in 


der Europäischen Union darstellen, wobei sie an einem Handelsplatz in einem Mitgliedstaat 


oder einem Drittland gehandelt werden und unabhängig von den Wertpapieren des 


Emittenten gehandelt werden; 


10. „großes Institut“ ein großes Institut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 146 der 


Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 


10a. „Finanzgruppe“ eine Gruppe im Sinne des Artikels 2 Nummer 12 der Richtlinie 2002/87/EG 


des Europäischen Parlaments und des Rates; 


                                                 
5 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 


betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (Neufassung) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 
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11. „für die Quellensteuer zuständige Stelle“ einen Rechtsträger, der gemäß den nationalen 


Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats dafür verantwortlich ist oder dazu ermächtigt 


wurde, den Abzug der Quellensteuer von Dividenden- oder Zinszahlungen aus Wertpapieren 


vorzunehmen und diese Quellensteuer an die Steuerbehörde des Quellenmitgliedstaats 


abzuführen; 


12. „Nachweisstichtag“ den vom Emittenten eines Wertpapiers festgelegten Tag, an dem die 


Identität des Inhabers eines solchen Wertpapiers und die sich daraus ergebenden Rechte auf 


der Grundlage der in den Büchern des Finanzintermediärs bei Geschäftsschluss buchmäßig 


abgewickelten Positionen festgestellt wird; 


13. „Abwicklung“ den Abschluss eines Wertpapiergeschäfts, wenn es mit dem Ziel 


abgeschlossen wird, die Verbindlichkeiten der an diesem Geschäft beteiligten Parteien durch 


die Übertragung von Geld oder Wertpapieren oder beiden zu erfüllen, wie in Artikel 2 


Absatz 1 Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 vom 23. Juli 2014 definiert; 


14. „eingetragener Eigentümer“ jede natürliche Person oder jeden Rechtsträger, die oder der 


berechtigt ist, als Inhaber des Wertpapiers zum Nachweisstichtag Dividenden- oder 


Zinserträge aus Wertpapieren zu erhalten, die in einem Mitgliedstaat einer Quellensteuer 


unterliegen, unbeschadet der Anpassungen an noch abzuwickelnde Transaktionen, die 


gemäß dem Recht des Quellenmitgliedstaats vorgenommen werden könnten, und bei der 


oder dem es sich nicht um einen Finanzintermediär handelt, der in Bezug auf diese 


Dividenden- oder Zinserträge für Rechnung Dritter handelt. Die Quellenmitgliedstaaten 


können gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften den Inhaber von Aktienzertifikaten 


anstelle des Inhabers der zugrunde liegenden Wertpapiere als eingetragenen Eigentümer 


betrachten, so als hätte dieser Inhaber direkt in solche Wertpapiere investiert; 
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15. „Anlagekonto“ das Konto bzw. die Konten, das oder die Finanzintermediäre eingetragenen 


Eigentümern bereitstellen, über das oder die die Wertpapiere eingetragener Eigentümer 


gehalten bzw. eingetragen werden; 


15a. „Geldkonto“ das Konto bzw. die Konten, auf das oder die die Zahlungen im Zusammenhang 


mit den über das Anlagekonto gehaltenen bzw. eingetragenen Wertpapieren geleistet 


werden; 


16. „Tag der Notierung ex Dividende“ den Tag, ab dem die Aktien ohne die mit den Aktien 


verbundenen Rechte, einschließlich des Rechts auf Teilnahme an und Ausübung des 


Stimmrechts in einer Hauptversammlung, gehandelt werden; 


16a. „Zahlungstag“ den Tag, an dem die Zahlung im Zusammenhang mit der Dividende für eine 


öffentlich gehandelte Aktie oder mit den Zinsen für eine öffentlich gehandelte Anleihe an 


den eingetragenen Eigentümer zu leisten ist; 


17. „Finanzvereinbarung“ jede Vereinbarung oder Reihe von Vereinbarungen oder vertragliche 


Verpflichtung, durch die 


i) ein Teil des Eigentums an der öffentlich gehandelten Aktie, für die eine Dividende gezahlt 


wird, dauerhaft oder vorübergehend auf eine verbundene oder unabhängige Partei 


übertragen wird oder werden könnte oder 


ii) die Dividende zwischen verbundenen oder unabhängigen Parteien in bar oder in anderer 


Form ganz oder teilweise ausgeglichen wird; 







  


 


9925/24   mw/ck 29 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


 


18. „Wertpapier-Zahlungskette“ die Abfolge von Finanzintermediären, die die Zahlung von 


Dividenden oder Zinsen auf Wertpapiere zwischen dem Emittenten der Wertpapiere und 


einem eingetragenen Eigentümer, an den Dividenden oder Zinsen aus solchen Wertpapieren 


gezahlt werden, ausführen. Wenn Makler, bei denen es sich um gemäß der Richtlinie 


2014/65/EU zugelassene Wertpapierfirmen oder gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 


zugelassene Kreditinstitute handelt, eine oder mehrere Wertpapierdienstleistungen erbringen 


oder eine Anlagetätigkeit ausüben, und wenn juristische Personen aus einem Drittland, die 


gemäß den vergleichbaren Rechtsvorschriften eines Drittlands der Ansässigkeit zugelassen 


sind, Wertpapierdienstleistungen erbringen oder eine Anlagetätigkeit ausüben, gelten sie bei 


der Ausführung von Dividenden- oder Zinszahlungen als Teil der Wertpapier-


Zahlungskette; 


19. „Doppelbesteuerungsabkommen“ ein zwischen zwei (oder mehr) Ländern geschlossenes 


und von ihnen in Kraft gesetztes Abkommen oder Übereinkommen mit dem Ziel, die 


Doppelbesteuerung von Einkünften und gegebenenfalls Kapital zu beseitigen; 


20. „Quellenmitgliedstaat“ den Ansässigkeitsmitgliedstaat des Emittenten des Wertpapiers, für 


das Dividenden oder Zinsen gezahlt werden; 


21. „Schnellerstattungssystem“ ein System, bei dem Dividenden oder Zinsen unter 


Berücksichtigung des allgemeinen für das Inland geltenden Quellensteuersatzes gezahlt 


werden und anschließend innerhalb der in Artikel 13 festgelegten Frist ein Antrag auf 


Erstattung der überschüssigen Quellensteuer gestellt wird; 


22. „System der Steuererleichterung an der Quelle“ ein System, bei dem gemäß den 


anwendbaren innerstaatlichen Vorschriften oder internationalen Übereinkünften wie etwa 


dem einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen der angemessene Quellensteuersatz zum 


Zeitpunkt der Zahlung von Dividenden oder Zinsen angewandt wird; 
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22a. „umfassendes System der Steuererleichterung an der Quelle“ ein von einem Mitgliedstaat 


angewandtes System der Steuererleichterung an der Quelle, das alle folgenden Bedingungen 


erfüllt: 


a) Es gewährt jeder natürlichen Person oder jedem Rechtsträger, die oder der gemäß 


den nationalen Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats bzw. einem 


Doppelbesteuerungsabkommen Anspruch auf eine Entlastung hat, Zugang zu dieser 


Entlastung; 


aa) sofern ein Anspruch besteht, gewährt es die Entlastung zum Zahlungstag, es sei 


denn, die vom Mitgliedstaat für die Anwendung einer solchen Entlastung 


vorgeschriebenen Informationen wurden nicht gemeldet; 


b) dieser Mitgliedstaat schließt Anträge auf Entlastung in anderen als den in Artikel 10 


Absatz 2 festgelegten Umständen nicht aus; 


c) abgesehen von den in Artikel 10 Absatz 2 festgelegten Umständen verlangt es von 


der natürlichen Person oder dem Rechtsträger, die oder der Anspruch auf die 


Entlastung hat, und von dem Finanzintermediär, bei dem es sich nicht um die für die 


Quellensteuer zuständige Stelle handelt, weder zusätzliche Informationen noch erlegt 


es ihr oder ihm zusätzliche Pflichten auf, die über die in den Artikeln 11, 12 bzw. 13a 


vorgesehenen Informationen und Pflichten hinausgehen; 


d) dieser Mitgliedstaat hat Vorschriften über die Haftung für den vollständigen oder 


teilweisen Verlust an Quellensteuereinnahmen festgelegt, der diesem Mitgliedstaat 


durch die Anwendung dieses Systems der Steuererleichterung an der Quelle 


entstanden ist; und 


e) dieser Mitgliedstaat hat Vorschriften über wirksame, verhältnismäßige und 


abschreckende Sanktionen festgelegt, die bei Verstößen gegen nationale 


Bestimmungen in Bezug auf dieses System der Steuererleichterung an der Quelle zu 


verhängen sind; 
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22b. „Marktkapitalisierung“ den Gesamtwert der öffentlich gehandelten Aktien der in einem 


Mitgliedstaat vertretenen börsennotierten Gesellschaften, der jährlich von der Europäischen 


Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht und bereitgestellt wird; 


22c. „Marktkapitalisierungsquote“ das als Prozentsatz der Marktkapitalisierung eines 


Mitgliedstaats am 31. Dezember ausgedrückte Verhältnis zur gesamten Marktkapitalisierung 


der Europäischen Union am 31. Dezember in einem bestimmten Jahr; 


23. „Standard-Erstattungssystem“ ein System, bei dem Dividenden oder Zinsen unter 


Berücksichtigung des allgemeinen für das Inland geltenden Quellensteuersatzes gezahlt 


werden und anschließend außerhalb des in Artikel 13 festgelegten Verfahrens ein Antrag auf 


Erstattung der überschüssigen Quellensteuer gestellt wird. 


 


KAPITEL II 


DIGITALE BESCHEINIGUNG ÜBER DIE STEUERLICHE ANSÄSSIGKEIT 


Artikel 4 


Digitale Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit (eTRC) 


(1) Die Mitgliedstaaten richten ein automatisiertes Verfahren zur Ausstellung von digitalen 


Bescheinigungen über die steuerliche Ansässigkeit (eTRC) für natürliche Personen oder 


Rechtsträger ein, die als in ihrem Hoheitsgebiet steuerlich ansässig gelten. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen die eTRC vorbehaltlich des Absatzes 4 innerhalb von 14 


Kalendertagen nach Einreichung eines entsprechenden Antrags auf der Grundlage der 


Informationen aus, von denen die ausstellende Behörde am Ausstellungsdatum Kenntnis hat. 


Die eTRC entspricht den in Anhang I festgelegten technischen Anforderungen und umfasst 


die folgenden Informationen: 


a) falls es sich bei dem Steuerpflichtigen um eine natürliche Person handelt, Vor- und 


Nachname, Geburtsdatum und Steuer-Identifikationsnummer oder, falls diese nicht 


vorhanden ist, eine für Steuerzwecke verwendete funktionale Entsprechung; 
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b) falls es sich bei dem Steuerpflichtigen um einen Rechtsträger handelt, Name, Steuer-


Identifikationsnummer oder, falls diese nicht vorhanden ist, eine für Steuerzwecke 


verwendete funktionale Entsprechung und, sofern verfügbar, die einheitliche 


europäische Kennung (EUID) oder die Rechtsträgerkennung (LEI) oder eine für den 


gesamten abgedeckten Zeitraum gültige Registrierungsnummer für Rechtsträger; 


c) Anschrift des Steuerpflichtigen; 


d) Ausstellungsdatum; 


e) abgedeckter Zeitraum; 


f) Identifikation der Steuerbehörde, die die Bescheinigung ausstellt; 


fa) ein oder mehrere Doppelbesteuerungsabkommen, auf deren Grundlage der 


Steuerpflichtige beantragt, im Ausstellungsmitgliedstaat als steuerlich ansässig zu 


gelten, sofern anwendbar; 


g) alle zusätzlichen Informationen, die zum Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit des 


Steuerpflichtigen erforderlich sind, sofern die Bescheinigung nicht für die 


Quellensteuerentlastung in der EU verwendet werden soll. 


(3) Eine eTRC muss 


a) einen Zeitraum abdecken, der – je nach Ausstellungsmitgliedstaat – nicht länger ist 


als das Kalenderjahr bzw. der Zeitraum des Steuerjahres, für das sie ausgestellt 


wurde, und 


b) für die Bescheinigung der Ansässigkeit während eines solchen abgedeckten 


Zeitraums gültig sein, es sei denn, dem die eTRC ausstellenden Mitgliedstaat liegen 


Nachweise dafür vor, dass die Person, auf die sich die eTRC bezieht, in seinem 


Hoheitsgebiet während des gesamten Zeitraums oder eines Teils davon nicht 


steuerlich ansässig ist, und dieser Mitgliedstaat erklärt die eTRC ganz oder teilweise 


für ungültig. 







  


 


9925/24   mw/ck 33 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


(4) Sind mehr als vierzehn Kalendertage erforderlich, um die steuerliche Ansässigkeit eines 


bestimmten Steuerpflichtigen zu überprüfen, so unterrichtet der Mitgliedstaat die natürliche 


Person oder den Rechtsträger, die bzw. der die Bescheinigung beantragt, darüber, wie viel 


Zeit zusätzlich benötigt wird und aus welchen Gründen es zu der Verzögerung kommt. 


(5) Die Mitgliedstaaten erkennen eine von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellte eTRC als 


Nachweis der Ansässigkeit eines Steuerpflichtigen in diesem anderen Mitgliedstaat gemäß 


Absatz 3 an, unbeschadet der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die steuerliche Ansässigkeit 


im eigenen Hoheitsgebiet nachzuweisen. 


(5a) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, damit natürliche Personen oder 


Rechtsträger, die als in ihrem Hoheitsgebiet steuerlich ansässig gelten, verpflichtet sind, die 


die eTRC ausstellenden Steuerbehörden über jede Änderung zu unterrichten, die sich auf die 


Gültigkeit oder den Inhalt der eTRC auswirken könnte. 


(5b) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Vorlage einer eTRC zu 


verlangen, wenn für natürliche Personen oder Rechtsträger, die als in einem Mitgliedstaat 


steuerlich ansässig gelten, ein Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit für die Zwecke der 


Anwendung eines Systems der Steuererleichterung an der Quelle oder eines 


Schnellerstattungssystems erforderlich ist, um eine Entlastung von überschüssiger 


Quellensteuer auf Dividenden, die für von einem in ihrem Hoheitsgebiet Ansässigen 


ausgegebene öffentlich gehandelte Aktien gezahlt werden, und auf Zinsen, die für von einem 


in ihrem Hoheitsgebiet Ansässigen ausgegebene öffentlich gehandelte Anleihen gezahlt 


werden, falls anwendbar, zu erhalten. 


(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung elektronischer 


Standardformulare, einschließlich der Sprachenregelung, sowie technischer Protokolle, 


einschließlich Sicherheitsstandards, für die Ausstellung einer eTRC. Diese 


Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 genannten Prüfverfahren 


erlassen. 
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KAPITEL III 


VERFAHREN DER QUELLENSTEUERENTLASTUNG 


ABSCHNITT 1 


ZERTIFIZIERTE FINANZINTERMEDIÄRE 


Artikel 5 


Nationales Register zertifizierter Finanzintermediäre 


(1) Die in Artikel 2 Absätze 2 und 5 genannten Mitgliedstaaten richten ein nationales Register 


zertifizierter Finanzintermediäre ein. 


(1a) Die in Artikel 2 Absätze 4 und 6 genannten Mitgliedstaaten, die sich dafür entscheiden, 


Kapitel III anzuwenden, richten ein nationales Register zertifizierter Finanzintermediäre ein. 


(2) [gestrichen] 


(3) Die Mitgliedstaaten, die ein nationales Register gemäß den Absätzen 1 und 1a einrichten, 


benennen eine zuständige Behörde, die für die Führung und Aktualisierung dieses Registers 


verantwortlich ist. 


(4) Das nationale Register enthält die folgenden Informationen zu den zertifizierten 


Finanzintermediären: 


a) Name des zertifizierten Finanzintermediärs; 


b) Datum der Eintragung; 


c) Kontaktdaten und gegebenenfalls Website des zertifizierten Finanzintermediärs; 


d) die EUID oder, falls der zertifizierte Finanzintermediär keine solche Nummer hat, 


die Rechtsträgerkennung (LEI) oder jegliche andere vom Land der Ansässigkeit 


vergebene Registrierungsnummer für Rechtsträger. 
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(4a) Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel 9 bis 13a gestatten die Mitgliedstaaten einem 


zertifizierten Finanzintermediär, die in den Artikeln 9 bis 13a festgelegten Pflichten und 


Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Position eines Finanzintermediärs zu übernehmen, 


der Teil der Wertpapier-Zahlungskette und kein zertifizierter Finanzintermediär ist, wenn 


beide Finanzintermediäre zugestimmt haben. 


(5) Die nationalen Register werden auf einem hierfür eingerichteten Portal – dem Europäischen 


Portal zertifizierter Finanzintermediäre – über eine Website der Kommission öffentlich 


zugänglich gemacht und mindestens einmal monatlich aktualisiert. 


(6) Die Mitgliedstaaten bleiben für alle Entscheidungen über die Eintragung, Ablehnung und 


Streichung sowie Maßnahmen, die Finanzintermediären in ihren nationalen Registern 


auferlegt werden, verantwortlich. 


(7) Die infolge der Entscheidungen nach Absatz 6 resultierenden Rechte und Pflichten ergeben 


sich aus der Mitteilung des betreffenden Mitgliedstaats an den betreffenden 


Finanzintermediär. 


(8) Die Kommission haftet unter keinen Umständen für die Inhalte auf dem Europäischen Portal 


zertifizierter Finanzintermediäre oder für den fehlenden Informationsaustausch zwischen 


den Mitgliedstaaten über die Eintragung, Ablehnung oder Streichung eines 


Finanzintermediärs oder die zertifizierten Finanzintermediären auferlegten Maßnahmen. 
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Artikel 5a 


Entwicklung und Betrieb des Europäischen Portals zertifizierter Finanzintermediäre 


(1) Die Kommission entwickelt und betreibt das Europäische Portal zertifizierter 


Finanzintermediäre entweder selbst oder über einen Dritten. 


(2) Entscheidet die Kommission, das Europäische Portal zertifizierter Finanzintermediäre durch 


einen Dritten entwickeln oder betreiben zu lassen, so erfolgt die Auswahl des Dritten und 


die Durchsetzung der durch die Kommission mit diesem Dritten geschlossenen 


Vereinbarung gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046. 


(3) Das Europäische Portal zertifizierter Finanzintermediäre dient als elektronischer 


Zugangspunkt für Finanzintermediäre, um die Eintragung in die Register der Mitgliedstaaten 


zu beantragen. Das Portal ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen den 


Mitgliedstaaten über die Eintragung, Ablehnung, Streichung eines Finanzintermediärs oder 


die Maßnahmen, die zertifizierten Finanzintermediären auferlegt werden. 


(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen gemäß den Artikeln 6, 7 und 8 


dieser Richtlinie an das Europäische Portal zertifizierter Finanzintermediäre übermittelt 


werden, und gewährleisten die Interoperabilität ihrer Register innerhalb dieses Portals. 


(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der technischen 


Spezifikationen für den Betrieb des Europäischen Portals zertifizierter Finanzintermediäre. 


Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 genannten Prüfverfahren 


erlassen. 
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Artikel 6 


Verpflichtung zur Eintragung als zertifizierter Finanzintermediär 


(1) Die Mitgliedstaaten, die ein nationales Register gemäß Artikel 5 führen, verpflichten alle 


großen Institute, die Dividenden- und gegebenenfalls Zinszahlungen für von einem in ihrem 


Hoheitsgebiet Ansässigen ausgegebene Wertpapiere ausführen, sowie Zentralverwahrer 


gemäß Artikel 3 Nummer 4, die für dieselben Zahlungen die für die Quellensteuer 


zuständige Stelle sind, dazu, sich in ihr nationales Register einzutragen. 


(2) Die Mitgliedstaaten, die ein nationales Register gemäß Artikel 5 führen, ermöglichen auf 


Antrag die Eintragung jedes Finanzintermediärs, der die Anforderungen des Artikels 7 


erfüllt, in das Register. 
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Artikel 7 


Eintragungsverfahren 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Finanzintermediär innerhalb von drei Monaten 


nach Einreichung eines entsprechenden Antrags in ihr nationales Register zertifizierter 


Finanzintermediäre eingetragen wird, sofern der Finanzintermediär sämtliche im Folgenden 


genannten Anforderungen erfüllt und hierfür entsprechende Nachweise vorlegt: 


a) Er ist in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland steuerlich ansässig, das nicht in 


Anhang I der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke oder 


in Tabelle I des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 aufgeführt ist; 


b) er verfügt über eine Zulassung der im Land der steuerlichen Ansässigkeit jeweils 


zuständigen Behörde zur Ausübung von Verwahrungstätigkeiten, wenn es sich bei 


dem antragstellenden Finanzintermediär um ein Kreditinstitut oder eine 


Wertpapierfirma handelt; oder er verfügt über eine Zulassung der im Land der 


steuerlichen Ansässigkeit jeweils zuständigen Behörde zur Ausübung der Tätigkeiten 


als solcher, wenn es sich bei dem antragstellenden Finanzintermediär um einen 


Zentralverwahrer handelt. Hat der antragstellende Finanzintermediär, der in einem 


Drittland steuerlich ansässig ist, eine solche Zulassung nach Rechtsvorschriften 


erhalten, die von einem Mitgliedstaat nicht als mit der Richtlinie 2013/36/EU bzw. 


der Richtlinie 2014/65/EU vergleichbar erachtet werden, so kann dieser Mitgliedstaat 


diese Anforderung als nicht erfüllt erachten; 


c) er gibt eine Erklärung ab über die Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 


2015/849/EU des Europäischen Parlaments und des Rates bzw. vergleichbarer 


Rechtsvorschriften eines Drittlands, das nicht in Anhang I der EU-Liste nicht 


kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke oder in Tabelle I des Anhangs 


der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 aufgeführt ist. 
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(1bis) Die Mitgliedstaaten gestatten einem zertifizierten Finanzintermediär, im Namen eines 


anderen Finanzintermediärs, der derselben Finanzgruppe angehört, zu handeln und die in 


Artikel 6 festgelegte Pflicht sowie die in den Artikeln 9 bis 13a festgelegten Pflichten und 


Verantwortlichkeiten zu übernehmen. 


(1a) Ist der Finanzintermediär, der die Eintragung beantragt, steuerlich in einem Drittland 


ansässig, in dem weder die Richtlinie 2010/24/EU noch ein Abkommen über die 


Unterstützung bei der Steuererhebung anwendbar ist, um den Verlust an 


Quellensteuereinnahmen gemäß Artikel 16 ganz oder teilweise auszugleichen, so können die 


Mitgliedstaaten ausreichende und verhältnismäßige Garantien verlangen, um den Ausgleich 


eines solchen Verlusts im Zusammenhang mit den Anträgen auf Entlastung sicherzustellen. 


(1b) Die Mitgliedstaaten können den Antrag auf Eintragung ablehnen, wenn 


i) die betreffenden Finanzintermediäre eine oder mehrere Straftaten oder Verstöße 


gemäß den nationalen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats oder eines anderen 


Landes begangen haben, sofern diese Straftaten oder Verstöße zu einem Verlust an 


Quellensteuer geführt haben. Solche von Finanzintermediären begangenen Straftaten 


oder Verstöße können vom Quellenmitgliedstaat nur insoweit berücksichtigt werden, 


als sie nicht mehr als zehn Jahre vor dem Antrag auf Eintragung bekannt waren; oder 


ii) ein Mitgliedstaat oder ein anderes Land in Bezug auf den betreffenden 


Finanzintermediär eine Untersuchung über einen potenziellen Betrug oder 


Steuermissbrauch einleitet, der zu einem Verlust an Quellensteuer führen kann. 


(2) Finanzintermediäre teilen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats unverzüglich jede 


Änderung der gemäß den Buchstaben a bis c vorgelegten Informationen mit. 


(3) [gestrichen] 


(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Finanzintermediär die Eintragung gemäß 


Artikel 1b nach Ablehnung erneut beantragen kann, wenn die Mitgliedstaaten festgestellt 


haben, dass der Umstand, der zur Ablehnung geführt hat, beseitigt wurde. 
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Artikel 8 


Streichung aus dem nationalen Register 


(1) Die Mitgliedstaaten streichen jeden zertifizierten Finanzintermediär, bei dem es sich nicht 


um einen zertifizierten Finanzintermediär gemäß Artikel 6 Absatz 1 handelt, aus ihrem 


nationalen Register, wenn dieser 


a) eine solche Streichung beantragt oder 


b) die Anforderungen des Artikels 7 nicht mehr erfüllt. 


(2) Die Mitgliedstaaten können jeden zertifizierten Finanzintermediär aus ihrem nationalen 


Register streichen, bei dem es sich nicht um einen zertifizierten Finanzintermediär gemäß 


Artikel 6 Absatz 1 handelt, 


a) wenn festgestellt wurde, dass er seinen Pflichten aus der vorliegenden Richtlinie, der 


Richtlinie (EU) 2015/849 oder vergleichbaren Rechtsvorschriften eines Drittlands, in 


dem er steuerlich ansässig ist, nicht nachgekommen ist; oder 


b) wenn festgestellt wurde, dass er eine oder mehrere Straftaten oder Verstöße gemäß 


den nationalen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats oder eines anderen Landes 


begangen hat, sofern diese Straftaten oder Verstöße zu einem Verlust an 


Quellensteuereinnahmen geführt haben. Solche von Finanzintermediären begangenen 


Straftaten oder Verstöße können vom Quellenmitgliedstaat nur insoweit 


berücksichtigt werden, als sie nicht mehr als zehn Jahre vor der Streichung bekannt 


waren; oder 


c) wenn ein Mitgliedstaat oder ein anderes Land in Bezug auf den betreffenden 


zertifizierten Finanzintermediär eine Untersuchung über einen potenziellen Betrug 


oder Steuermissbrauch einleitet, der zu einem Verlust an Quellensteuer führen kann. 
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(2a) Die Mitgliedstaaten können jedem zertifizierten Finanzintermediär gemäß Artikel 6 


Absatz 1 untersagen, eine Entlastung nach dieser Richtlinie zu beantragen, 


a) wenn festgestellt wurde, dass dieser zertifizierte Finanzintermediär seinen Pflichten 


aus der vorliegenden Richtlinie, der Richtlinie (EU) 2015/849 oder vergleichbaren 


Rechtsvorschriften eines Drittlands, in dem er steuerlich ansässig ist, nicht 


nachgekommen ist; oder 


b) wenn festgestellt wurde, dass dieser zertifizierte Finanzintermediär eine oder 


mehrere Straftaten oder Verstöße gemäß den nationalen Rechtsvorschriften eines 


Mitgliedstaats oder eines anderen Landes begangen hat, sofern diese Straftaten oder 


Verstöße zu einem Verlust an Quellensteuereinnahmen geführt haben. Solche von 


Finanzintermediären begangenen Straftaten oder Verstöße können vom 


Quellenmitgliedstaat nur insoweit berücksichtigt werden, als sie nicht mehr als 


zehn Jahre vor dem Zeitpunkt bekannt waren, zu dem ihnen untersagt wurde, eine 


Entlastung zu beantragen; oder 


c) wenn ein Mitgliedstaat oder ein anderes Land in Bezug auf den betreffenden 


zertifizierten Finanzintermediär eine Untersuchung über einen potenziellen Betrug 


oder Steuermissbrauch einleitet, der zu einem Verlust an Quellensteuer führen 


kann. 


Wird eine solche Maßnahme auf den zertifizierten Finanzintermediär angewandt, so werden 


die Informationen zu diesem zertifizierten Finanzintermediär in dem nationalen Register, 


das von dem Mitgliedstaat geführt wird, der die Maßnahme ergriffen hat, zum Zeitpunkt der 


Anwendung entsprechend ergänzt. 


(3) [gestrichen] 


(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Finanzintermediär, der gemäß Absatz 1 oder 2 


aus dem nationalen Register gestrichen wurde oder dem es gemäß Absatz 2a untersagt 


wurde, eine Entlastung zu beantragen, wieder eingetragen wird oder eine Entlastung erneut 


beantragen darf, wenn die Mitgliedstaaten festgestellt haben, dass der Umstand, der zur 


Streichung oder Untersagung geführt hat, behoben wurde. 
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ABSCHNITT 2 


MELDUNG 


Artikel 9 


Pflicht zur Meldung 


(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die in ihrem nationalen 


Register eingetragenen zertifizierten Finanzintermediäre dazu zu verpflichten, ihrer 


zuständigen Behörde die in Anhang II Abschnitte A bis E genannten Informationen 


innerhalb des zweiten Monats nach dem Monat des Zahlungstags zu übermitteln. Ist für 


einen Teil einer Transaktion eine Abwicklungsanweisung offen, so geben die zertifizierten 


Finanzintermediäre an, für welchen Teil die Abwicklung noch aussteht. 


(1bis) Die Mitgliedstaaten können die in ihrem nationalen Register eingetragenen zertifizierten 


Finanzintermediäre dazu verpflichten, ihrer zuständigen Behörde zusätzlich zu den in 


Absatz 1 genannten Informationen die in Anhang II Abschnitt F und, sofern anwendbar, 


Abschnitt G genannten Informationen innerhalb des zweiten Monats nach dem Monat des 


Zahlungstags zu übermitteln. 


(1a) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um den in Artikel 5 Absatz 4a 


genannten zertifizierten Finanzintermediär dazu zu verpflichten, seiner zuständigen Behörde 


die in Absatz 1 und gegebenenfalls Absatz 1bis genannten Informationen in Bezug auf den 


Teil der Wertpapier-Zahlungskette zu übermitteln, für den der ausführende 


Finanzintermediär kein zertifizierter Finanzintermediär ist. 


(1b) [gestrichen] 
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(1c) Ungeachtet der Absätze 1, 1bis und 1a können die Mitgliedstaaten die erforderlichen 


Maßnahmen treffen, um vorzuschreiben, dass nur die für die Quellensteuer zuständige Stelle 


oder ein zertifizierter Finanzintermediär in der betreffenden Wertpapier-Zahlungskette, der 


von seiner zuständigen Behörde oder nach nationalem Recht benannt wurde, der 


zuständigen Behörde die Informationen gemäß den genannten Absätzen meldet. Diese 


Informationen werden von den zertifizierten Finanzintermediären entlang der Wertpapier-


Zahlungskette in fortlaufender Reihenfolge und in Bezug auf die Stellung dieser 


zertifizierten Finanzintermediäre in der Wertpapier-Zahlungskette, der sie angehören, 


bereitgestellt, wodurch sie letztlich die für die Quellensteuer zuständige Stelle oder den 


betreffenden zertifizierten Finanzintermediär erreichen. 


(2) [gestrichen] 


(3) Die in Artikel 2 Absatz 6 genannten Mitgliedstaaten, die sich dafür entscheiden, Kapitel III 


anzuwenden, und ein gemäß Artikel 5 eingerichtetes nationales Register führen, verlangen 


keine Meldung der Informationen gemäß Anhang II Abschnitt E. 


(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung elektronischer 


Standardformulare, einschließlich der Sprachenregelung, sowie zur Festlegung der 


Anforderungen für die Kommunikationskanäle zur Meldung der in Anhang II genannten 


Informationen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 genannten 


Prüfverfahren erlassen. 


(5) Die Mitgliedstaaten verpflichten die in ihrem nationalen Register eingetragenen 


zertifizierten Finanzintermediäre dazu, die Unterlagen, die die gemeldeten Informationen 


belegen, zehn Jahre lang aufzubewahren und Zugang zu jeglichen anderen Informationen, 


die für die ordnungsgemäße Anwendung der Vorschriften über Quellensteuern erforderlich 


sind, zu gewähren, und verpflichten die zertifizierten Finanzintermediäre ferner dazu, alle in 


diesen Unterlagen enthaltenen personenbezogenen Daten unmittelbar nach Abschluss der 


Prüfung, spätestens jedoch zehn Jahre nach der Meldung, zu löschen oder zu anonymisieren. 


(6) [gestrichen] 
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ABSCHNITT 3 


ENTLASTUNGSSYSTEME 


 


Artikel 10 


Antrag auf Steuererleichterung an der Quelle oder Schnellerstattung 


(1) Die Quellenmitgliedstaaten verpflichten zertifizierte Finanzintermediäre, die das 


Anlagekonto eines eingetragenen Eigentümers führen, der Dividendenausschüttungen oder 


Zinszahlungen von einem in dem Quellenmitgliedstaat Ansässigen erhält, dazu, im Namen 


dieses eingetragenen Eigentümers eine Entlastung gemäß Artikel 12 bzw. Artikel 13 zu 


beantragen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 


a) Der eingetragene Eigentümer hat den zertifizierten Finanzintermediär dazu 


ermächtigt, in seinem Namen eine Entlastung zu beantragen, und 


b) der zertifizierte Finanzintermediär hat die Anspruchsberechtigung in Bezug auf die 


Entlastung gemäß Artikel 11 bzw. Artikel 13a überprüft und festgestellt. 
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten Anträge auf Entlastung im Rahmen 


der in den Artikeln 12 und 13 vorgesehenen Systeme ganz oder teilweise ausschließen, 


wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 


a) Die Dividende wurde für eine öffentlich gehandelten Aktie gezahlt, die der 


eingetragene Eigentümer in einer Transaktion erworben hat, welche innerhalb eines 


Zeitraums von fünf Tagen vor dem Tag der Notierung ex Dividende durchgeführt 


wurde; 


b) die Dividendenzahlung für das zugrunde liegende Wertpapier, für das eine 


Entlastung beantragt wird, ist mit einer Finanzvereinbarung verbunden, die vor dem 


Tag der Notierung ex Dividende noch nicht abgewickelt, abgelaufen oder 


anderweitig beendet war; 


c) mindestens einer der Finanzintermediäre in der Wertpapier-Zahlungskette ist kein 


zertifizierter Finanzintermediär, und kein zertifizierter Finanzintermediär hat die 


Position dieses Finanzintermediärs für die Zwecke des Artikels 9 gemäß Artikel 5 


Absatz 4a übernommen; 


d) eine Befreiung von der Quellensteuer wird beantragt; 


e) ein ermäßigter Quellensteuersatz wird geltend gemacht, der sich nicht aus 


Doppelbesteuerungsabkommen ergibt; 


f) die Dividendenzahlung übersteigt einen Bruttobetrag von mindestens [100 000 EUR] 


je eingetragenen Eigentümer und je Zahlungstag. Dieser Betrag wird anhand des 


Bruttobetrags der Dividende je Anleger bestimmt, der eine Beteiligung an einem 


Organismus für gemeinsame Anlagen hält, wenn dieser zugrunde liegende Anleger 


Anspruch auf die Entlastung gemäß Artikel 13a Absatz 1a Ziffer i bzw. Artikel 13a 


Absatz 1a Ziffer ii hat. 
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Dieser Buchstabe gilt nicht, wenn einer der Folgenden Anspruch auf die Entlastung 


von der überschüssigen Quellensteuer hat: 


i. ein gesetzliches Rentensystem eines Mitgliedstaats oder eine Einrichtung der 


betrieblichen Altersversorgung, die gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 


(EU) 2016/2341 in einem Mitgliedstaat eingetragen oder zugelassen ist, oder 


ii. ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der ein nach Artikel 1 Absatz 1 der 


Richtlinie 2009/65/EG niedergelassener Organismus für gemeinsame Anlagen 


in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der genannten 


Richtlinie, ein alternativer Investmentfonds mit Sitz in der Europäischen 


Union (EU-AIF) oder ein von einem Verwalter alternativer Investmentfonds 


verwalteter alternativer Investmentfonds mit Sitz in der Europäischen Union 


(EU-AIFM) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe k bzw. l der 


Richtlinie 2011/61/EU ist. 


Jede Vereinbarung, wonach die Dividendenzahlung aufgeteilt wird, oder jeder 


Organismus für gemeinsame Anlagen, der nicht in Absatz 2 Buchstabe f Ziffer ii 


genannt wird, mit dem alleinigen Zweck, unter diesem Betrag zu bleiben, führt zur 


Anwendung dieses Absatzes. 
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(4) Ist ein Finanzintermediär, der das Anlagekonto eines eingetragenen Eigentümers führt, kein 


zertifizierter Finanzintermediär, so gestatten die Mitgliedstaaten ungeachtet des Absatzes 1 


einem zertifizierten Finanzintermediär, vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 4a und des 


Artikels 9 eine Entlastung gemäß Artikel 12 bzw. Artikel 13 zu beantragen. 


(5) Die Entlastungssysteme nach Artikel 12 bzw. Artikel 13 dürfen die Kontrollbefugnisse der 


Mitgliedstaaten gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die steuerbaren 


Einkünfte, auf die diese Entlastung angewandt wurde, nicht einschränken und berühren nicht 


die Besteuerungsrechte der Mitgliedstaaten. 


(6) Verfügt ein Mitgliedstaat vor Inkrafttreten dieser Richtlinie über ein System der 


Steuererleichterung an der Quelle oder ein Schnellerstattungssystem oder eine Kombination 


dieser Systeme und wendet dieser Mitgliedstaat Kapitel III gemäß Artikel 2 an, so stellt 


dieser Mitgliedstaat sicher, dass sein bestehendes System mit den Bestimmungen des 


Kapitels III für alle unter diese Richtlinie fallenden Anträge auf Entlastung im Einklang 


steht, d. h. Dividenden aus öffentlich gehandelten Aktien und – nur wenn die 


Mitgliedstaaten dies beschließen – Zinsen aus öffentlich gehandelten Anleihen, die an 


Gebietsfremde gezahlt werden. Die Mitgliedstaaten können ebenfalls ein bestehendes 


nationales System der Steuererleichterung an der Quelle in den in Absatz 2 Buchstabe e 


genannten Fällen beibehalten und anwenden, in denen Überprüfungen durchgeführt werden, 


um 


i) die Gleichbehandlung inländischer und grenzüberschreitender Sachverhalte im 


Einklang mit Titel IV Kapitel 2 und 4 AEUV zu gewährleisten oder 


ii) die ermäßigten Quellensteuersätze gemäß der Richtlinie 2003/49/EG oder der 


Richtlinie 2011/96/EU anzuwenden. 
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Artikel 11 


Sorgfalt in Bezug auf die Anspruchsberechtigung des eingetragenen Eigentümers 


(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um vorzuschreiben, dass der 


zertifizierte Finanzintermediär, der im Namen eines eingetragenen Eigentümers gemäß 


Artikel 12 bzw. Artikel 13 eine Entlastung beantragt, von diesem eingetragenen Eigentümer 


eine Erklärung darüber einholt, dass der eingetragene Eigentümer 


a) derjenige ist, der gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats 


oder einem Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, Anspruch auf die 


Entlastung von der Quellensteuer in Bezug auf die Dividenden oder Zinsen hat, 


einschließlich der Rechtsgrundlage und des anwendbaren Quellensteuersatzes, und 


aa) gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder einem 


Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, der wirtschaftliche Eigentümer in 


Bezug auf die Dividenden oder Zinsen ist, wenn der Quellenmitgliedstaat dies 


verlangt, und 


b) eine Finanzvereinbarung im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden öffentlich 


gehandelten Aktie abgeschlossen hat, die am Tag vor der Notierung ex Dividende 


noch nicht abgewickelt, abgelaufen oder anderweitig beendet war, oder eine solche 


Vereinbarung nicht abgeschlossen hat, und 


c) sich verpflichtet, den zertifizierten Finanzintermediär unverzüglich über jede 


Änderung seiner Umstände zu unterrichten. 
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(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um vorzuschreiben, dass 


zertifizierte Finanzintermediäre, die im Namen eines eingetragenen Eigentümers gemäß 


Artikel 12 bzw. Artikel 13 eine Entlastung beantragen, auf der Grundlage der Informationen, 


die diesen zertifizierten Finanzintermediären zur Verfügung stehen, Folgendes überprüfen: 


a) die eTRC des eingetragenen Eigentümers oder einen Nachweis der steuerlichen 


Ansässigkeit in einem Drittland, der vom Quellenmitgliedstaat für geeignet erachtet 


wird. Für diese Zwecke kann eine Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit, 


deren Inhalt der in Artikel 4 Absatz 2 vorgesehenen gleichwertig ist und die die 


technischen Anforderungen in Anhang I Nummer 1 erfüllt, vom Quellenmitgliedstaat 


als geeigneter Nachweis für die steuerliche Ansässigkeit in einem Drittland erachtet 


werden; 


aa) ungeachtet des Buchstabens a des vorliegenden Absatzes die vom 


Quellenmitgliedstaat für geeignet erachteten Unterlagen in Fällen, in denen ein 


eingetragener Eigentümer ein Rechtsträger ist, für den keine eTRC ausgestellt 


werden kann oder der keinen Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit in einem 


Drittland einholen kann, weil der Rechtsträger für Steuerzwecke unberücksichtigt 


bleibt und seine Einkünfte (oder ein Teil davon) auf der Ebene der Personen, die eine 


Beteiligung an diesem Rechtsträger haben, besteuert werden, er aber gemäß den 


nationalen Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder einem 


Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, Anspruch auf die Entlastung von 


der Quellensteuer in Bezug auf die Dividenden oder Zinsen hat; 
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b) die Erklärung und die steuerliche Ansässigkeit des eingetragenen Eigentümers 


anhand der Informationen, die der zertifizierte Finanzintermediär eingeholt hat oder 


einholen muss, unter anderem der Informationen, die für andere Steuerzwecke oder 


aufgrund von Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, denen der 


zertifizierte Finanzintermediär gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 unterliegt, 


eingeholt werden, oder vergleichbarer Informationen, die in Drittländern verlangt 


werden; 


c) den Anspruch des eingetragenen Eigentümers auf einen spezifischen ermäßigten 


Quellensteuersatz gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem 


Quellenmitgliedstaat und den Ländern, in denen der eingetragene Eigentümer 


steuerlich ansässig ist, oder spezifischen nationalen Rechtsvorschriften des 


Quellenmitgliedstaats; 


d) im Falle einer Dividendenzahlung das mögliche Bestehen einer Finanzvereinbarung, 


die am Tag der Notierung ex Dividende noch nicht abgewickelt, abgelaufen oder 


anderweitig beendet war; 


e) im Falle einer Dividendenzahlung, dass die zugrunde liegende Aktie vom 


eingetragenen Eigentümer in einer Transaktion erworben wurde, die früher oder 


innerhalb eines Zeitraums von fünf Tagen vor dem Tag der Notierung ex Dividende 


durchgeführt wurde. 
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(2a) Die Mitgliedstaaten können einem zertifizierten Finanzintermediär gestatten, die in Absatz 1 


dieses Artikels genannte Erklärung jährlich einzuholen und die in Absatz 2 Buchstaben a bis 


c dieses Artikels vorgesehenen Überprüfungen jährlich durchzuführen, es sei denn, der 


zertifizierte Finanzintermediär weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass eine Änderung 


der Umstände vorliegt oder dass die Erklärung oder die zu überprüfenden Informationen 


unrichtig oder unzuverlässig sind. 


(3) [gestrichen] 


(4) In dem in Artikel 5 Absatz 4a vorgesehenen Fall gestatten die Mitgliedstaaten dem 


zertifizierten Finanzintermediär, sich auf die von dem Finanzintermediär, der das 


Anlagekonto eines eingetragenen Eigentümers führt, gemäß dem vorliegenden Artikel 


zusammengetragenen Unterlagen und überprüften Informationen zu stützen, unbeschadet 


der Tatsache, dass der zertifizierte Finanzintermediär weiterhin für diese Verpflichtungen 


verantwortlich ist. 


(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass zertifizierte Finanzintermediäre, die gemäß 


Artikel 12 bzw. Artikel 13 eine Entlastung beantragen, alle Belege aufbewahren und gemäß 


Artikel 9 Absatz 5 Zugang zu ihnen gewähren. 


(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Standardvorlagen 


elektronischer Formulare für die im vorliegenden Artikel genannte Erklärung, einschließlich 


der Sprachenregelung. Solche Vorlagen umfassen die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, b 


und c festgelegten Informationen und ermöglichen es den Mitgliedstaaten, spezifische 


zusätzliche Informationen anzufordern. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 


in Artikel 18 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 12 


System der Steuererleichterung an der Quelle 


(1) Die Mitgliedstaaten können ein System einrichten, das es zertifizierten Finanzintermediären, 


die ein Anlagekonto eines eingetragenen Eigentümers führen, gestattet, im Namen des 


eingetragenen Eigentümers eine Steuererleichterung an der Quelle gemäß Artikel 10 zu 


beantragen, indem sie der für die Quellensteuer zuständigen Stelle die folgenden 


Informationen übermitteln: 


a) die steuerliche Ansässigkeit des eingetragenen Eigentümers oder die Informationen, 


die in den in Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe aa genannten Unterlagen enthalten sind, 


sofern anwendbar, und 


b) den gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen oder spezifischen nationalen 


Rechtsvorschriften anwendbaren Quellensteuersatz für die Zahlung. 
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Artikel 13 


Schnellerstattungssystem 


(1) Die Mitgliedstaaten können ein System einrichten, das es zertifizierten Finanzintermediären, 


die ein Anlagekonto eines eingetragenen Eigentümers führen, gestattet, im Namen dieses 


eingetragenen Eigentümers eine Schnellerstattung der überschüssigen Quellensteuer gemäß 


Artikel 10 zu beantragen, wenn die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 


Informationen innerhalb des zweiten Monats nach dem Monat des Zahlungstags der 


Dividenden oder Zinsen übermittelt werden. 


(2) Unbeschadet des Absatzes 3a dieses Artikels bearbeiten die Mitgliedstaaten einen gemäß 


Absatz 1 gestellten Erstattungsantrag innerhalb von 60 Kalendertagen nach Ablauf der Frist 


für die Beantragung der Schnellerstattung. Die Mitgliedstaaten wenden auf den 


Erstattungsbetrag für jeden Verzugstag nach dem 60. Tag Zinsen gemäß Artikel 14 an. 


(3) Ein zertifizierter Finanzintermediär, der eine Schnellerstattung beantragt, übermittelt dem 


betreffenden Mitgliedstaat die folgenden Informationen: 


a1) die Identifikation des eingetragenen Eigentümers gemäß Anhang II Abschnitt B; 


a) die Identifikation der Dividenden- oder Zinszahlung gemäß Anhang II Abschnitte D 


und G, sofern anwendbar; 


b) die Grundlage für den anwendbaren Quellensteuersatz und den Gesamtbetrag der zu 


erstattenden überschüssigen Steuern; 


c) die steuerliche Ansässigkeit des eingetragenen Eigentümers, einschließlich des 


eTRC-Überprüfungscodes, sofern anwendbar, oder die Informationen, die in den in 


Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe aa genannten Unterlagen enthalten sind, sofern 


anwendbar; 


d) die Erklärung des eingetragenen Eigentümers gemäß Artikel 11. 
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(3a) Die Mitgliedstaaten können einen gemäß dem vorliegenden Artikel gestellten 


Erstattungsantrag in folgenden Fällen ablehnen: 


a) Die in Absatz 1 oder 3 dieses Artikels oder in Artikel 10 oder 11 vorgesehenen 


Anforderungen sind nicht erfüllt; 


b) die für die Rekonstruktion der betreffenden Wertpapier-Zahlungskette erforderlichen 


und in Anhang II genannten Informationen wurden bei Ablauf der in Absatz 1 des 


vorliegenden Artikels festgelegten Frist nicht vollständig und korrekt übermittelt; 


c) der Mitgliedstaat leitet auf der Grundlage von Risikobewertungskriterien ein 


Überprüfungsverfahren oder eine Steuerprüfung gemäß seinen nationalen 


Rechtsvorschriften in Bezug auf den Erstattungsantrag ein. Eine solche Ablehnung 


steht der Anwendung von Verzugszinsen gemäß Absatz 2 nicht entgegen, wenn die 


Erstattung letztlich gewährt wird und die unter den Buchstaben a oder b 


vorgesehenen Umstände nicht vorliegen. 


(3b) Die Ablehnung nach Absatz 3a Buchstaben a und b dieses Artikels wird dem 


antragstellenden zertifizierten Finanzintermediär mitgeteilt und steht dem Antrag auf 


Erstattung gemäß dem in den nationalen Rechtsvorschriften festgelegten Standard-


Erstattungssystem nicht entgegen. 


(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung elektronischer 


Standardformulare, einschließlich der Sprachenregelung, sowie zur Festlegung der 


Anforderungen für die Kommunikationskanäle zur Einreichung von Anträgen gemäß dem 


vorliegenden Artikel. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 


genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 13a 


Besondere Bestimmungen für indirekte Investitionen 


(1) Die Mitgliedstaaten gestatten einem zertifizierten Finanzintermediär, der das Anlagekonto 


eines eingetragenen Eigentümers führt, welcher Dividenden oder Zinsen erhält, im Namen 


dieses eingetragenen Eigentümers eine Entlastung gemäß Artikel 12 bzw. Artikel 13 zu 


beantragen, sofern die in den Absätzen 1a bis 1d des vorliegenden Artikels festgelegten 


Anforderungen erfüllt sind. 


(1a) Für die Zwecke des Absatzes 1 dieses Artikels ist der eingetragene Eigentümer 


i) ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der Wertpapiere für Rechnung von 


Anlegern hält, die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des 


Quellenmitgliedstaats oder einem Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, 


Anspruch auf die Entlastung von der Quellensteuer in Bezug auf die Dividenden 


oder Zinsen haben, oder 


ii) eine in den Vertragsbedingungen, der Satzung oder dem Prospekt eines Organismus 


für gemeinsame Anlagen benannte juristische Person, die die Wertpapiere auf dem 


Anlagekonto hält, aus denen die Dividenden oder Zinsen herrühren, und interne 


Aufzeichnungen führt, die die individuelle Zuordnung dieser Wertpapiere zu diesem 


Organismus für gemeinsame Anlagen bzw. zu den Anlegern dieses Organismus für 


gemeinsame Anlagen ermöglichen, sofern der Organismus für gemeinsame Anlagen 


oder die Anleger eines Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß den nationalen 


Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder einem 


Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, Anspruch auf die Entlastung von 


der überschüssigen Quellensteuer in Bezug auf diese Dividenden oder Zinsen haben. 
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(1b) Für die Zwecke des Absatzes 1 dieses Artikels holt der zertifizierte Finanzintermediär, der 


die Entlastung beantragt, eine Erklärung 


a) von jedem Organismus für gemeinsame Anlagen mit Anspruch auf die Entlastung 


bzw. jedem Anleger des Organismus für gemeinsame Anlagen mit Anspruch auf die 


Entlastung, dessen Wertpapiere von dem eingetragenen Eigentümer gehalten werden, 


ein, dass sie 


i) gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder 


einem Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, Anspruch auf die 


Entlastung von der Quellensteuer in Bezug auf die Dividenden oder Zinsen 


haben, einschließlich der Rechtsgrundlage und des anwendbaren 


Quellensteuersatzes, und 


ia) gemäß den nationalen Rechtsvorschriften des Quellenmitgliedstaats oder 


einem Doppelbesteuerungsabkommen, sofern anwendbar, der wirtschaftliche 


Eigentümer in Bezug auf die Dividenden oder Zinsen sind, wenn der 


Quellenmitgliedstaat dies verlangt, und 


ii) dazu ermächtigt haben, dass die Entlastung gemäß diesem Artikel in ihrem 


Namen beantragt wird, und 


iii) im Falle der Gewährung der Entlastung auf ihr Recht verzichten, beim 


Quellenmitgliedstaat gemäß dieser Richtlinie oder gemäß den Systemen nach 


den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten unabhängig eine 


Entlastung zu beantragen; 


b) von dem in Absatz 1a Ziffer i dieses Artikels genannten eingetragenen Eigentümer 


ein, in der die auf die gezahlten Dividenden oder Zinsen anwendbaren 


Quellensteuersätze angegeben werden; 
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c) von dem in Absatz 1a Ziffer ii dieses Artikels genannten eingetragenen Eigentümer 


ein, in der der Organismus für gemeinsame Anlagen, für den die Wertpapiere, aus 


denen die Dividenden oder Zinsen herrühren, gemäß seinen internen 


Aufzeichnungen gehalten werden, identifiziert wird und die auf die gezahlten 


Dividenden oder Zinsen anwendbaren Quellensteuersätze angegeben werden; 


d) von dem eingetragenen Eigentümer mit den in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben b und 


c genannten Informationen ein. 


(1c) Für die Zwecke des Absatzes 1 übermittelt der zertifizierte Finanzintermediär, der eine 


Steuererleichterung an der Quelle gemäß Artikel 12 beantragt, der für die Quellensteuer 


zuständigen Stelle die in Absatz 1b Buchstabe b bzw. Absatz 1b Buchstabe c genannten 


Informationen sowie die steuerliche Ansässigkeit oder die Informationen, die in den in 


Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe aa genannten Unterlagen enthalten sind, des Organismus für 


gemeinsame Anlagen bzw. der Anleger eines Organismus für gemeinsame Anlagen anstelle 


der in Artikel 12 genannten Informationen und, wenn die Anleger eines Organismus für 


gemeinsame Anlagen Anspruch auf die Entlastung haben, den Betrag der Dividenden oder 


Zinsen, der jedem berechtigten Anleger gemäß Artikel 13a Absatz 1a Ziffer i bzw. 


Artikel 13a Absatz 1a Ziffer ii zuzurechnen ist. 


(1d) Für die Zwecke des Absatzes 1 übermittelt der zertifizierte Finanzintermediär, der eine 


Entlastung gemäß Artikel 13 beantragt, dem Quellenmitgliedstaat die in Absatz 1b 


genannten Informationen sowie die steuerliche Ansässigkeit des Organismus für 


gemeinsame Anlagen oder der Anleger eines Organismus für gemeinsame Anlagen, 


einschließlich des eTRC-Überprüfungscodes bzw. der Informationen, die in den in 


Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe aa genannten Unterlagen enthalten sind, anstelle der in 


Artikel 13 Absatz 3 Buchstaben c und d genannten Informationen und, wenn die Anleger 


eines Organismus für gemeinsame Anlagen Anspruch auf die Entlastung haben, den Betrag 


der Dividenden oder Zinsen, die jedem berechtigten Anleger eines Organismus für 


gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 13a Absatz 1a Ziffer i bzw. Artikel 13a Absatz 1a 


Ziffer ii zuzurechnen ist. 
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(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um vorzuschreiben, dass 


zertifizierte Finanzintermediäre, die gemäß dem vorliegenden Artikel eine Entlastung 


beantragen, auf der Grundlage der Informationen, die diesen zertifizierten 


Finanzintermediären zur Verfügung stehen, Folgendes überprüfen: 


a) die in Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a oder aa genannten Unterlagen in Bezug auf 


jeden Organismus für gemeinsame Anlagen bzw. jeden Anleger eines Organismus 


für gemeinsame Anlagen, der Anspruch auf die Entlastung hat; 


b) den Anspruch des Organismus für gemeinsame Anlagen bzw. der Anleger des 


Organismus für gemeinsame Anlagen auf eine spezifische Befreiung oder einen 


spezifischen ermäßigten Quellensteuersatz gemäß einem 


Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Quellenmitgliedstaat und dem Land 


der steuerlichen Ansässigkeit oder spezifischen nationalen Rechtsvorschriften des 


Quellenmitgliedstaats; 


c) im Falle einer Dividendenzahlung das mögliche Bestehen einer Finanzvereinbarung, 


die vor dem Tag der Notierung ex Dividende noch nicht abgewickelt, abgelaufen 


oder anderweitig beendet war. 


(3) [gestrichen] 


(4) [gestrichen] 


(5) Die Bestimmungen des Artikels 11 Absätze 1, 2 und 2a finden keine Anwendung, wenn die 


Entlastung gemäß dem vorliegenden Artikel beantragt wird. 


(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung elektronischer 


Standardformulare, einschließlich der Sprachenregelung, sowie zur Festlegung der 


Anforderungen für die Kommunikationskanäle zur Einreichung von Anträgen gemäß 


Absatz 1d. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 genannten 


Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 14 


Verzugszinsen 


Gemäß Artikel 13 Absatz 2 wenden die Mitgliedstaaten, sofern nationale Rechtsvorschriften solche 


Bestimmungen enthalten, Zinsen zu einem Satz an, der den Zinsen oder gleichwertigen Gebühren 


entspricht, die der Mitgliedstaat auf verspätete Zahlungen von Quellensteuererstattungen im 


Zusammenhang mit der Besteuerung von Dividenden bzw. Zinsen anwendet. 


 


Artikel 15 


Standard-Erstattungssystem 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Standard-Erstattungssystem besteht und 


anwendbar ist, wenn Anträge auf Entlastung, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 


fallen, von den Systemen gemäß Artikel 12 bzw. Artikel 13 ausgeschlossen sind. 


(2) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Maßnahmen, um vorzuschreiben, dass 


diejenigen, die Anspruch auf die Entlastung haben, oder ihr Bevollmächtigter, der die 


Erstattung der überschüssigen Quellensteuer auf solche Dividenden beantragt, in Fällen, in 


denen Artikel 12 und Artikel 13, sofern anwendbar, nicht auf Dividenden Anwendung 


finden, weil die in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind, mindestens 


die gemäß Anhang II Abschnitt E erforderlichen Informationen vorlegen, es sei denn, diese 


Informationen wurden bereits gemäß den Pflichten nach Artikel 9 übermittelt. 


 


Artikel 16 


Haftung 


(1) Die Mitgliedstaaten treffen in ihren nationalen Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen, 


um sicherzustellen, dass ein zertifizierter Finanzintermediär, der seinen Pflichten gemäß 


den Artikeln 9, 10, 11, 12, 13 und 13a ganz oder teilweise nicht nachkommt, für den 


vollständigen oder teilweisen Verlust an Quellensteuer haftbar gemacht werden kann. 


(2) [gestrichen] 
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KAPITEL IV 


SANKTIONEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 


 


Artikel 17 


Sanktionen 


Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen die gemäß 


dieser Richtlinie erlassenen nationalen Bestimmungen zu verhängen sind, und treffen alle 


erforderlichen Maßnahmen, um ihre Umsetzung sicherzustellen. Diese Sanktionen müssen 


wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 


 


Artikel 17a 


Veröffentlichungen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 


(1) Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht jährlich und 


spätestens ab 2026 innerhalb von 120 Arbeitstagen nach Beginn jedes Jahres die 


Marktkapitalisierung und die Marktkapitalisierungsquote jedes Mitgliedstaats mindestens 


für das Vorjahr. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde erarbeitet 


Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Methodik für die Berechnung der 


Marktkapitalisierung und der Marktkapitalisierungsquote im Sinne des Artikels 3 Nummer 


22b bzw. 22c. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde legt der 


Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis neun Monate nach 


Inkrafttreten der Richtlinie vor. 


(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Absatz 1 genannten technischen 


Regulierungsstandards gemäß dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 


Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 
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Artikel 18 


Ausschussverfahren 


(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 


Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 


des Rates6. 


(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 


Nr. 182/2011. 


 


Artikel 19 


Bewertung 


(1) Die Kommission bewertet bis zum 31. Dezember 2032 die Auswirkungen auf die 


Erreichung der Ziele der Richtlinie in Bezug auf die Meldemechanismen des Artikels 9 


und den Fall, dass Mitgliedstaaten, die die Bedingungen des Artikels 2 Absatz 4 erfüllen, 


Kapitel III nicht anwenden. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem 


Rat innerhalb desselben Zeitrahmens einen Bericht vorlegen. 


(1a) Die Kommission prüft und bewertet bis zum 31. Dezember 2034 und danach alle fünf 


Jahre das Funktionieren dieser Richtlinie, einschließlich der Frage, ob spezifische 


Bestimmungen möglicherweise geändert werden müssen, und legt dem Europäischen 


Parlament und dem Rat einen Bericht vor. 


(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission gemäß Absatz 3 jährlich relevante 


statistische Informationen für die Bewertung der Richtlinie im Hinblick auf die 


Verbesserung der Verfahren der Quellensteuerentlastung zur Verringerung der 


Doppelbesteuerung und zur Bekämpfung des Steuermissbrauchs. 


                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 


Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 


kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(3) Die Kommission legt gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten Verfahren eine Liste 


der statistischen Daten fest, die von den Mitgliedstaaten für die Zwecke der Bewertung 


dieser Richtlinie zu übermitteln sind, sowie das Format und die Bedingungen für die 


Übermittlung dieser Informationen. 


(4) Die der Kommission gemäß dieser Richtlinie übermittelten Informationen werden von der 


Kommission gemäß den für die Organe der Union geltenden Bestimmungen vertraulich 


behandelt. 


(5) Die der Kommission gemäß Absatz 2 von einem Mitgliedstaat übermittelten Informationen 


sowie etwaige Berichte oder Dokumente, die die Kommission unter Verwendung solcher 


Informationen erstellt hat, können an andere Mitgliedstaaten weitergegeben werden. Die 


weitergegebenen Informationen unterliegen der Geheimhaltungspflicht und genießen den 


Schutz, den das nationale Recht des Mitgliedstaats, der sie erhalten hat, für vergleichbare 


Informationen gewährt. 
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Artikel 20 


Schutz personenbezogener Daten 


(1) Für die Zwecke der korrekten Anwendung dieser Richtlinie schränken die Mitgliedstaaten 


den Umfang der in den Artikeln 13 bis 19 der Verordnung (EU) 2016/679 des 


Europäischen Parlaments und des Rates7 vorgesehenen Pflichten und Rechte insoweit ein, 


als dies zur Wahrung der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e jener Verordnung genannten 


Interessen erforderlich ist, sofern solche Pflichten oder die Ausübung solcher Rechte die 


Wahrung dieser Interessen gefährden könnten. 


(2) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gelten zertifizierte Finanzintermediäre und 


die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Tätigkeiten 


gemäß dieser Richtlinie als Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der 


Verordnung (EU) 2016/679. 


(3) Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, die gemäß dieser Richtlinie 


verarbeitet werden, werden nur so lange gespeichert, wie dies für die Zwecke dieser 


Richtlinie erforderlich ist, und in jedem Fall gemäß den für jeden für die Verarbeitung 


Verantwortlichen geltenden innerstaatlichen Verjährungsvorschriften. 


 


Artikel 21 


Mitteilung 


Ein Mitgliedstaat, der ein nationales Register gemäß Artikel 5 einrichtet und führt, unterrichtet die 


Kommission über alle späteren Änderungen der für dieses Register geltenden Vorschriften. Die 


Kommission veröffentlicht die entsprechenden Informationen im Amtsblatt der Europäischen 


Union und aktualisiert sie erforderlichenfalls. 


                                                 
7 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 


zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 


Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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Artikel 22 


Umsetzung 


(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 31. Dezember 2028 die Rechts- 


und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 


Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 


Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2030 an. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 


durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 


Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 


Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 


(3) Mitgliedstaaten, die zum Zeitpunkt der Umsetzung der Richtlinie die Bedingungen des 


Artikels 2 Absatz 4 erfüllen und sich nicht für die Anwendung des Kapitels III entscheiden, 


notifizieren dies der Kommission bis zum 31. Dezember 2028 mit. Sie teilen der 


Kommission unverzüglich jede spätere Änderung ihres nationalen Systems der 


Steuererleichterung an der Quelle in Bezug auf die Bedingungen gemäß Artikel 3 


Absatz 22a mit. 


Diese Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die Rechts- und 


Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Kapitel III dieser Richtlinie 


nachzukommen, gemäß Artikel 2 Absatz 4 oder innerhalb von fünf Jahren, nachdem aus 


der vierten aufeinanderfolgenden Veröffentlichung der Daten durch die Europäische 


Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde gemäß Artikel 2 Absatz 5 hervorgeht, dass sie den 


in Artikel 2 vorgesehenen Schwellenwert für die Marktkapitalisierungsquote erreichen oder 


überschreiten. 
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Artikel 23 


Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union in Kraft. 


 


Artikel 24 


Adressaten 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
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ANHANG I 


DIGITALE BESCHEINIGUNG ÜBER DIE STEUERLICHE ANSÄSSIGKEIT GEMÄẞ 


ARTIKEL 4 


 


Technische Anforderungen 


(1) Die digitale Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit 


– wird mit einem elektronischen Siegel im Einklang mit der Verordnung (EU) 


Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates8 ausgestellt; 


– bietet die Möglichkeit, sowohl menschen- als auch maschinenlesbare Darstellungen 


der digitalen Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit als Dokumente im 


PDF-Format oder in ähnlichen anderen Formaten zu generieren, die in den 


automatisierten Systemen verwendet werden können; 


– kann gedruckt werden; 


– enthält ein Freitextfeld zur Aufnahme der Informationen gemäß Artikel 4 


Buchstabe g. 


(2) Sind die rechtlichen und technischen Anforderungen in der Union erfüllt, so können die 


Mitgliedstaaten ein Überprüfungsverfahren auf der Grundlage der Brieftasche für die 


Europäische Digitale Identität9 einführen. 


Die Kommission wird bei der Begleitung der Umsetzung der digitalen Bescheinigung über die 


steuerliche Ansässigkeit durch die Mitgliedstaaten von einem Ausschuss unterstützt. Dieser 


Ausschuss kann zudem technische Unterstützung im Zusammenhang mit möglichen Änderungen 


der technischen Grundlage für die digitale Bescheinigung über die steuerliche Ansässigkeit oder 


neuen technischen Entwicklungen leisten. 


                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 


Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 


vom 28.8.2014, S. 73). 
9 Verordnung (EU) 2024/1183 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


11. April 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die 


Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität. 
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ANHANG II 


MELDUNG GEMÄẞ DEN ARTIKELN 9 UND 15 


 


Die zertifizierten Finanzintermediäre stellen die folgenden Informationen im entsprechenden XML-


Format zur Verfügung: 


Art der Informationen Spezifikation  


A. Informationen zu der die Informationen übermittelnden Person 


Name des zertifizierten Finanzintermediärs 


oder, sofern anwendbar, der für die 


Quellensteuer zuständigen Stelle 


 


EUID, Rechtsträgerkennung (LEI) oder 


alternative Kennung 


 


Offizielle Anschrift  


Andere relevante Daten Vom Quellenmitgliedstaat zugewiesene 


Steuer-Identifikationsnummer, sofern 


verfügbar, und die vom Land der 


steuerlichen Ansässigkeit zugewiesene 


Steuer-Identifikationsnummer, TIN des 


oder der ausstellenden Länder 


E-Mail-Adresse und Telefonnummer 


Angabe, ob die Informationen gemäß 


Artikel 9 Absatz 1a bereitgestellt werden 


Identifikation des Finanzintermediärs, bei 


dem es sich nicht um einen zertifizierten 


Finanzintermediär handelt (Name und 


EUID, Rechtsträgerkennung (LEI) oder 


alternative Kennung) 
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B. Informationen zum Empfänger der Dividenden- oder Zinszahlung  


Identifikation des Finanzintermediärs oder 


des Endanlegers, der die Dividenden- oder 


Zinszahlung erhält 


Kommt die Meldeoption nach Artikel 9 


Absatz 1c zur Anwendung, so gilt Folgendes: 


Die für die Quellensteuer zuständige Stelle 


oder der benannte zertifizierte 


Finanzintermediär ist verpflichtet, die 


Informationen über den Endanleger, der die 


Dividenden- oder Zinszahlung erhält, zu 


melden 


 


i) Natürliche Person Name, TIN (vom Quellenmitgliedstaat 


zugewiesene Steuer-


Identifikationsnummer, sofern verfügbar, 


und die vom Land der steuerlichen 


Ansässigkeit zugewiesene Steuer-


Identifikationsnummer), TIN des oder der 


ausstellenden Länder 


ii) Rechtsträger  Name, TIN (vom Quellenmitgliedstaat 


zugewiesene Steuer-


Identifikationsnummer, sofern verfügbar, 


und die vom Land der steuerlichen 


Ansässigkeit zugewiesene Steuer-


Identifikationsnummer), TIN des oder der 


ausstellenden Länder, Anschrift, LEI, 


sofern anwendbar, EUID, sofern 


anwendbar 


In Ermangelung einer 


Identifikationsnummer, Rechtsform und 


Datum der Gründung 
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Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit 


(auszufüllen, wenn die Person in Abschnitt A 


der zertifizierte Finanzintermediär des 


eingetragenen Eigentümers ist) 


eTRC-Überprüfungscode oder die 


Informationen, die in Artikel 11 Absatz 2 


Buchstabe aa genannt sind, sofern 


anwendbar 


Name des Landes der steuerlichen 


Ansässigkeit 


Nummer des Anlagekontos Nummer des Verwahrungskontos, auf dem 


die Wertpapiere vom 


Finanzintermediär/Anleger, der die 


Zahlung erhält, gehalten werden  
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Kontoart  Die Kontoart gemäß Artikel 38 der 


Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und 


sonstige Konten: 


A – Eigenkonto (von einem Teilnehmer des 


Zentralverwahrers des ursprünglichen 


Wertpapierregisters geführt) 


B – Allgemeines Konto Dritter (von einem 


Teilnehmer des Zentralverwahrers des 


ursprünglichen Wertpapierregisters für 


Rechnung von Kunden geführt) 


C – Einzelkonto eines Dritten (von einem 


Teilnehmer des Zentralverwahrers des 


ursprünglichen Wertpapierregisters im 


Namen eines Kunden geführt) 


D – Detail-Registerkonto eines allgemeinen 


Kontos Dritter (Wertpapiere eines Kunden, 


die in einem allgemeinen Konto Dritter 


enthalten sind, das von einem Teilnehmer 


des Zentralverwahrers des ursprünglichen 


Wertpapierregisters geführt wird) 


E – Gesamtkonto Dritter, außer B 


F – Einzelkonto eines Wertpapierinhabers, 


außer D oder C 


G – Sonstige Kontoart 
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C. Informationen zu demjenigen, von dem die Dividenden- oder Zinszahlung ausgeht  


Identifikation des Finanzintermediärs, von 


dem der Meldende die Dividenden- oder 


Zinszahlung erhält 


Kommt die Meldeoption nach Artikel 9 


Absatz 1c zur Anwendung, so gilt Folgendes: 


Abschnitt C enthält Informationen zu jedem 


zertifizierten Finanzintermediär, der Teil der 


Wertpapier-Zahlungskette ist. Diese 


Informationen beziehen sich auf die 


fortlaufende Zahlungskette von 


Finanzintermediären. 


 


    


ii) Juristische Person Name, LEI, TIN (vom Quellenmitgliedstaat 


zugewiesene Steuer-


Identifikationsnummer, sofern verfügbar, 


und die vom Land der steuerlichen 


Ansässigkeit zugewiesene Steuer-


Identifikationsnummer), TIN des oder der 


ausstellenden Länder, Anschrift, EUID, 


sofern anwendbar 


Nummer des Anlagekontos Nummer des Verwahrungskontos, auf dem 


die Wertpapiere vom Finanzintermediär, 


von dem die Zahlung ausgeht, gehalten 


wurden 
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Kontoart  Die Kontoart gemäß Artikel 38 der 


Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und 


sonstige Konten: 


A – Eigenkonto (von einem Teilnehmer des 


Zentralverwahrers des ursprünglichen 


Wertpapierregisters geführt) 


B – Allgemeines Konto Dritter (von einem 


Teilnehmer des Zentralverwahrers des 


ursprünglichen Wertpapierregisters für 


Rechnung von Kunden geführt) 


C – Einzelkonto eines Dritten (von einem 


Teilnehmer des Zentralverwahrers des 


ursprünglichen Wertpapierregisters im 


Namen eines Kunden geführt) 


D – Detail-Registerkonto eines allgemeinen 


Kontos Dritter (Wertpapiere eines Kunden, 


die in einem allgemeinen Konto Dritter 


enthalten sind, das von einem Teilnehmer 


des Zentralverwahrers des ursprünglichen 


Wertpapierregisters geführt wird) 


E – Gesamtkonto Dritter, außer B 


F – Einzelkonto eines Wertpapierinhabers, 


außer D oder C 


G – Sonstige Kontoart 
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D. Informationen zur Dividenden- oder Zinszahlung 


Emittent  Name, TIN oder, falls nicht vorhanden, LEI 


oder EUID, offizielle Anschrift 


Zentralverwahrer Identifizierung des Zentralverwahrers, der 


das ursprüngliche Wertpapierregister führt 


ISIN-Nummer Wertpapierkennung 


Art des Wertpapiers  Art der Aktie, Basiswert eines 


Aktienzertifikats, Anleihe 


Anzahl der Wertpapiere, die einen 


Zahlungsanspruch begründen  


Anzahl der abgewickelten Wertpapiere 


Anzahl der noch abzuwickelnden 


Wertpapiere  


Art der Zahlung Bargeld 


Aktien (Angabe, ob sie aus einer Script-


Dividende stammen, und ISIN-Nummer)  


COAF (Offizielle Kennung des 


Kapitalmaßnahmenereignisses) oder, falls 


nicht verfügbar, ausführliche Informationen 


zur Ausschüttung 


Identifikation der Maßnahme (Dividenden-


/Zinsausschüttung) 


Relevante Daten Tag der Notierung ex Dividende, 


Nachweisstichtag, Zahlungstag  


Betrag der erhaltenen/zu erhaltenden 


Dividenden oder Zinsen und Währung 


Bruttobetrag, Nettobetrag 
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Informationen zur Quellensteuer Angewandter oder anzuwendender 


Quellensteuersatz, einbehaltener Betrag, 


Betrag und Satz des Aufschlags, falls 


anwendbar 


Rechtsgrundlage des anwendbaren 


Quellensteuersatzes (auszufüllen, wenn die 


Person in Abschnitt A der zertifizierte 


Finanzintermediär des eingetragenen 


Eigentümers ist) 


IBAN des Geldkontos IBAN des Kontos, auf das die Zahlung 


überwiesen wurde 
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E. Informationen zur Anwendung von Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung, 


denen der die Entlastung beantragende zertifizierte Finanzintermediär zu genügen 


hat 


Informationen über die Haltedauer der 


zugrunde liegenden öffentlich gehandelten 


Aktien 


Zwei Felder: 1) für zugrunde liegende 


Aktien, die mehr als fünf Tage vor dem 


Tag der Notierung ex Dividende erworben 


wurden – Anzahl der Aktien 


2) für zugrunde liegende Aktien, die 


innerhalb eines Zeitraums von fünf Tagen 


vor dem Tag der Notierung ex-Dividende 


erworben wurden – Anzahl der Aktien 


(„FIFO“ – First In First Out – im Falle 


regulärer Handelspositionen) 


 


Informationen zur Finanzvereinbarung Angabe, ob es Belege für eine 


Finanzvereinbarung im Zusammenhang mit 


zugrunde liegenden öffentlich gehandelten 


Aktien gibt, die am Tag der Notierung ex 


Dividende noch nicht abgewickelt, 


abgelaufen oder anderweitig beendet war 


Für zugrunde liegenden Aktien, die mit 


einer Finanzvereinbarung verbunden sind – 


Anzahl der Aktien 


Für zugrunde liegenden Aktien, die nicht 


mit einer Finanzvereinbarung verbunden 


sind – Anzahl der Aktien 
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F. Informationen zu Transaktionen, die der Quellenmitgliedstaat gemäß Artikel 9 


Absatz 1bis anfordern kann 


Informationen zu Transaktionen mit 


zugrunde liegenden Wertpapieren im 


Zeitraum von einem Jahr vor dem 


Nachweisstichtag bis einschließlich 45 Tage 


nach dem Nachweisstichtag 


Handelstage 


Vertraglicher oder vereinbarter 


Abwicklungstermin  


Tatsächlicher Abwicklungstermin 


Jeweilige Anzahl der Wertpapiere, die 


Gegenstand des Handels sind 


Art der Transaktion: Kauf, Verkauf, 


Darlehensgeschäft, Übertragung, sonstige 
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F. Informationen zu Aktienzertifikaten, die der Quellenmitgliedstaat gemäß Artikel 9 


Absatz 1bis anfordern kann 


Wenn es sich um eine Dividendenzahlung 


aus einem Aktienzertifikat handelt: 


Name, internationale Wertpapier-


Identifikationsnummer (z. B. ISIN-


Nummer) der Aktienzertifikate und der 


zugrunde liegenden Aktien 


Name der Bank, bei der die Stammaktien 


hinterlegt sind 


Verhältnis Aktienzertifikate zu 


Stammaktien 


Anzahl der vom eingetragenen Eigentümer 


gehaltenen Aktienzertifikate, die zum 


Erhalt der Dividendenzahlung berechtigen 


Zahlungstag der Dividende aus einem 


Aktienzertifikat 


Gesamtzahl der ausgegebenen 


Aktienzertifikate zum Nachweisstichtag 


Gesamtzahl der zugrunde liegenden Aktien 


für alle ausgegebenen Aktienzertifikate 


zum Nachweisstichtag 


________________ 
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Q̀NâQRSFIHRIPFYHPMNKL\bMXHKLIRFcWMHSdIHMFQRZFZIPFJISIXQRSFâIPFZHIFeILPYIPMNMIQIPSPQOOI
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Urteil vom 11. Januar 2024, IV R 24/21
Erweiterte Kürzung bei Vermietung eines Hotelgrundstücks


ECLI:DE:BFH:2024:U.110124.IVR24.21.0


BFH IV. Senat


GewStG § 9 Nr 1, EStG § 15 Abs 3 Nr 2, BewG § 68 Abs 1 Nr 1, BewG § 68 Abs 2 S 1 Nr 2, AO § 39 Abs 2 Nr 1, AO § 41
Abs 2, BGB § 93, BGB § 94 Abs 2, BGB § 95 Abs 2, HGB § 340b, FGO § 118 Abs 2, BGB § 929, BGB § 929ff, BGB § 873,
EStG VZ 2015 , GewStG VZ 2015


vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht , 29. September 2021, Az: 4 K 36/20


Leitsätze


NV: Ein Wirtschaftsgut, das eine Betriebsvorrichtung darstellt, kann nicht ohne das Grundstück mit aufstehendem
Gebäude übertragen werden, wenn es sich dabei um einen wesentlichen Bestandteil dieses Grundstücks mit Gebäude
handelt.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts vom 29.09.2021 - 4 K 36/20
aufgehoben.


Die Sache wird an das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG. Sie ist Eigentümerin eines mit einem Hotel
bebauten Grundstücks. Die Klägerin schloss am 09.12.1998 als Vermieterin mit der M-GmbH als Mieterin einen
Mietvertrag über ein noch fertigzustellendes Hotel. Als "mieteintrittsverpflichtete" Vertragspartei wurde die A-AG
bestimmt. Der Mietvertrag lautete auszugsweise:


1
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        "§ 1 Mietobjekt/Errichtung durch den Vermieter
1.1 Der Vermieter verpflichtet sich, auf dem Grundbesitz nach Maßgabe des Mieters entsprechend der als
Anlage 1 zu diesem Vertrag beigefügten  … Baubeschreibung inklusive Schnittstellenliste, der als Anlage 2 zu
diesem Vertrag beigefügten Einrichtungs- und Ausstattungsliste ein … - Hotel zu errichten.
(…)
1.3 Das vom Vermieter erstellte Mietobjekt Hotel wird ca. 240 Zimmer, Restaurant, Bar, Parkplätze und
ca. 750 qm für Tagungs- und Konferenzräume einschließlich Foyerbereich, sowie einen entsprechenden
Fitness-Bereich mit Sauna etc. sowie allen sonstigen Büros und Nebenräumen haben, und schlüsselfertig und
komplett eingerichtet -wie es sich aus der Planung und Baubeschreibung (…) ergibt- an den Mieter
übergeben.
Ebenfalls zum Mietobjekt gehört entsprechend der Anlage 2 die Einrichtung und Ausstattung des
Mietobjektes inklusive des Zubehörs. (…)
1.7 Die in der Anlage 2 zu diesem Mietvertrag aufgeführten Gegenstände der Erstausstattung und
Ersteinrichtung für das Mietobjekt sind Gegenstand der Mietsache und durch den Vermieter für den Mieter
kostenfrei zur Verfügung zu stellen, so insbesondere hierbei die Möblierung und sonstige Einrichtung und
Ausstattung der Hotelzimmer, der Tagungs- und Konferenzräume, der öffentlichen Bereiche, der Küche, des
Restaurants und der Personal- und Büroräume sowie alle sonstigen in der Anlage 2 genannten Gegenstände
für die Betriebsausstattung.
Alle Gegenstände der Anlage 2 (Ersteinrichtung- und Erstausstattung) verbleiben uneingeschränkt im
Eigentum des Vermieters.
1.8 Alle in der Anlage 2 über die Ersteinrichtung und Erstausstattung hinausgehenden nicht genannten
Gegenstände für die Betriebsausstattung und Betriebsmittel beschafft der Mieter auf eigene Kosten.
Verbleiben Gegenstände, die im Eigentum des Mieters stehen, nach Ablauf des Mietverhältnisses auf Wunsch
des Vermieters im Mietobjekt, so hat der Vermieter dem Mieter den Zeitwert zu ersetzen. (…)


        § 5 Mietzins
5.1 Grundlage für Ermittlung des Mietzinses ist eine Zimmeranzahl in Höhe von 240 entsprechend der vom
Mieter geprüften und genehmigten Vorplanung. (…)
Der Mieter zahlt somit ab der Übergabe des Mietobjektes bei 240 berechneten Zimmern an den Vermieter
eine 240 Zimmern entsprechende Miete von DM … pro Jahr.
(…)


        § 11 Gefahrtragung und Unterhaltung des Mietobjekts
11.1 (…)
Die vom Vermieter gemäß § 1 Abs. 1.3 und 1.8 mitvermietete Ersteinrichtung gemäß Anlage 2 zu diesem
Vertrag ist vom Mieter laufend zu unterhalten bzw. auf eigene Kosten zu ersetzen oder zu erneuern, so daß
bei Beendigung des Mietvertrages ein unter Berücksichtigung des Zeitablaufs und der Nutzung entsprechend
eingerichtetes und ausgestattetes Hotel, welches in Art, Qualität und Umfang der Ersteinrichtung und
Erstausstattung entspricht, an den Vermieter zurückgegeben wird. (…)"


Im Jahr 2002 erwarb die im EU-Ausland ansässige X-Gruppe die A-AG. Die X-Deutschland-GmbH (X-GmbH
beziehungsweise Mieterin) trat als Rechtsnachfolgerin in die Stellung der Mieterin in den geschlossenen
Mietvertrag ein.


2


Unter dem 29.12.2014 vereinbarten die Klägerin und die X-GmbH einen Nachtrag Nr. 2 zu dem Mietvertrag vom
09.12.1998. Unter Aufrechterhaltung aller übrigen Regelungen des bisherigen Mietvertrags vereinbarten sie:


3
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        "§ 1
Der Vermieter überträgt hiermit das Eigentum an der mitvermieteten Ersteinrichtung gemäß überarbeiteter
Anlage 2 des Mietvertrages auf den Mieter, der diese Übereignung annimmt. Die Übertragung erfolgt im
derzeitigen Zustand, wie er dem Mieter durch Besichtigung und Nutzung bekannt ist, und unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistung des Vermieters.
Der Mieter verpflichtet sich im Gegenzug, bei Beendigung des Mietvertrages an den Vermieter solche
Einrichtungsgegenstände zurück zu übereignen, die nach Art und Umfang der Anlage 2 zum Mietvertrag
entsprechen und unter Berücksichtigung des Zeitablaufs und der Nutzung einen Zustand haben, der in Art,
Qualität und Umfang der Ersteinrichtung und Erstausstattung entspricht. (…)"


In ihrer Gewerbesteuererklärung für das Streitjahr (2015) gab die Klägerin einen Gewinn von … € an und machte
eine erweiterte Kürzung für ein Grundstücksunternehmen nach § 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 des Gewerbesteuergesetzes in
der im Erhebungszeitraum gültigen Fassung (GewStG) in gleicher Höhe geltend.


4


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) folgte dem nicht und setzte den Gewerbesteuermessbetrag
2015 mit Bescheid vom 13.04.2017 auf … € fest. Das FA lehnte eine erweiterte Kürzung ab und gewährte nur eine
einfache Kürzung von 29.602 € auf Grundlage des Einheitswerts des Grundbesitzes. Den Einspruch der Klägerin
wies es mit Einspruchsentscheidung vom 20.02.2020 als unbegründet zurück.


5


Mit Urteil vom 29.09.2021 wies das Finanzgericht (FG) die Klage als unbegründet ab. Zur Begründung führte es im
Wesentlichen aus: Die Klägerin könne die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht in Anspruch
nehmen. Sie habe auch Erträge erzielt, die nicht ausschließlich auf die Nutzung und Verwaltung von Grundbesitz,
sondern von Betriebsvorrichtungen zurückzuführen seien. Denn bei dem bis 2014 mitvermieteten und mit Wirkung
zum Streitjahr übertragenen Hotelinventar handele es sich um Betriebsvorrichtungen. Die entgeltliche Überlassung
dieser Betriebsvorrichtungen an die Hotelmieterin sei ein im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG schädliches
Nebengeschäft.


6


Zwar sei in der Nachtragsvereinbarung zu dem Mietvertrag eine Übertragung des Hotelinventars auf die Mieterin
vereinbart worden. Diese sei aber nicht abschließend. Denn die Mieterin sei mit Beendigung des Mietvertrags zur
Rückübertragung des Eigentums an dem Inventar an die Klägerin verpflichtet. Der Nachtragsvertrag beinhalte damit
ein im Rahmen der schuldrechtlichen Gestaltungsfreiheit abgeschlossenes echtes Pensionsgeschäft über das
Hotelinventar, das ähnlich der für Kreditinstitute geltenden Spezialregelung des § 340b Abs. 1 und Abs. 2 des
Handelsgesetzbuchs (HGB) ausgestaltet sei. § 340b Abs. 4 HGB sehe bei echten Pensionsgeschäften eine
(fortdauernde) Pflicht zur Bilanzierung der übertragenen Vermögensgegenstände in der Bilanz des Pensionsgebers
vor. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen bei Pensionsgeschäften der vorliegenden Art ebenfalls
von fortlaufendem wirtschaftlichem Eigentum und einer damit einhergehenden Bilanzierungspflicht des
Pensionsgebers auszugehen sei, sei bislang noch nicht geklärt, könne für die Frage eines schädlichen
Nebengeschäfts im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG aber auch dahinstehen. Der Vertrag sei einem Miet-
beziehungsweise Pachtvertrag sehr ähnlich. Es gehe um die entgeltliche Überlassung von Gegenständen auf Zeit.
Auch wenn der Nachtrag keine eigene Entgeltregelung enthalte, so stehe er doch in einem Zusammenhang mit dem
Mietvertrag über das Hotel und der dort enthaltenen Entgeltvereinbarung. Da der Wert des Inventars gemäß den in
Anlage 2 des Mietvertrags aufgeführten Preisangaben eine ganz erhebliche Größenordnung aufweise, sei davon
auszugehen, dass der zuvor anteilig auf das Hotelinventar entfallende Mietzins ab 2015 als Pensionsentgelt
geschuldet sein sollte. Abweichendes ergebe sich nicht aus dem Vortrag der Klägerin, das Inventar sei für sie ohne
Wert gewesen. Denn es fehle an einer Änderung der Preisgestaltung der Hotelüberlassung, die der vorgetragenen
Wertlosigkeit der Inventargegenstände durch entsprechende Herabsetzung des Mietzinses objektiv Rechnung
getragen hätte.


7


Die Annahme einer entgeltlichen Überlassung von Betriebsvorrichtungen entfalle auch nicht wegen der
vereinbarten (zeitweisen) Eigentumsübertragung am Hotelinventar. Der Bedeutungsgehalt eines sachenrechtlichen
Verfügungsgeschäfts bemesse sich nach dem der jeweiligen Verpflichtung zugrunde liegenden Kausalgeschäft. Dies
sei hier ein entgeltliches Pensionsgeschäft hinsichtlich des Hotelinventars, das inhaltlich auf die Überlassung von
Betriebsvorrichtungen für die Dauer des Mietverhältnisses am Hotel gerichtet sei. Diese zivilrechtliche
Zweckbestimmung sei auch steuerrechtlich zu beachten und als schädliches Nebengeschäft im Sinne des § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG einzuordnen.


8


Die Klägerin rügt mit ihrer Revision die Verletzung materiellen Bundesrechts in Gestalt von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG.9
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Sie habe im Streitjahr ausschließlich Einkünfte erzielt, die auf die Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes
entfallen seien.


Nach § 1 Ziff. 1.7 des Mietvertrags habe sie die Ersteinrichtung und Erstausstattung der Mieterin kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Jedenfalls mit Abschluss der Nachtragsvereinbarung habe sie dann im Streitjahr keine Erträge
aus einer schädlichen Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen mehr erzielt. Denn nach der Übertragung des
Eigentums an dem Inventar sei dessen Vermietung nicht mehr in Betracht gekommen.


10


Zu Unrecht gehe das FG von einem echten Pensionsgeschäft aus. So sei schon fraglich, ob es sich bei § 340b HGB
nur um eine ‑‑hier nicht einschlägige‑‑ Spezialregelung für die Bilanzierung bei Kreditinstituten oder um einen
allgemeinen Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung handele. Ein Pensionsgeschäft nach § 340b HGB liege
zudem nur vor, wenn Zahlung und Rückzahlung als Gegenleistung für die Hin- und Rückgabe der Pensionsgüter
erfolgten. Im Streitfall sei jedoch weder für die Übertragung des Hotelinventars noch für die Verpflichtung zur
Rückübertragung an die Klägerin bei Beendigung des Mietvertrags eine Gegenleistung vereinbart worden. Sofern
das FG gleichwohl ein entgeltliches Geschäft annehme, weil eine im Mietvertrag getroffene Entgeltregelung nach
wie vor Geltung beanspruche, sei darauf hinzuweisen, dass nach § 1 Ziff. 1.7 des Mietvertrags die Ersteinrichtung
und Erstausstattung der Mieterin kostenfrei zur Verfügung gestellt worden sei.


11


Zudem sei die Nachtragsvereinbarung insbesondere deshalb erfolgt, um den Verwaltungsaufwand zu vermeiden,
der durch den Ausweis von Inventar im Jahresabschluss der Klägerin entstanden sei, da die Klägerin sich hierzu
mühsam mit der Konzernzentrale der Mieterin im EU-Ausland hätte abstimmen müssen. Deshalb habe man das
Inventar des Hotels bei dem Mieter aktivierungspflichtig stellen wollen, wie es auch für die Inventargegenstände
gegolten habe, die der Mieter zwischenzeitlich als Ersatzwirtschaftsgüter angeschafft habe. Bei einem echten
Pensionsgeschäft hätten die in Pension gegebenen Vermögensgegenstände hingegen weiterhin bei der Klägerin als
Pensionsgeberin bilanziert werden müssen.


12


Bei der Annahme eines ab 2015 auf das Hotelinventar entfallenden (anteiligen) Pensionsentgelts unter Verweis auf
die in der überarbeiteten Anlage 2 des Mietvertrags aufgeführten Preisangaben in "ganz erheblicher
Größenordnung" übersehe das FG, dass mit dem Nachtrag lediglich die der Klägerin Ende 2014 noch verbliebenen
Ersteinrichtungsgegenstände, das heißt die nicht bereits durch den Mieter selbst auf seine Kosten ersetzten und
damit in seinem Eigentum stehenden sowie die nicht bereits wirtschaftlich verbrauchten Wirtschaftsgüter
übereignet worden seien. Da die Ersteinrichtungsgegenstände bereits seit 1999 zur Verfügung gestellt und genutzt
worden seien, sei ihnen objektiv kein nennenswerter Wert mehr beizumessen gewesen. Abweichendes ergebe sich
auch nicht aus der Pflicht zur Rückübereignung bei Vertragsende. Durch die Verpflichtung zur Ersetzung und
Erneuerung während der Dauer des Mietvertrags sowie den Anspruch auf Rückübereignung des Hotelinventars bei
Beendigung des Mietverhältnisses werde vielmehr ein Investitionsdruck zur Sicherung der Standortattraktivität auf
den Mieter erzeugt, um die Hotelimmobilie möglichst wertstabil zu halten und fortgesetzt Mieteinnahmen für die
Klägerin zu sichern.


13


Auch ein Scheingeschäft oder ein Gestaltungsmissbrauch lägen nicht vor. Ziel der Nachtragsvereinbarung zu dem
Mietvertrag sei es gewesen, Aufwand für die Verwaltung zu vermeiden, der durch den Ausweis von Inventar in dem
Jahresabschluss der Klägerin entstanden wäre, da sie sich hierzu mühsam mit der Konzernzentrale der Mieterin im
EU-Ausland hätte abstimmen müssen. Deshalb habe man das Inventar des Hotels bei den Mietern aktiviert, wie es
auch für das Inventar gegolten habe, das der Mieter zwischenzeitlich als Ersatzwirtschaftsgüter angeschafft habe.
Die Konzernmutter aus dem EU-Ausland habe einen vollständigen und zutreffenden Konzernabschluss für die
weltweite Hotelgruppe zu erstellen.


14


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
das Urteil des Schleswig-Holsteinischen FG vom 29.09.2021 - 4 K 36/20 sowie die Einspruchsentscheidung des FA
vom 20.02.2020 aufzuheben und den Gewerbesteuermessbescheid 2015 vom 13.04.2017 dahingehend abzuändern,
dass der Gewerbesteuermessbetrag auf 0 € festgesetzt wird.


15


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


16


Das FG habe zu Recht angenommen, dass der ursprünglich vereinbarte Mietzins sich auch auf das überlassene
Inventar des Hotels bezogen habe. Angesichts dessen Wertes von über 2 Mio. DM sei es denklogisch, sich diese
Investition über den Mietzins vergüten zu lassen. Da die Übertragung des Inventars durch die
Nachtragsvereinbarung zu dem Mietvertrag nicht abschließender Natur gewesen sei, habe das FG zutreffend


17
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Entscheidungsgründe


II.


angenommen, dass die Vereinbarung auf eine entgeltliche, zeitlich befristete Überlassung von Gegenständen
gerichtet gewesen sei. Die von der Klägerin betonte Wertlosigkeit des Inventars sei angesichts der Verpflichtung der
Mieterin zur Rückübertragung von Inventar, das in Art, Qualität und Umfang der Ersteinrichtung entspreche,
unerheblich.


Der Nachtrag zu dem Mietvertrag erfülle die Voraussetzungen eines Gestaltungsmissbrauchs. Gegenstand des
bestehenden Mietvertrags sei nach dessen § 1 Ziff. 1.3 ein voll eingerichtetes und ausgestattetes Hotel gewesen.
Der Nachtrag zu dem Mietvertrag habe daran nichts geändert. Die nachträgliche Übertragung des Hotelinventars
diene nur der Vermeidung der Erzielung von Erträgen aus gewerbesteuerlich schädlicher Mitvermietung von
Betriebsvorrichtungen im Sinne von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Das bisherige Mietverhältnis habe sich nicht geändert,
insbesondere seien der Mietzins und die Verpflichtung zur Rückübereignung nicht angepasst worden. Es seien keine
tragenden außersteuerlichen Gründe für diesen Nachtrag zu dem Mietvertrag vorgetragen worden. Der hierfür
genannte Grund des Abstimmungsbedarfs der Mieterin X-GmbH mit ihrer im EU-Ausland ansässigen Konzernmutter
sei nicht überzeugend. Die X-GmbH verfüge über ein eigenes regionales Verwaltungszentrum.


18


Die Nachtragsvereinbarung sei zudem als für die Besteuerung unwirksames Scheingeschäft zu betrachten, wie der
Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 28.11.2019 - III R 34/17 (BFHE 267, 398, BStBl II 2020, 409, Rz 21) für
eine vergleichbare Konstellation ausgeführt habe.


19


Die Klägerin und das FA haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.20


Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angegriffenen FG-Urteils und zur
Zurückverweisung der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).


21


Zwar ist die Entscheidung des FG, dass die Klägerin auch im Streitjahr Betriebsvorrichtungen ‑‑deren
Nutzungsüberlassung unterstellt‑‑ entgeltlich überlassen hat, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (dazu unter
3.a und 3.b). Das Urteil des FG ist jedoch aufzuheben, da das FG die Frage nicht offenlassen durfte, ob die Klägerin
nach Abschluss der Nachtragsvereinbarung vom Dezember 2014 noch eine Rechtsposition innehatte, aufgrund
derer sie der X-GmbH Inventar im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG kürzungsschädlich zur Nutzung überlassen
konnte (dazu unter 3.c). Die Sache ist nicht spruchreif, da der Senat aufgrund der bisherigen Feststellungen diese
Beurteilung nicht selbst vornehmen und damit nicht selbst entscheiden kann, ob der Klägerin im Streitjahr die
begehrte erweiterte Kürzung zusteht (dazu unter 4.).


22


1. Die Klägerin ist als gewerblich geprägte Personengesellschaft mit ihrer Vermietungstätigkeit sachlich
gewerbesteuerpflichtig.


23


Bei der Klägerin handelt es sich um eine gewerblich geprägte Personengesellschaft im Sinne von § 15 Abs. 3 Nr. 2
des Einkommensteuergesetzes. Ihr Betrieb unterliegt daher nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG unabhängig von der Art
der ausgeübten Tätigkeit der Gewerbesteuer. Damit ist auch die nur vermögensverwaltend tätige Klägerin sachlich
gewerbesteuerpflichtig (z.B. BFH-Urteile vom 25.05.2023 - IV R 33/19, BFHE 280, 320, BStBl II 2023, 927, Rz 39 und
vom 15.06.2023 - IV R 30/19, BFHE 281, 90, BStBl II 2023, 1050, Rz 48). Da insoweit zwischen den Beteiligten kein
Streit besteht, sieht der Senat von weiteren Ausführungen ab.


24


2. Anstelle der sogenannten einfachen Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG tritt nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf
Antrag bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes
Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser,
Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und veräußern, die Kürzung um den Teil des
Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt (sogenannte erweiterte
Kürzung).


25


Der Zweck der erweiterten Kürzung besteht darin, die Erträge aus der bloßen Verwaltung und Nutzung eigenen
Grundbesitzes von der Gewerbesteuer zum Zweck der Gleichbehandlung mit Steuerpflichtigen freizustellen, die nur


26
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private Vermögensverwaltung betreiben (z.B. BFH-Urteil vom 25.05.2023 - IV R 33/19, BFHE 280, 320, BStBl II 2023,
927, Rz 44).


a) Der in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG verwendete Begriff des "Grundbesitzes" ist in dem gegenüber dem
Einkommensteuerrecht engeren, bewertungsrechtlichen Sinne zu verstehen (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-
Urteil vom 11.04.2019 - III R 36/15, BFHE 264, 470, BStBl II 2019, 705, Rz 15, m.w.N.). Nach § 68 des
Bewertungsgesetzes (BewG) gehören zum Grundvermögen unter anderem der Grund und Boden und die Gebäude
(§ 68 Abs. 1 Nr. 1 BewG), nicht aber Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage
gehören (Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie wesentliche Bestandteile sind (§ 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG).


27


aa) Der Begriff der Betriebsvorrichtung setzt Gegenstände voraus, durch die das Gewerbe unmittelbar betrieben
wird. Zwischen der Betriebsvorrichtung und dem Betriebsablauf muss ein ähnlich enger Zusammenhang bestehen,
wie er üblicherweise bei Maschinen gegeben ist. Dagegen reicht es nicht aus, wenn eine Anlage für einen Betrieb
lediglich nützlich oder notwendig oder sogar gewerbepolizeilich vorgeschrieben ist. Entscheidend ist, ob die
Gegenstände von ihrer Funktion her unmittelbar zur Ausübung des Gewerbes genutzt werden. Für die Abgrenzung
von Gebäudebestandteilen und Betriebsvorrichtungen kommt es deshalb darauf an, ob die Vorrichtung im Rahmen
der allgemeinen Nutzung des Gebäudes erforderlich ist oder ob sie unmittelbar der Ausübung des Gewerbes dient.
Die zivilrechtliche Einordnung eines Gegenstands als wesentlicher Gebäudebestandteil schließt das Vorliegen einer
Betriebsvorrichtung im Sinne von § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG nicht aus (vgl. BFH-Urteile vom 19.12.2023 -
IV R 5/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 36 f.; vom 18.12.2019 - III R 36/17, BFHE 267, 406, BStBl II
2020, 405, Rz 20, m.w.N. und vom 10.02.2022 - IV R 33/18, Rz 37).


28


bb) Die Frage, ob Betriebsvorrichtungen Gegenstand eines Mietvertrags sind, ist nach zivilrechtlichen Kriterien zu
beurteilen. Hieraus folgt auch, dass wesentliche Bestandteile des Grundstücks nicht zwingend und automatisch
kürzungsschädlich mitvermietet werden. Da nicht sonderrechtsfähige Sachbestandteile ebenfalls Mietsache im
Sinne des § 535 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sein können, kann die Vermietung derartiger
Sachbestandteile in einem Vertrag über die Vermietung eines Gebäudes auch ausgeschlossen werden. Ist der
vertragliche Ausschluss von Betriebsvorrichtungen im Mietvertrag zivilrechtlich wirksam, ist er grundsätzlich auch
steuerrechtlich zu beachten (vgl. BFH-Urteile vom 28.11.2019 - III R 34/17, BFHE 267, 398, BStBl II 2020, 409,
Rz 20; vom 19.12.2023 - IV R 5/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 39).


29


Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob das Eigentum an einer Betriebsvorrichtung eigenständig übertragen
werden kann.


30


Bei einer Betriebsvorrichtung handelt es sich um einen steuerrechtlichen, keinen zivilrechtlichen Begriff (vgl. auch
Urteil des Bundesgerichtshofs ‑‑BGH‑‑ vom 17.11.2010 – VIII ZR 277/09, BGHZ 187, 311, Rz 12). Die Übereignung
des betreffenden Gegenstands folgt den zivilrechtlichen Regelungen der Eigentumsübertragung an Sachen
(§§ 929 ff., § 873 BGB). Erfüllen Betriebsvorrichtungen deshalb den zivilrechtlichen Tatbestand eines wesentlichen
Bestandteils des Grundstücks beziehungsweise der aufstehenden Gebäude (§§ 93 f. BGB), so ist eine isolierte
Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums an der Betriebsvorrichtung nicht möglich (Wagner in
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 64). Eine eigenständige steuerrechtliche
Zuordnung des Wirtschaftsguts ist dann nur als vom Zivilrecht abweichendes wirtschaftliches Eigentum nach § 39
Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) möglich (Bahns/Graw, Finanz-Rundschau ‑‑FR‑‑ 2008, 257, 263).


31


b) "Eigener" Grundbesitz im Sinne von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist der zum Betriebsvermögen des Unternehmers
gehörende Grundbesitz (z.B. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225,
BStBl II 2019, 262, Rz 76 f.).


32


Eigener Grundbesitz wird "verwaltet und genutzt", wenn er zum Zweck der Fruchtziehung aus zu erhaltender
Substanz eingesetzt wird, etwa durch Vermietung und Verpachtung (z.B. BFH-Urteil vom 19.12.2023 - IV R 5/21, zur
amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 42, m.w.N.).


33


c) Die neben der Vermögensverwaltung des Grundbesitzes erlaubten, jedoch nicht begünstigten Tätigkeiten sind in
§ 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG abschließend aufgezählt (z.B. BFH-Urteil vom 18.12.2019 - III R 36/17, BFHE 267,
406, BStBl II 2020, 405, Rz 16).


34


Darüber hinaus liegen nach ständiger Rechtsprechung Nebentätigkeiten innerhalb des von dem
Ausschließlichkeitsgebot des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG gezogenen Rahmens und sind ‑‑ausnahmsweise‑‑ nicht
begünstigungsschädlich, wenn sie der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes im engeren Sinne
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dienen und als zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung
und Grundstücksnutzung angesehen werden können. Ist der Umfang einer derartigen Nebentätigkeit gering, kommt
es nicht zur Versagung der erweiterten Kürzung wegen Verstoßes gegen das Ausschließlichkeitsgebot (BFH-Urteile
vom 22.10.2020 - IV R 4/19, BFHE 270, 529, BStBl II 2022, 87, Rz 23 und vom 15.06.2023 - IV R 6/20, Rz 27). Im
Übrigen sind von dem Ausschließlichkeitserfordernis keine Ausnahmen wegen Geringfügigkeit oder des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit geboten. Ein Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot führt deshalb zur
Versagung der erweiterten Kürzung (z.B. BFH-Urteile vom 11.04.2019 - III R 36/15, BFHE 264, 470, BStBl II 2019,
705, Rz 37 und vom 15.06.2023 - IV R 6/20, Rz 27).


Die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen ist danach nur dann nicht kürzungsschädlich, wenn sie lediglich
einen zwingend notwendigen, das heißt unentbehrlichen Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen
Grundstücksverwaltung und -nutzung darstellt. Hierzu zählt insbesondere der Betrieb notwendiger
Sondereinrichtungen für die Mieter und notwendiger Sondereinrichtungen im Rahmen der allgemeinen
Wohnungsbewirtschaftung, etwa die Unterhaltung von zentralen Heizungsanlagen, Gartenanlagen und Ähnlichem.
Eine darüber hinausgehende Mitvermietung von nicht fest mit dem Grundstück verbundenen Betriebsvorrichtungen
schließt die Kürzung dagegen regelmäßig aus. Ob die Voraussetzungen für ein unschädliches Nebengeschäft
vorliegen, ist dabei anhand objektiver Umstände festzustellen und nicht nach den Beziehungen zwischen dem
Steuerpflichtigen einerseits und seinen tatsächlichen Geschäftspartnern andererseits zu beurteilen. Die
Erforderlichkeit eines solchen Nebengeschäfts zur eigenen wirtschaftlich sinnvollen Grundstücksverwaltung ist
bereits dann zu verneinen, wenn die Grundstücksverwaltung und -nutzung zu etwa gleichen Bedingungen auch
ohne dieses Nebengeschäft hätte durchgeführt werden können (z.B. BFH-Urteile vom 23.07.1969 - I R 134/66, BFHE
96, 403, BStBl II 1969, 664 [Rz 25]; vom 11.04.2019 - III R 36/15, BFHE 264, 470, BStBl II 2019, 705, Rz 27 und vom
18.12.2019 - III R 36/17, BFHE 267, 406, BStBl II 2020, 405, Rz 28, m.w.N.).


36


3. Nach den vorstehenden Grundsätzen war das Urteil des FG aufzuheben. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden
ist zwar die Annahme des FG, dass zu den Gegenständen, deren Überlassung zur Nutzung im Streitjahr zwischen
den Beteiligten streitig ist, auch Betriebsvorrichtungen gehören (dazu unter a) und dass eine etwaige Überlassung
auch im Streitjahr entgeltlich gewesen ist (dazu unter b). Die Entscheidung ist aber aufzuheben, da das FG die Frage
nicht offenlassen durfte, ob die Klägerin nach Abschluss der Nachtragsvereinbarung vom Dezember 2014 noch eine
Rechtsposition innehatte, aufgrund derer sie der Mieterin Inventar im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
kürzungsschädlich zur Nutzung überlassen konnte (dazu unter c).


37


a) Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist die Entscheidung des FG zunächst insoweit, als das FG angenommen
hat, zu den Gegenständen, deren Überlassung im Streitjahr streitig ist, gehörten auch Betriebsvorrichtungen für das
auf dem Grundstück betriebene Hotel, und dass deren (etwaige) Überlassung keinen lediglich zwingend
notwendigen, das heißt unentbehrlichen Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen
Grundstücksverwaltung und -nutzung darstelle (vgl. BFH-Urteil vom 11.04.2019 - III R 36/15, BFHE 264, 470, BStBl
II 2019, 705, Rz 18 ff. und 28). Da dies auch zwischen den Beteiligten nicht streitig ist, sieht der Senat insoweit von
weiteren Ausführungen ab.


38


b) Das FG konnte den Mietvertrag zwischen der Klägerin und der X-GmbH (beziehungsweise deren
Rechtsvorgängerin) auch dahin auslegen, dass eine entgeltliche Vermietung auch der Ersteinrichtung an die X-
GmbH vereinbart war.


39


aa) Die Auslegung von Verträgen obliegt dem FG als Tatsacheninstanz.40


Die Auslegung von Verträgen gehört zu den tatsächlichen Feststellungen im Sinne von § 118 Abs. 2 FGO. Werden
‑‑wie im Streitfall‑‑ in der Revisionsbegründung keine durchgreifenden Verfahrensrügen erhoben, kann die
Bindungswirkung der Würdigung des FG nur dann entfallen, wenn die Vorinstanz gesetzliche Auslegungsregeln
verletzt, gegen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verstoßen oder die Grenzen der freien
Beweiswürdigung überschritten hat. Ist dies nicht der Fall, bindet die Vertragsauslegung des FG das
Revisionsgericht schon dann, wenn sie lediglich möglich, nicht aber zwingend ist (z.B. BFH-Urteil vom 09.02.2023 -
IV R 23/20, Rz 30).


41


bb) Das FG hat den von der Klägerin geschlossenen Mietvertrag vom 09.12.1998 und die Nachtragsvereinbarung
vom 29.12.2014 dahingehend ausgelegt, dass die Überlassung der Ersteinrichtung von dem entgeltlichen
Mietvertrag erfasst war und diese Verknüpfung in Form eines entgeltlichen Leistungsaustauschs sich auch nicht
durch die Nachtragsvereinbarung gelöst hat, sondern unverändert geblieben ist. Auch wenn der Nachtrag keine
eigene Entgeltregelung enthalte, so stehe er doch in einem Zusammenhang mit dem Mietvertrag über das Hotel
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und der dort enthaltenen Entgeltvereinbarung. Da der Wert des Inventars gemäß der in Anlage 2 des Mietvertrags
aufgeführten Preisangaben eine ganz erhebliche Größenordnung aufweise, sei davon auszugehen, dass der zuvor
anteilig auf das Hotelinventar entfallende Mietzins ab 2015 als Pensionsentgelt geschuldet sein sollte.
Abweichendes ergebe sich nicht aus dem Vortrag der Klägerin, das Inventar sei für sie ohne Wert gewesen. Denn es
fehle an einer Änderung der Preisgestaltung der Hotelüberlassung, die der vorgetragenen Wertlosigkeit der
Inventargegenstände durch entsprechende Herabsetzung des Mietzinses objektiv Rechnung getragen hätte.


Nach dem Wortlaut der festgestellten vertraglichen Vereinbarungen ist eine solche Auslegung möglich. Sie
entspricht auch den allgemeinen Auslegungsregeln und verstößt nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze.


43


(1) Nach dem Mietvertrag vom 09.12.1998 wird ein Leistungsaustausch zwischen der Überlassung von Grundbesitz
sowie einem nach Baubeschreibung darauf errichteten Hotel und der nach Anlage 2 zu dem Mietvertrag
enthaltenen Einrichtungs- und Ausstattungsliste (§ 1 Ziff. 1.1 des Mietvertrags vom 09.12.1998) einerseits und der
Zahlung eines Mietzinses in Höhe von … DM pro Jahr andererseits hergestellt.


44


Aus der Regelung in § 1 Ziff. 1.7 des Mietvertrags vom 09.12.1998 ist, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht
zwingend zu schließen, dass die Überlassung der Gegenstände der Erstausstattung und Ersteinrichtung in Anlage 2
ohne Entgelt zu erfolgen habe. Ausweislich der Anlage 2 hatten die dort genannten Gegenstände der
Ersteinrichtung und Erstausstattung einen erheblichen Wert. Da im Geschäftsleben der eine Partner dem anderen
Partner nichts zu schenken pflegt (z.B. BFH-Urteile vom 14.06.1973 - II R 37/72, BFHE 110, 142, BStBl II 1973, 802,
unter 3. [Rz 16] und vom 11.10.2007 - IV R 52/04, BFHE 219, 129, BStBl II 2009, 705, unter II.D.2.d [Rz 32]), durfte
das FG daher davon ausgehen, dass der nach dem Mietvertrag vom 09.12.1998 für die Überlassung des Hotels
insgesamt geschuldete Mietzins anteilig auch auf die Überlassung des Inventars entfallen sollte. Weshalb die
Parteien des Mietvertrags gleichwohl eine unentgeltliche Überlassung des Inventars vereinbart haben sollten, ist
weder dargelegt noch sonst ersichtlich.


45


(2) Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist zudem die Würdigung des FG, dass auch im Streitjahr die (etwaige,
dazu unten unter 3.c) Nutzungsüberlassung des Inventars weiterhin entgeltlich erfolgte. Insoweit durfte das FG
davon ausgehen, dass die im Mietvertrag vom 09.12.1998 enthaltene Entgeltregelung auch weiterhin Geltung
beanspruchen sollte, da die Nachtragsvereinbarung vom Dezember 2014 schon begrifflich durch die Bezeichnung
"Nachtrag zum Mietvertrag" in einer ausdrücklichen Beziehung zum Grundmietverhältnis über das Hotel stehe und
keine Änderung der Preisgestaltung der Hotelüberlassung erfolgt sei, die der von der Klägerin vorgetragenen
Wertlosigkeit der Inventargegenstände durch entsprechende Herabsetzung des Mietzinses objektiv Rechnung
getragen hätte.


46


War danach auch im Streitjahr eine (etwa erfolgte) Nutzungsüberlassung entgeltlich, kann dahinstehen, ob nur eine
entgeltliche Tätigkeit kürzungsschädlich sein kann (so z.B. BFH-Beschluss vom 21.07.2016 - IV R 26/14, BFHE 254,
371, BStBl II 2017, 202, Rz 64; Roser in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 1 Rz 126; Wagner in
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 40) oder ob auch eine unentgeltliche
Tätigkeit die erweiterte Kürzung ausschließen kann (dies offenlassend BFH-Urteil vom 17.01.2006 - VIII R 60/02,
BFHE 213, 5, BStBl II 2006, 434, unter II.1.c dd; bejahend Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 11. Aufl., § 9 Nr. 1
Rz 23b; Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 70).


47


c) Das angefochtene Urteil ist jedoch aufzuheben, da das FG die Frage nicht offenlassen durfte, ob die Klägerin nach
Abschluss der Nachtragsvereinbarung vom Dezember 2014 noch eine Rechtsposition innehatte, aufgrund derer sie
der Mieterin Inventar im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG kürzungsschädlich zur Nutzung überlassen konnte.


48


aa) Eine kürzungsschädliche Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen, die zur Versagung der begehrten
erweiterten Kürzung führen würde, kann im Streitjahr nur gegeben sein, wenn die Klägerin in diesem Zeitraum
noch (wirtschaftliche) Eigentümerin der Betriebsvorrichtungen war, das heißt eine Rechtsposition innehatte, kraft
derer sie der Mieterin die Nutzung überlassen konnte. War hingegen aufgrund der Nachtragsvereinbarung vom
Dezember 2014 die Mieterin im Streitjahr (wirtschaftliche) Eigentümerin aller von ihr im Hotel genutzten
Betriebsvorrichtungen, kann die Klägerin ihr diese in diesem Zeitraum nicht (mehr) kürzungsschädlich überlassen
haben. In diesem Fall wäre der Klägerin die erweiterte Kürzung zu gewähren. Daher durfte das FG die Frage nicht
offenlassen, ob die Klägerin im Streitjahr noch wirtschaftliche Eigentümerin von Betriebsvorrichtungen war, die die
Mieterin im Rahmen des Hotelbetriebs genutzt hat. Das Urteil war daher aufzuheben.


49


bb) Sollte das FG-Urteil dahin zu verstehen sein, dass trotz der im Nachtrag vereinbarten zeitweisen Übertragung
des Eigentums am Hotelinventar von einer (auch) im Streitjahr gegebenen (kürzungsschädlichen) entgeltlichen
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Nutzungsüberlassung auszugehen sei, da schuldrechtlich ein entgeltliches Pensionsgeschäft hinsichtlich des
Hotelinventars abgeschlossen worden sei, das inhaltlich auf die Überlassung von Betriebsvorrichtungen für die
Dauer des Hotelmietvertrags gerichtet sei, und dass dieser Bedeutungsgehalt daher auch dem sachenrechtlichen
Verfügungsgeschäft zugrunde zu legen sei, wäre das FG-Urteil ebenfalls aufzuheben. Denn die Feststellungen des
FG rechtfertigen schon nicht seine Annahme, hinsichtlich des Hotelinventars sei durch den Nachtrag vom Dezember
2014 ein echtes Pensionsgeschäft abgeschlossen worden. Dabei kann dahinstehen, ob die Regelung des § 340b
HGB nur eine spezielle Regelung für ‑‑im Fall der Klägerin nicht gegebene‑‑ Kreditinstitute darstellt oder einen
allgemeine Geltung beanspruchenden Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung für Pensionsgeschäfte beinhaltet.
Ebenso kann dahinstehen, ob der Pensionsgeber jedenfalls wirtschaftlicher Eigentümer der übertragenen
Wirtschaftsgüter bleibt (vgl. z.B. Hopt/Merkt, HGB, 43. Aufl., § 340b Rz 1; Justenhoven/Meyer in Beck Bil-Komm,
13. Aufl., § 246 HGB Rz 39; Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., ERS HFA 13 n.F. vom 29.11.2006,
Rz 19; Brandis/Heuermann/Krumm, § 5 EStG Rz 1082; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 43. Aufl., § 5 Rz 270, Stichwort
"Pensionsgeschäfte"; Suchanek in Anzinger/Oser/Schlotter, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen,
7. Aufl., HGB § 246 Rz 269; anderer Ansicht Haisch in Herrmann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 1560a, mit Darstellung
des Streitstands: dort wird der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums auf den Pensionsgeber [nur] bei
vertretbaren Pensionsgütern bejaht). Denn ein sogenanntes echtes Pensionsgeschäft setzt voraus, dass sowohl für
die Übertragung der Wirtschaftsgüter vom Pensionsgeber auf den Pensionsnehmer als auch für deren
Rückübertragung jeweils ein Entgelt bezahlt wird (vgl. § 340b Abs. 1 HGB; ebenso zum Begriff des
Pensionsgeschäfts vor Einfügung des § 340b HGB durch das Bankbilanzrichtlinie-Gesetz vom 30.11.1990 [BGBl I
1990, 2570] Beschluss des Großen Senats des BFH vom 29.11.1982 - GrS 1/81, BFHE 137, 433, BStBl II 1983, 272,
unter C.I.1.a [Rz 42]). Dass im Streitfall im Nachtrag vom Dezember 2014 entsprechende Entgelte vereinbart
wurden, hat das FG nicht festgestellt. Es ist lediglich zu dem Ergebnis gekommen, dass der bislang aufgrund des
Mietvertrags anteilig geschuldete Mietzins ab 2015 als Pensionsentgelt geschuldet gewesen sei. Es hat aber nicht
festgestellt, dass die Klägerin für die nach Ablauf des Mietvertrags von der Mieterin geschuldete Rückübertragung
von Hotelinventar dieses oder ein anderes Entgelt schuldete. Zudem war die Mieterin nach dem Nachtrag vom
Dezember 2014 auch nicht zur Rückübertragung der ihr übertragenen Inventargegenstände verpflichtet, sondern
nur dazu, bei Beendigung des Mietvertrags solche Einrichtungsgegenstände zurückzuübereignen, die nach Art,
Umfang und Nutzungsdauer den in Anlage 2 zum Mietvertrag aufgeführten Gegenständen entsprechen.


4. Die Sache ist nicht spruchreif und deshalb an das FG zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO). Der
Senat kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des FG nicht selbst entscheiden, ob die Klägerin nach
Abschluss der Nachtragsvereinbarung vom Dezember 2014 im Streitjahr noch eine Rechtsposition innehatte,
aufgrund derer sie der Mieterin Inventar im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG kürzungsschädlich zur Nutzung
überlassen konnte.


51


a) Handelt es sich bei den Betriebsvorrichtungen, die durch den Nachtrag vom Dezember 2014 von der Klägerin auf
die X-GmbH übertragen werden sollten, zivilrechtlich um wesentliche Bestandteile, so konnten sie nicht wirksam
auf die X-GmbH übertragen werden und sind im Betriebsvermögen der Klägerin verblieben. Es liegt dann eine
schädliche Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen vor, die zur Versagung der erweiterten Kürzung führt.


52


Nach § 93 BGB können Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine
oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), nicht Gegenstand
besonderer Rechte sein. Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des
Gebäudes eingefügten Sachen (§ 94 Abs. 2 BGB). Nicht zu den Bestandteilen eines Gebäudes gehören
demgegenüber solche Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zweck in ein Gebäude eingefügt sind (§ 95 Abs. 2
BGB). Ein Rechtsgeschäft, das gleichwohl die Begründung von Sondereigentum an einem ungetrennten
wesentlichen Grundstücksbestandteil zum Inhalt hat, ist nichtig (BGH-Urteil vom 20.05.1988 - V ZR 269/86, BGHZ
104, 298, unter II.2. [Rz 18]; Grüneberg/Ellenberger, Bürgerliches Gesetzbuch, 83. Aufl., § 93 Rz 4; s.a. Bahns/Graw,
FR 2008, 257, 260).


53


Das FG hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob es sich bei (jedenfalls) einem der in der Anlage 2 der
Nachtragsvereinbarung vom Dezember 2014 genannten Gegenstände um eine Betriebsvorrichtung handelt, die
zivilrechtlich einen wesentlichen Bestandteil des Grundstücks oder Gebäudes darstellt und deshalb durch den
Nachtrag nicht wirksam auf die Mieterin übertragen werden konnte. Nicht von vornherein ausgeschlossen ist das
zum Beispiel hinsichtlich der in der Anlage 2 erwähnten Einbauküche, der Barthekenanlage, diverser Kühlanlagen
sowie der Dampfbadanlage.


54


b) Sollte die Klägerin nur Betriebsvorrichtungen überlassen haben, bei denen es sich nicht um wesentliche55
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Bestandteile des Grundstücks beziehungsweise Gebäudes handelt, muss das FG prüfen, ob es sich bei der
Nachtragsvereinbarung, wie vom FA vorgetragen, um ein Scheingeschäft im Sinne des § 41 Abs. 2 AO handelt.


Nach § 41 Abs. 2 AO sind Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Besteuerung unerheblich. Wird durch ein
Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so ist das verdeckte Rechtsgeschäft für die Besteuerung
maßgebend. Ein Scheingeschäft liegt vor, wenn sich die Vertragsparteien über den Scheincharakter des
Rechtsgeschäfts einig sind, indem sie die notwendigen Folgerungen aus dem Vertrag nicht ziehen (z.B. BFH-Urteile
vom 27.06.2006 - IX R 25/05, BFH/NV 2007, 657, unter II.2.c cc [Rz 22]; vom 23.11.2022 - VI R 50/20, BFHE 278,
547, BStBl II 2023, 584, Rz 23, m.w.N.). Ein Scheingeschäft im Sinne von § 41 Abs. 2 AO kann zum Beispiel gegeben
sein, wenn die Parteien eines Mietvertrags Betriebsvorrichtungen, deren Aufwand der Vermieter getragen hat, aus
dem Vertragsverhältnis herausnehmen und ansonsten hierzu keine eigenen Regelungen treffen, sodass im
wirtschaftlichen Ergebnis der Mietzins doch zum Teil auf Betriebsvorrichtungen entfällt (BFH-Urteil vom
28.11.2019 - III R 34/17, BFHE 267, 398, BStBl II 2020, 409, Rz 21). Im Streitfall wurde am 09.12.1998 ein
Mietvertrag über 25 Jahre zu einem festen Mietpreis geschlossen; nach der revisionsrechtlich nicht zu
beanstandenden Vertragsauslegung des FG war in dem Entgelt auch die Vermietung der Ersteinrichtung und
Erstausstattung des Hotels enthalten.


56


Wenn diese entgeltlich vermieteten Gegenstände dann noch vor dem Ablauf der Dauer des befristet geschlossenen
Mietvertrags bereits zum 01.01.2015 auf den Mieter übereignet werden sollten, der Mietzins aber unverändert blieb,
so könnte dies dafür sprechen, dass der ursprüngliche Mietvertrag unverändert fortgeführt werden sollte. In diese
Richtung zeigt auch der Umstand, dass für die Übertragung des Eigentums auf die X-GmbH kein Entgelt an die
Klägerin bezahlt wurde. Denn eine unentgeltliche Eigentumsübertragung ist zwischen fremden Dritten unüblich. Ob
der Einwand der Klägerin trägt, die Übertragung sei erfolgt, um die Betriebsvorrichtungen nicht mehr bei der
Klägerin bilanzieren zu müssen, weshalb kein Scheingeschäft vorliege, wird das FG im zweiten Rechtsgang
‑‑gegebenenfalls nach weiterer Sachaufklärung‑‑ zu beurteilen haben.


57


Sollte das FG zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei dem Nachtrag vom Dezember 2014 um ein Scheingeschäft
handelt und weiterhin der ursprüngliche Mietvertrag tatsächlich durchgeführt wurde, liegt ebenfalls eine
kürzungsschädliche Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen vor, die zur Versagung der erweiterten Kürzung führt.


58


c) Gelangt das FG im zweiten Rechtsgang hingegen zu der Überzeugung, dass die Klägerin im Streitjahr nicht mehr
Eigentümerin von Betriebsvorrichtungen gewesen ist und zudem die Voraussetzungen eines Scheingeschäfts nicht
vorgelegen haben, steht ihr die erweiterte Kürzung zu.


59


5. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.60


6. Die Entscheidung ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne
mündliche Verhandlung. Sie erfolgt im allseitigen Einverständnis der mitwirkenden Richter aufgrund einer Beratung
und Abstimmung im Rahmen einer Videokonferenz (zur Zulässigkeit einer Entscheidung aufgrund einer solchen
Beratung s. BFH-Urteil vom 10.02.2021 - IV R 35/19, BFHE 272, 152).
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